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Einleitung. 

Mit vorliegendem Schriftchen führt der Verfaſſer einen Auftrag der 
fächſiſchen Pi"(!fé[[k] tanzen aus. CEine Dc-uk)*ck)rift nennt es ſich. Richtiger 
jollte es eine Anklageſchrift heißen. Denn das iit die kleine Schrift. 
Eine ſcharfe Anklage gegen den Klaſſenſtaat, die Regierung Meßſch und 
ihre Organe, die Polizei und die Juſtiz, fowie gegen die bürgerlichen 
Parteien, die dem Volke das Wahlrecht illuſoriſch gemacht und die Be- 
wegung gegen die Wal lsut[m[tuuq durch weitere Gntrechtungen, durch 
Polizei und (»s[[ck)tc niederhalten zu können vermeinen. Eine ununter- 
brochene Kette von Verfolgungen und Bedrückungen bildet das Vorgehen 
der NRegierung, der Polizei und der Gerichte gegen die für ein gerechtes 
Wahlſyſtem kämpfende Arbeiterklaſſe, einen fortgeſetzten Verrat am Volke 
bildet die Haltung des Dreiklaſſenlandtags in der das ganze Volk auf- 
wühlenden Wahlrechtsfrage. 

“)**617611 M[ einen flüchtigen Blick (mf die Vergangenheit. 
Der Landtag 1895/96 hatte mit einer Fixigkeit, die ſonſt dieſer 

Körperſchaft unbekannt 1]t das verhältni8mäßig freie ; )61111[»>1[]x][)[[ccl)*[ das 
dank einer einzigartigen WahlfreiSgeometrie und dem Zenſfus eine ſwzigl - 
demopkratiiche Mehrheit qcm„ 01[»»1[[)[ B, durch das Dreiklaſſenwahlſyitem 
erjeßt. Yüucht die Furcht vor einer „Ueberflutung der Zweiten Kammer 
mit jozialdemokratiſchen Clementen“ war der eigentliche Anlaß zu der Wahl - 
rechtSverfümmerung, ſondern die Tätigkeit der Sozialdemvofkratie im Landtage. 
Die *-ox[a[W[[ok[x]t?n haben ſich feit ihrem Cinzuge in den Landtag im 
Jahre 1877 poſitiv an den Arbeiten in der x)wcitc*n Kammer beteiligt, ſv 
weit ihnen dies ]Wq[[([ war, denn von den D (PUL[]U])]]CL] waren fie aus 
geſchloſfen. So hatte der Rechtsampalt Freytaq einen [[*[UM[M]('LÖ()![ 
Anteil an den Gerichtsdebatten, Auf viele WMißſtände im xx1x][[x![]e*]c*1[ 
batte er aufmerkfam gemacht. CEr ſtellte auch zum erſtenmal einen An- 
trag (]11] Hmwcxfc*[[[[[q des Wahlrecht8. Bei der Neoform des Cinkommen 
]tc*[[c!qc*]c*_; es int Landtage 1878 trat Freytag bereits für eine Vermögens 
ſteuer ein, die aber damals undurchführbar jein follte. Die Unzuläng 
lichfeit des Haftpflichtgeſeßos wies Freytag beim Ciſenbahnetat nach. In 
der Tagung 1879/80 trat Liebknecht, der mit Rechtsamvalt Puttrich ne 
in den Landtag eingezogen war, f('[[* die Uebernahme des Armeonwejens 
auf den Staat ein; er forderte eine Verbeſſerung 7(» Knappſchaftsgeſetes 
und die AusSmerzung des berüchtigten 8 80 aus dem Bergaeteße. Syo



haben die ſozialdemokratiſchen Abgeordneten bi8 zu ihrem AuS3zuge aus 
dem Landtage nicht nur für die Arbeiter, ſondern für die Allgemeinheit 
gewirkt. Heftig geſtalteten ſich allerding8 oft die Debatten, wenn das 
Polizeiregime verhandelt wurde, oder wenn es galt, reaktionäre Anſchläge 
abzuwehren, jo bei der Verſchlechterung des Gemeindewahlrecht8 1884, 
bei dem Umſturz de8 Zenſuswahlrechts 1895/96 und ein Jahr ſpäter bei 
der Verböſerung des Verſammlungs8geſeßes durch die Minderjährigen- 
beſtimmung, als es galt, die konſervativen Gelüſte nach einer hohen Um- 
jatzſteuer abzuwehren. 

An poſitiver Mitarbeit der Sozialdemokratie hat e8 alſo nicht ge- 
fehlt. Inde8 man wollte die ſozialdemokratiſche Mitarbeit nicht. Und 
die fozialdemokratiſche Kritik war unangenehm. Bei der Beratung eines 
ſozialdemokratiſchen Antrages über die Schaffung von Schulbädern meinte 
der fonjervative Abg. Bürgermeiſter Ahnert, der Antrag ſei ganz ſym- 
pathiſch, da er aber von den Sozialdemokraten käme, würde er abgelehnt. 
Wenn erſt die Sozialdemokraten aus dem Landtage verdrängt wären, 
würde die Kammer auch dieſe Forderung aus eigener Initiative erfüllen. 
Sy mußte eben das „ſozialpolitiſche Gewiſſen“, wie einmal der Abg. Nict 
hammer in einer philantropiſchen Anwandlung die Sozialdemofraten im 
Landtage nannte, verſchwinden. 

Was iſt nun ſeit dem Verſchwinden des „ſozialpolitiſchen Gewiſſens“ 
im Landtage für die Allgemeinheit, im Intereſſe des Volkes geſchehen? 
Nicht8! Der Ordnungsbau aber, den man durch die Aunsmerzung der 
Sozialdemofraten nur um ſo feſter gefügt glaubte, kracht in allen Fugen, 
als jollte er jeden Tag aus dem Leime gehen. An die Wirkung, die die 
Wahlentrechtung notiwvendig im Lande erzeugen mußte, hatten die konſer 
vativen und nationalliberalen Umſtürzler nicht gedacht. Da klärten füc 
die NReichstagswahlen von 1903 darüber auf, wa8 ſie angerichtet. Nun 
ollte das Wahlrecht geändert werden. Zwei Landtage mühen ie ſfich 
bereits und fkönnen doch die Löſung nicht finden. Das Volk würde lange 
warten können, wenn es die Aenderung des Wahlrecht8 allein von denen 
enwarten mühßte, die durch die Verfümmerung des Wahlrechts den Staats- 
karren in den Sumpf gefahren haben. Da iſt es Aufgabe des ſchaffenden 
Zxxd_'e)ntx'é([)f?!ten Vo[kc»Z;' ſeine Sache jelbſt zu führen mit allen ihm zur 
F::NWMW jtehenden Mitteln. Der Aufklärung im Kampfe für ein freies Wahlrecht ſoll auch dieſe kleine Schrift dienen, die, wie gejuügt, eine WHt N 70 Ma nt : c “ 2 :/&[nkl'ugc gegen den Klaſſenſtaat, ihr neue Anhänger werben ſoll, der Syzialdemotkratie, die jo oder ſv einſt aller Klayjenherrſchaft ein Cnde 
machen wird. 

<e



Zuſammenbruch des Klaſſenwahlſyſitems. 
Vom Landtage 1895/96 bis8 zu den Reichstagö8wahlen 1903 und der 

Kundgebung der Regierung vom 15. Juli 1903. 

Am 6. März 1896 nahm die Zweite Kammer des ſächſiſchen Landtags 
das Dreiklaſſenwahlgeſeß an, durch das dem allgemeinen gleichen Wahlrechte 
der Garaus gemacht und an Stelle des biSherigen Wahlrecht8, das nur durch 
einen Zenſus von drei Mark beſchränkt wurde, das indirekte Drei- 
klaſſenſyſtem ſeßte, damit jenes preußiſche Wahlrecht nachahmend, das die 
preußiſche NRegierung 1849 nach der Niederwerfung der Märzbewegung 
dem preußiſchen Volke oktroyierte und das BiSmar> in der Sißung des 
konſtituierenden Reichstags vom 28. März 1867, in der er das allgemeine 
gleiche Wahlrecht zum Reichstag gegen die verſchiedenſten Angriffe verteidigte, 
ſo klaſſiſch <arakteriſierte. „IJ< kann nur ſagen," führte BiSmarc> aus, 
„i<ß fenne wenigſtens kein beſſeres Geſeß . . . BiSher iſt dieſem kein 
einziges gegenübergeſtellt worden . . . Was wollen denn die Herren, die das 
anfechten, an deſſen Stelle ſezen? Etwa das preußiſche Dreiklaſſen- 
wahlſyſtem? Ja, meine Herren, wer deſſen Wirkung und die Konſtellationen, 
die es im Lande ſchafft, etwas in der Nähe beobachtet hat, muß ſagen, ein 
widerſinnigeres, elendere3 Wahlgeſez iſt nicht in irgendeinem Staate 
ausgedacht worden, ein Wahlgeſeb, welches alles Zufammengehörige ausein- 
anderreißt und Leute zuſammenwürfelt, die miteinander nichts8 zu tun 
haben . . . Eine ähnliche Willkürlichkeit und zugleich eine Härte liegt in jedem 
Zenſus, eine Härte, die da am fühlbarſten wird, wo dieſer Zenſus abreißt, 
wo die Ausſchließung anfängt. Wir können es dem Ausgeſchloſſenen 
gegenüber doch ſchwerlich motivieren, daß deshalb, weil er nicht dieſelbe 
Steuerquote wie fein Nachbar hat, ex gerade Helovt und politiſch tot 
n dieſein Staat5sweſen Ffein follte. Dieſe Argumentation findet überall 
an jeder Stelle Anwendung, wo eben die Reihe derer, die pw[iti]*[[ berechtigt 
fein ſfollen, abgebrochßen wird.“ Nach dem M![]W des preußiſchen Drei- 
klaſſeuſyſtems war das ſächtiſche zugeſchnitten, das Bismarckſche Urteil tmx 
alfo in vollom Umfange auf das fächſiſche Wahlrechtömonſtrum zu. Und in 
der Tat machte es 85 Prozent der nach bürgerlichen Begriffen wahlmündigen 
ſächſiſchen Staatsbürger politiſch tot, machte es ſie zu Heloten. 

Nach dem unglücklich verlaufenen Kriege von 1866, der der Beuſtſchen 
Herrſchaft ein Ende machte, ſah ſich die neue Negierung veranlaßt, freiwillig 
an die ſo lange und hartnäckig verweigerte Wahlreform heranzutreten. Jn
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ven Motiven der Regierung zu dem Wahlgeſeßentwurf von 1867 heißt es, 

daß eine dem preußiſchen Syſteme nachgebildete Einteilung der Wähler nach 

Klaſſen nicht empfehlen3wert ſcheine, zumal dieſe mit direkten Wahlen 

unvereinbar ſei. Gegen die indirekten Wahlen, die bis 1867 in Sachjen 

durch Geſeß vorgeſchrieben waren, hatte ſich die Regierung in entſchiedenſter 

Weiſe ausgeſprochen. Dreißig Jahre ſpäter, am Ende des 19. Jahr- 

hunderts, erklärten ſich Regierung und Landtag für das indirekte Klaſſen- 

wahlſyſtem. Welch ein Fortſchritt, welche „Höhe“ des politiſchen Geſichts- 

punktes verrät ſich in dieſem Stück ſächſiſcher Geſebgebung! 
Am 28. März wurde der Landtag geſchloſſen. Die Thronrede be 

zeichnete den Geſeßentwurf über die Aenderung der geſeßlichen Beſtimmungen 
für die Wahlen zur Zweiten Kammer als den wichtigſten Gegenſtand der 
abgeſchloſſenen Tagung. „Die Ginmütigkeit," hieß es weiter, „mit der 
Sie dieſer Geſetze8vorlage Jhre verfaſſungsmäßige Zuſtimmung gegeben 
haben, erfüllt mich mit lebhafter Genugtuung und befeſtigt mich in der 
Ueberzeugung, daß meine Regierung, indem ſfie der aus der Mitte der 
Volksvertretung hervorgegangenen Anregung folgte, einem auch in zahlreichen 

Bevölkerungskreiſen je länger je mehr empfundenen Bedürfnijſe Rechnung 

getragen hat. Jc<h vereinige mich mit Jhnen in dem Wunſche, daß die ver- 

änderten Beſtimmungen meinem Sachſenlande dauerund zur Wohlfahrt 
gereichen mögen." Dieſe Hoffnung des verſtorbenen Künigs hat ſich nicht 
erf_ü[(t, Im Gegenteil! So ſchnell hat ſich unoch niemals eine verkehrte 
gejebgeberiſche Maßnahme gerächt. Das Dreiklaſſenwahlſyſtem hat die Geſeb- 
gebung einer JIntereſſenclique überantwortet, die im Lande kaum 15 Prozent 

der Bevölkerung hinter ſich hat und ihre Macht ſo rückſichtslos ausübt, daß 
ſie ſelbſt die Regierung zu Aeußerungen des Bedenkens über die Opportunität 
der Wahlrechtsänderung von 1896 veranlaßte. 

Die agrariſch =konſervative Geſellſchaft im Lande aber trinmphierte. 
A(Ö"1897 zum erſtenmal auf Grund des miſerablen Dreiklaſſenwahlrechts 
Y]e*]va[)(f worden war und ſelbſtverſtändlich die „Ordnung“ glatt geſiegt hatte, 

jauchzte dgS Vaterlmu*d: „Jeßt kann niemand mehr ]“c[_qc]*x, die Entſcheidung 
[[999" bei den Maſſen." Ein Kunſtſtück, wo die Entſcheidung bei höchſtens 
15 Prozent der Wahlberechtigten lag! Und dennoch behaupteten die konjer- 

vativen Demagogen, das Dreiklaſſenwahlſyſtem bedeute eine Erweiterung 
de*Z- Wahlrecl)té„ we_i( durch die Aufhebung des Drei-Mark-Zenſus der Kreis 
?'Jk_[e][[gel]- Ye1te11 ein Scheinwahlrecht in die Hand gedrückt, die alſv in die 

.)é[k)e der Heloten herabgedrück worden waren, eine Erweiterung um etwa 
100(]()'() erfahren hatte. Eine ärgere Verhöhnung der entrechteten Maiſen 
war "_[([)t dc"_kb_(ll- Im Jahre 1900 waren di(* lebten Svzialdomokraten 

auf „(»"l"d dieſes „erweiterten“ Wahlrechts aus dem L-]][d[(]c]c heraus 
gewählt worden, ſeit dem Landtage 1899/ 1900 war die „Maſſe potitiſch 
tet ll[:„,ék;],"tswc)"[“- hatte fie keine Vertretung mehr im Parlamento. 
Erbit(?x-[;u:d?[)-(-F[)[*W»*(émx"g l)é)t" ()Lg['("if(icxxc*rxxue*ijc nicht mw in Arbeiterkreijen 
hap be :]](t)tm] t(;gck:ch"*- 7([[(!') weite ()11x*x]'c*1*li([)e Kreiſe waren von [1[[1[)j[lé*1] 

Bolk»ßrccöt *d(;[ ZW[F frcukt[onakc)[ Koalition im_ Landtage auf das eryte 

Die Folqé hn[ : )recht zur geſetzgebenden Verſammlung, erfaßt worden. 
9 ledoch gezeigt, daß der Unwille dieſer bürgerlichen Kreiſe bald
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verraucht war und die Arbeiter den Kampf gegen das Dreiklaſſenwahlſyſtem 
allein zu führen hatten, daß es ihrem Drängen zu danken iſt, wenn 
ſchließlich die Reformbewegung in Fluß gekommen und die Notwendigkeit 
der Reform allſeitig anerkannt worden iſt. Nachdem das Dreiklaſſenwahl- 
ſyſtem den Agrarkonſervativen in der Zweiten Kammer die Zweidrittel- 
mehrheit verſchafft und das ganze Land unter der konſervativen Herrſchaft 
litt, mußte allerdings dieſer Zuſtand als unhaltbar prei8gegeben werden, um 
ſo mehr, als auch den Nationalliberalen ihre Nolle als betrogene Betrüger 
von Wahl zu Wahl unerträglicher wurde. 

In der Tat, betrogene Betrüger ſind die Nationalliberalen. Ohne die 
Zuſtimmung dieſer Partei hätte 1896 das Dreiklaſſenſyſtem nicht eingeführt 
werden können. Die Nationalliberalen glaubten, nach der AuSmerzung der 
Sozialdemokratie deren Mandate erben zu können. Dieſe Hoffnung iſt indes 
gründlich getäuſcht worden. Nicht die Nationalliberalen, ſondern die Kon- 
ſervativen waren die lachenden Erben des entrechieten Volkes. Daß die 

Nationalliberalen ihre Rechnung nicht fanden, iſt in erſter Linie der Taktik 

der Sozialdemokrarie im Wahlrechiskampfe zuzuſchreiben. Während in den 

erſten Jahren nach dem ſchmählichen Wahlrechisraub ſich ein beträchtlicher 

Teil der klaſſenbewußten Arbeiter in gerechter und berechtigter Entrüſtung 

gegen jede Beteiligung an den Landtagswahlen unter dem elenden Wahl- 

ſyſteme wandte, ſahen die beiden lezten Wahlen im Jahre 1903 und 1905 

die Sozialdemokraten, geeint durch den Beſchluß des Mainzer Parteitages, 

geſchloſſen ſich an den Wahlen beteiligen. Nicht um Mandate zu erringen, 

ſondern um die grenzenloſe Ungerechtigkeit dieſes Wahlfyſtems praktiſch zu 

erweiſen. Nicht zuleßt aber hatte die Beteiligung den Zweck, den National= 

liberalen die Früchte des Wahlrechtsraubes aus der Hand zu ſchlagen. Das 

indirekte Dreiklaſſenwahlſyſtem, das dem Wähler das Maß des Wahlrechts 

nach der Größe des Geldſackes8 zumißt, iſt in Wahrheit das Wahlrecht der 

Großbourgeoiſie, der Induſtrie- und Handelsfkapitaliſten. Wenn dieſes Wahl« 

ſyſtem ihnen gegenüber verſagte, ſov lag das gewiß nicht an dem Syſteme. 

Die Taktik der Sozialdemokratie, die die Nationalliberalen nicht anders als 

die konſervativen Wahlrechtsränber behandelte und ſie troß ihr heuchleriſchen 

Wahlreformfreundſchaft rückſicht8lo8 durchfallen ließ, dieſe Taktik hat in erſter 

Linie dahin geführt, daß die Nationalliberalen um die erhoffte Bente an dem 

Wahlrechtöraube kamen. Dem umerwarteten Mißerfolg, den die National- 

liberalen unter dem Dreifklaſſenwahlrechte davongetragen haben, ijt es wohl 

auch in erſter Linie zu danken, daß die Nationalliberalen auf eine Jeform 

des Landtag3wahlrechts zugekommen find. Hätte der Erfolg der Nativnal- 

liberalen unter dem Dreiklaſſenwahlſyſtem uur einigermaßen den Crwartungen 
entſprochen, die Nationalliberalen würden ſich eben ſo zähe gegen eine 
Wahlreform wenden, wie die Konſervativen!: 

Die Stimmung im Volke hatte ſich allmählich zu einem Gewitter zu- 
ſammengezogen, das ſich bei den Neichstag8wahlen 1903 mit elomentarer 
Gewalt über dem Lande eutlud und unter den Kammerreaktionären einen 
heilfamen Schrecken verbreitete. Bei den Hauptwahlen am 17. Juni wurden
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18, in der Stichwahl am 25. Juni 4 Sozialdemokraten gewählt - 22 Ab- 
geordnete ſchickte das entrechtete ſächſiſche Volk in den Reichstag. Nur eine 
einzige Säule zeugte noc< von verſchwundener Pracht der Ordnungsherrlich- 
feit, und auch ſie iſt ſo brüchig, daß ſie bei den nächſten allgemeinen Wahlen 
dahinſinken kann* Die Entrüſtung des fächſiſchen Volkes kommt in der Wahl- 
ſtatiſtik plaſtiſch zum Ausdrudk. Von 909923 Wahlberechtigten machten 
750796 oder 82,5 Prozent von ihrem Stimmrechte Gebrauchp. Davon 
ſtimmten ſozialdemokratiſch 441 764 oder 59 Prozent, während auf die 
bürgerlichen Parteien zuſammen nur 309032 oder 41 Prozent der ab= 
gegebenen Stimmen entfielen. Die Entwicklung des Verhältniſſes zwiſchen 
den ſozialdemokratiſchen und den bürgerlihen Stimmen von 1893 bis 1903 
veranſchaulicht folgende Tabelle: 

1893 1898 1903 1893 1898 1903 

Wahlberechtigte - - 744204 822 649 909 923 in Prozenten 
Abgegebene Stimmen 592 435 604 823 750 796 79,6 73,5 82,5 
Sozialdemokratiſche . 270 654 299 190 441 764 45,7 494 59,0 
Bürgerliche. - - - 321 781 341 688 309032 54,3 50,6 41,0 

Die bürgerlihen Stimmen, die 1903, alſo vor der Verkümmerung des 
Landtagswahlrec<ht8, no<&) 54,3 Prozent der abgegebenen Stimmen betrugen, 
waren 1898, nach der Vernichtung des Wahlrechts, auf 50,6 Prozent zurück- 
gegangen und 1903 gar auf 41 Prozent gefallen. Ein Vorgang, der zu denken 
geben mußte. Und er hat den bürgerlichen Parteien zu denken gegeben. 

Am 17. Juni hatten, wie geſagt, die Hauptwahlen, am 25. Juni die 
Stichwahlen ſtattgefunden. Am 2. Juli eröffnete Herx v. Metſch, der 
verantwortliche Miniſter des Dreiklaſſenwahlgeſezes, den ſächſiſchen Ge- 
meindetag in Pirna mit einer Rede, in der er ſeinem Herzen Luft machte 
über das „erſchreckende Ergebnis der Reich8tagswahlen“, das er den ver= 
ſammelten Städtevertretern vorhielt als eine Mahnung zum „Zuſammen= 
arbeiten der im Staate und den Gemeinden funktionierenden öffentlichen 
Gewalten“. Der Miniſter führte das „erſchreckende Ergebni3“ nicht auf die 
Unzufriedenheit im Lande über die volksfeindliche und volksſchädliche Politik 
der herrſchenden Klaſſe zurück, ſondern auf die „zerſeßzende Agitation“, die 
ſich nicht geſcheut habe in den Verſuchen, „das geſunde Bürgertum an- 
43][g[*c'ifc][ und einen Riß zu ſchaffen zwiſchen dem Bürgertum und der 
*_)[rbc*ttcrbc)]ß[kcruug“. Cin Teil der Bevölkerung, den irreleitenden Agitatoren 
7c?(gc]_[d- jei an die Wahlurne gegangen und habe gewählt in einer Weiſe, 
die 71"[r_ alles öffcntl;[c[)c Leben gefahrdrohend erſcheinen müſſe. So etwas 
11[]]1'b€)tc[)€]['k3;r [1][5117ricédg11hcit war indes auch dem Miniſter nicht verborgen 
x]:[)üc[)c]'].- Es gcl!c- meinte er, vorbengend für die Zukunft einzugreifen. 
„Z< will nicht erörtern, ob der <roniſche Zuſtand der Unzufriedenheit, der 

* Am 7. Februar 1904 ſtarb, obwohl ſeit einiger Zeit krank, plözzlich und unerwartet Gmil Noſenow, der Vertreter des 20. f(ict)!])i)*ck)é*]? :)écick)se(k]*g-:é][vlcél)ll;'[[)*cifcx*» Die Nachwahl am 18. März desſelben Jahres führte zum Verluſt des Wahlkreiſes, dé!l_dé[; Xu][oc_rgc]z[[ck)e :)éofcno"]o ſeit 1898 vertrat, an den Neformer Zimmermann. qDlx_e]er' Verluſt war, neben Mängeln in der eigenen Organiſation, auf die ſkrupelloſe [[1?Z[]taat[l)?;1 Y[[l]x)111x!xxf[n[111ézé[x[ckg][m(l)ren. Die nächſten allgemeinen Wahlen werden € auch vieſen Wahlfkreis wi i | enherrlichfei EiE B [))ereit!cu. wiederbringen und der Abgeordnetenherrlichfeit
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einen großen Teil der Wähler an die Wahlurne getrieben und ſie bewogen 
hat, in regierungsfeindlichem Sinne zu wählen, in den Verhältniſſen, wie ſie 
beſtehen und geſchaffen worden ſind, eine genügende Rechtfertigung findet; 
aber wir müſſen zugeben, daß dieſe Unzufriedenheit beſteht.“ 
Und weil dies jo ſei, fuhr der Miniſter fort, ſei es Pflicht und Gewiſſen3- 
ſache aller, „dieſen Zuſtand möglichſt wieder auf eine beſſere Baſis zurück- 
zuführen “. Da3s Vorhandenſein einer großen Unzufriedenheit als Grund für 
das „erſchrefende Ergebnis“ der Reichstagswahlen, war alſo auch der 
Miniſter gewahr geworden. Und er hatte auch die Notwendigkeit anerkannt, 
daß den Urſachen dieſer Unzufriedenheit nachgegangen werden müſſe. Was 
er indeſſen zur Beſeitigung dieſer Unzufriedenheit vorſchlug, ſc<hoß himmelweit 
an den wirklichen Urjachen der Unzufriedenheit vorbei. Er empfahl, „auf 
ethiſchem Gebiete zu arbeiten"“. Es gelte, die fittlichen und kulturellen 
Grundlagen der Volksbildung feſtzulegen, welche Arbeit zunächſt beim Hauſe, 
bei der Kirche und der Schule liege. Und ſo gab ſich Herr v. Meßſch der 
Hoffnung hin, „einſt mit Genugtuung wahrnehmen zu können, daß das große 
Sammelbecken der Unzufriedenheit, wenn auch nicht enileert, ſo do< etwas 
entleert wird und nicht no< einmal überflutet"“". Daß der Ausfall der 
Reichstag3wahlen in Sachſen zwar nicht ausſchließlich, aber im weſentlichen 
auf den Wahlrechtsraub von 1896 zurückzuführen ſein könnte, dieſer Ge- 
danfe war alſo dem Nachfolger der Beuſt und Noſtib-Wallwit nicht ge- 
kommen. Und doch hätte Herr v. Meßſch aus der Bewegung im Lande nach den 
Wahlen ebenſogut den eigentlichen Grund der Unzufriedenheit erkennen müſſen, 
wie ihn die bürgerliche Preſſe erkannt hatte. Daß aber Herr v. Metzſch auf 
dem Pirnaer Gemeindetage noch mit keinem Worte die Notwendigkeit der 
Aenderung des Landtagswahlrechts erwähnte, beweiſt, daß die Regierung 
völlig blind den Verhältniſſen gegenüberſtand. 

Am 28. Juni fanden es die konſervativen Dre3dener Nachrichten für 
angezeigt, „den Urſachen nachzuſpüren, aus denen die große Zunahme der 
ſozialdemofkratiſchen Stimmenzahl bei den Reichötagswahlen zu erklären ſei“, 
um ihnen nach Kräften entgegenzuwirken. Dies ſei die dringlichſte Aufgabe 
der ſtaatserhaltenden Politik. Das Blatt, das ſeinerzeit ein lautes Triumph- 
geheul über das Zuſtandekommen des Dreifklaſſenwahlgeſeßes angeſtimmt hatte, 
fand, daß nnuter den Urſachen der bürgerlichen Niederlage des 16. und 
25. Juni obenan die Stimmungen ſtanden, die das 1896 eingeführte 
Landtagswahlſyſtem erzeungt habe. Das nach Treitſchke größte Klatſch- 
blatt in Sachſen meinte zwar, daß e8 1895/96 ein ſtaatserhaltender Akt 

der Notwendigkeit geweſen ſei, das Wahlrecht zu ändern; das Dreiklaſſen- 
wahlgeſeß habe den Charakter eines Notwehrgeſehes getragen, es fei indeſſen 
weit über ſein Ziel hinansgeſchoſſen. Jett liege jedoch kein triſtiger Grund 
mehr vor, die Löſung der Wahlreformfrage noch länger zu verzügern. Drei- 
mal ſei bereit3 auf Grund des Dreiklaſſenwahlgeſezes gewählt worden, 
andere Erfahrungen, als die gewonnenen, würden fich auch ſernerhin nicht 
ergeben, es ſei denn, daß man die unerquicklichen Folgen diefes Wahlſyſtems 
noc< ſtärker zutage treten laſſen wolle. Und zweimal hätten bereits 
feit 1896 die NReichstag8wahlen dieſe Folgen zur Anſchauung gebracht, bei- 
nahe ſchon allzu draſtiſch. Das Gefühl der Veraniwortlichkeit müſſe die
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Regierung beſtimmen, die Jnitiative zu ergreifen. Mit dieſen Ausführungen 
hatten die Dresdener Nachrichten, die noch unmittelbar vor den Reichstags3- 
wahlen ſich mit Berſerkerwut gegen die Spzialdemokratie und deren Behand- 
lung als eine gleichberechtigte Partei gewandt hatten, den Anlaß gegeben zu 
einer lebhaften Wahlreformdebatte. Nicht nur die liberalen, auch die kon- 
ſervativen Organe betonten mehr oder weniger entſchieden die Notwendigkeit 
der Reform des Landtagswahlgeſetzes. 

Freilich gab es auch Stimmen gegen die geforderte Wahlrefoxm. Das 
Vaterland, das Organ des konſervativen Lande5verein8, ſpie in einem Artikel: 
Landgraf, werde hart! Gift und Galle gegen die Dre8dener Nachrichten. Das 
Elaborat des Vaterland hätte als Muſter für die blutrünſtigen Tiraden der 
Scharfmacherpreſſe vor dem roten Sonntage, dem 21. Januar 1906, dienen 
können. Das Vaterland ſtellte die Wahrheit völlig auf den Kopf, indem es 
für den Ausfall der Reichstagswahlen die Regierung und die Behörden ver- 
antwortlich machte, die ruhig zugeſehen hätten, wie gewiſſenloſe Agitatoren 
in Wort und Schrift die Staatseinrichtungen in den Staub zogen und die 
Autorität verhöhnten. Die „Verleumder“ müßten „mit ſtarkem Arme ge- 
züchtigt“ werden. Noc< ſtehe die Armee bereit, um ihr Schwert in die 
Wagſc<ale zu werſen. Der „Terrori8mus des zuchtlos gewordenen organiſierten 
Proletariates" ſollte alſo mit Waffengewalt niedergeſchlagen werden --- 
das war das Heilmittel des haßerfüllten Blattes, das anläßlich der Zoll= 
tarifbewegung mit dem Zuſammenkrachen der Throne gedroht hattie, 
wenn die agrariſchen Wucherforderungen nicht bewilligt würden, das Heil- 
mittel gegen die Unzufriedenheit und Erbitterung, die ſich die Jahre her über 
die Volk3entrechtung und Volksbevormundung angeſammelt und bei den Neich3- 
tagswahlen ausgelöſt haite! Dieſe giftgeſchwollene Heßberei des Vaterland 
empfanden felbſt die Dre8dener Nachrichten als einen Fehlſc<lag. „Im JIntereſſe 
der nationalen und monarchiſchen Sache, die in einem wahren Volkstume 
wurzelt, “ ſchrieb das Blatt, „halten wir dieſen von einſeitiger, veaktionärer 
Tendenz getragenen Artikel für verfehlt."“ Und der konſervative Dre8- 
dener Anzeiger, das Amts5blatt des Dresdener Rates, wandte jich gegen das 
Vaterland: „Sollten derartige Anſichten wirklich von einer fonſervativen 
Mehrheit geteilt werden, ſo ſtände es um die Zukunft unferer innerpolitiſchen 
Entwicklung in Sachſen hoc<hbedenklich; mit dem Steigen der Zahl der als 
Umſturzbekämpfer belohnten Beamten würde die Zahl der ſozialdemokratiſchen 
Stimmen immer höher wachſen und eine Kataſtrophe herbeigeführt 
W'C[*dSU_/ deren Folgen gar nicht abzuſehen ſind.“ Es war aljo f[] eitwas 
wie BejiWu![n][g über die ſächſiſche Ordnungspreſſe gekommen, die jahrelang 
in _dcm ";"t[(c de»:*, Vaterland gegen die Arbeiter gehebt und deren Anſprüche 
auf politiſche Gleichheit höhniſch abgewieſen hatte. 

N 5 TYuli : ie wir abſche unr Mß 7 
. _."(_m_'_-. Juli hatte, wie wir gejehen haben, Miniſter v. Metßſch auf em ]ac())[z'c[)cn Gemeindetage in Pirna das Vorhandenſein einer großen Un- Z??W("Wdt' _a11cxfm1[1_1tx und er empfahl das Arbeiten auf ethiſchem Ge *]"b e, um '[e)c'Unzu[)[edcuhe[t zu bannen, Am 15. Juli aber kündigte die S v ' 1 214 N 3 N W 
iegierung in ihren beiden Moniteuren, dem Dresdener Journal und der
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Leipziger Zeitung, die Abſicht an, einer Abänderung des Klaſſenwahl=- 
geſezes näher zu treten. Die NRegierung, hieß es in jener Kundgebung, 
habe das Dreiklaſſenwahlſyſtem niemals als eine dauernde Einrichtung be- 
trachtet und dies erſt noc< im leßten Landtage betont. Sie habe unmittelbar 
nach dem Schluſſe des lehten Landtages Ermittelungen veranſtaltet über die 
Wirkung des Dreiklaſſenwahlſyſtems und insbeſondere über das Verhältnis, 
in dem die Anzahl der zur dritten Wählerklaſſe Gehörigen ſowie die Summe 
ihrer Steuerleiſtungen zu der Anzahl und den Leiſtungen der in den beiden 
anderen Klaſſen Befindlichen ſtehe. Dieſe Ermittelungen ſeien bereits im 
April des laufenden Jahres ſoweit abgeſchloſſen geweſen, daß ſie als Grund- 
lage für weitere Arbeiten gelten konnten. Das Ergebni8 habe die Regierung 
in der Abſicht beſtärkt, „daß das Geſez vom 28. März 1896 die nicht be- 
abſichtigte Wirkung gehabt habe, den Einfluß der in der dritten Wählerklajſe 
gewählten Wahlmänner auf die Wahl der Abgeordneten auf ein den Grund- 
ſäßen der Gerechtigfeit nicht entſprechendes Maß herabzudrücken.“ 
Hieraus habe die Regierung Anlaß nehmen müſſen, die Reform des Land= 
tagöswahlrechts ernſtlich ins Auge zu faſſen. Auf welchem Wege 
dies geſchehen ſolle, werde zurzeit noc<h erwogen. Weiter wurde angekündigt, 
daß im Hinblick auf die Schwierigkeit der Aufgabe für Ende Auguſt oder 
Anfang September eine Verſammlung zuſammenberufen werden ſolle, der 
Regierung als Beirat zu dienen. In ihr ſollten „beſonders erfahrene Mit= 
glieder beider Ständefammern ihren Plaß finden“. Dieſe Kundgebung war 
eine Konzeſſion an den in den Juniwahlen machivoll zum Ausdruck ge 
fkommenen Volkswillen. Und wenn ſie auch an ſich nicht überraſchend 
fam -- denn gegenüber dem Verlangen des überwältigenden Teiles des 
Volkes nach Wahlreform mußte etwas geſchehen --, ſo kam ſie doch immer= 
hin überraſchend im Hinbli>k auf des Miniſters Rede auf dem Pirnaer Ge=- 
meindetage, in der zwar das Vorhandenſein einer großen Unzuſriedenheit 
anerkannt wurde, aber über die Urſache dieſer Unzufriedenheit, nämlich die 
Wahlrecht3verkümmerung von 1896 und das daraus folgende Verlangen nach 
Wahlreform, kein Wort geſagt worden war. Die liebe Unſchuld aber, als 
die ſich die Regierung hinſtellte, indem ſie vorgab, daß mit dem Dreiklaſſen- 
ſyſtem nicht beabſichtigt worden ſei, den Einfluß der dritten Wählerklaſſe auf 
ein der Gerechtigkeit nicht entſprechendes Maß herabzudrücken, reizte ſelbit 
die Scharfmacher, über die Regierung, die durch ihre Kundgebung den Zus=- 
ſammenbruch der Staatsretterei von 1896 proklamiert hatte, die Schale ihres 
Spottes auszugießen. Das Hauptorgan der Berliner Scharfſmacher, 
die Berliner Neueſten Nachrichten widmeten Herru v. Metſch am Tage 
nach Veröffentlichung der Kundgebung dieſe Liebenswürdigkeit: 

Es ſpricht nicht gerade für die ſtaatsmänniſchen Fähigkeiten des 
Herrn v. Metzſch, der heute wie damals als Miniſter des Innern und ſeit 
einigen Jahren auch als Miniſterpräſident die innere Politik Sachſens zu leiten 
hat, daß dieſer ſelbe Mann heute im amtlichen Organe der Negierung erklären 
muß, das Miniſterium ſei zu der Anſicht gelangt, „daß das Geſez vom 28. März 
1896 die nicht beabſichtigte Wirkung gehabt hat, den Einfluß der in der dritten 
Wählerklaſſe gewählten Wahlmänner auf die Wahl der Abgeordneten auf ein 
den Grundfätzen der Gerechtigkeit nicht entſprechendes Maß herabzudrücken“. Wir 
ſind in Verlegenheit, zu entſcheiden, welche der beiden Kundgebungen die 
ſ<wächere iſt. Jedenfalls macht das jehige Zugeſtändnis des Jrr-
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tums einen rec<t kläglichen Eindru>. Daß die Wirkungen des Wahlgeſetes 
der Gerechtigkeit nicht entſpro<en haben, dieſe Erklärung kann nur inſofern 
akzeptiert werden, als die Ungleichheit der Wahlrechte ſich zu Ungunſten der wirt- 
ſchaftlih Schwachen geltend gemacht hat. Das aber wußten die Urheber der 
1896er Wahlreform nicht nur, ſondern ſie wollten e8 auch mit voller Ab- 
ſicht ſo fügen, eine andere politiſche Gerechtigkeit annehmend, nämlich die, daß 
größeres Wahlrec<ht dem zukomme, der größere Geldleiſtungen für den Staat 
aufzubringen hat. Die Wirkungen des 1896er Geſetzes ſind genau ſo ge- 
weſen, wie man ſie exwartet und gewollt hatte. Tatſächlich iſt auch nicht die 
Erkenntnis der Ungerechtigkeit jezt für die ſächſiſchen Miniſter die Triebfeder zur 
Aenderung ihrer Wahlpolitik, ſondern ihre Niedergeſchlagenheit infolge des Er- 
gebniſſes der Reichötagswahl. 

In der Tat, eine kläglichere Ausrede, als ſie in jener Kundgebung für die 
angefündigte Wahlreform gebraucht wurde, ließ ſich nicht wohl denken. Aber 
Herr v. Meßſch meinte eben, es ſei ſchon beſſer, ſich zu blamieren, al3 ein- 
zugeſtehen, daß erſt die Sprache der Reichstag8wahlen die Regierung zur 
Anerkennung der Notwendigkeit einexr Wahlreform gezwungen habe. 

Am 26. Oktober trat das „Notabelnparlament“, das „ſeit den Vor- 
ſtadien der franzöſiſchen Revolution aus der Mode gekommen“ ſei, wie die 
Verliner Neueſten Nachrichten höhnten, im Sißungsſaale der Erſten Kammer 
in Dres8den zuſammen. Das Vaterland widmete der Konferenz ein Geleit- 
wort, das ſich heute beſonders <arakteriſtiſch lieſt, weil in ihm in nnce die 
Entwicklung der NReformfrage vorausgeſagt worden iſt. Das Vaterland 
meinte, viel herauskommen werde aus der Geſchichte nicht. Man werde das 
Beſte in einer Denkſchrift verwerten und ſie dem Landtage vorlegen. Dieſer 
werde das Material einer Zwiſchendeputation überweiſen, die wiederum dem 
folgenden Landtage einen Geſetzentwurf unterbreiten werde. Die Wahlreform 
wieder über das Knie zu brechen, wäre ein Schildbürgerſtreich. 

In diejer Auslaſſung des Vaterland war, wie geſagt, ein ganzes Pro= 
gramm der konſervativen Wahlverſchleppung. Das Vaterland hat recht 
behalten =- die Wahlreform wurde in dem bevorſtehenden Landtage nicht 
erledigt, die Taktik dex Konſervativen hat bewirkt, daß auch in dem Land- 
tage 1904/05 aus der Wahlreform nicht38 wurde. Auch darin hat das 
Vaterland recht behalten, daß aus der Ausſprache in der Notabelnverſamms= 
lung nichts herausfommen werde. Die Negierung hat ſich „das Beſte“ aus 
der Ausſprache herausgenommen und es in einer Denkſc<hrift niedergelegt, 
die ein gemiſchtes Klaſſen- und berufsſtändiſches Wahlrecht empfahl. 

<e



Die Denkſchrift der Regierung. 
Von der Regierungskundgebung vom 15. Juli 1903 bis zu den 

Landtagswahlen 1905. 

Als die Zweite Kammer am 7. Januar 1904 nach den Weihnachts8- 
ferien wieder zuſammentrat, fand ſie endlich die Deukſchrift über das Wahl- 
recht zur Zweiten Kammer vor, die volle Klarheit über die Abſichten der 
Regierung brachte. Dieſe Denkſchrift iſt ein Dokument von hoher geſchicht: 
licher Bedeutung, denn ſie liefert den amilichen Nachweis des Zuſammen- 
bruchs der Politik einer Regierung, die acht Jahre früher diefe Politik als 
den Ausfluß höchſter politiſcher Wei8heit und Notwendigkeit in Jutereſſe 
der Staatserhaltung pries. Als 1895 und 1896 die ſozialdemokratiſchen 
Abgeordneten im Landtage das indirekte Dreiklaſſenwahlſyſtem als ungerecht 
und rückſtändig bekämpften, konnten ſie nicht entfernt ſo ſchwere3 Geſchüß 
aufſahren, wie dies Herr v. Mehſch in ſeiner Denkſchrift mit ſeinem ziffern- 
mäßigen Nachweije gegen das Dreiklaſſenſyſtem getan hat. Der bekannte 
Antrag Mehnert und Genoſſen im Landtage 1895/96 verlangte, daß an 
Stelle des Zenſuswahlrechts ein Wahlſyſtem aufgeſtellt werde, das „auf dem 
Prinzipe des Verhältniſſes der Leiſtungen der einzelnen Staat5bürger an 
direkten Staatsſtenern aufgebaut“" werde. Herr v. Meßſch liefert den über- 
zeugenden Nachweis, daß das Dreiklaſſeuſyſtem dieſem Grundſatze nicht ent- 
ſprochen hat. Nach den ſtatiſtiſchen Mitteilungen der Denlſchrift betrug die 
vrtSamweſende Bevölkferung Sachſens3 

im Jahre in den Städten in den Landgemeinden 
1834 523 771 1071 897 

1867 935 642 1405 619 
1900 2102 728 2 099 488 

Die ländliche Bevölkerung hat ſich alſo um rund 100, die jtädtiſche dagegen 
um 400 Prozent vermehrt. Die ländlichen Wahlkreiſe wählten 45, die 
ſtädtiſchen nur 37 Abgeordnete. Wie ſich aber die Steuerleiſtungen verſchoben 
haben, ergibt ſich aus folgender Vergleichung zwiſchen 1871 und 1901: 

Erträge der 
Bevölkerung direkten Steuern 

1871 1901 1871 1901 

Städte 10135 904 2102 728 4825813 27 217 389 
Landgemeinden 1542214 2099488 4781582 11435 478 

Danach kamen 1871 auf die Städte 47,50 Prozent, auf die Land- 
gemeinden 52,50 Prozent, 1901 dagegen auf die Städte 70,38 Prozent
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und auf die Landgemeinden 29,62 Prozent der Geſamtleiſtung an direkten 
Steuern. Auf den Kopf der Bevölkerung kam 1871 eine Durchſchnitt8- 
leiſtung von 4.27 Mk. in den Städten und 3.10 Mk. in den Land- 
gemeinden, 1901 war das Verhältnis 12.99 Mk. nnd 5.46 Mk. (In 
Wirklichkeit verhält ſich der Anteil der agrariſchen Steuerleiſtungen zu der 
Steuerſumme der nichtagrariſchen Bevölkerung wie 1 zu 9, weil auch auf 
dem Lande viel Einkommen nicht aus Landwirtſchaft fließt.) Unter Berück= 
fſichtigung der Gemeindeabgaben brachten die Städte 1901 45949890 Mk., 
die Landgemeinden nur 138479200 Mk auf. Durch die Einteilung in ſtädtiſche 
und ländliche Wahlkreiſe waren den Agrarkonſervativen, die 19,5 Millionen 
an direkten Steuern abführten, 45 Mandate unbedingt ſicher, die Städte 
dagegen, die 46 Millionen Steuern zu leiſten hatten, konnten e3 beſtenfall8 
auf 37 Abgeordnete bringen. In Wirklichkeit aber haben es die Agrar- 
konſervativen auf weit über 50 Mandate gebracht. Die konſervative Fraktion 
der Zweiten Kammer zählte 1895 44 Abgeordnete, die Sozialdemokraten 14, 
1897 wurde zum erſtenmal auf Grund des Dreiklaſſenwahlſyſtems gewählt, 
die Sozialdemokraten büßten 6 Mandate ein, die Konſervativen gewannen 6, 
die fonjervative Fraktion wuchs von 44 auf 50 Mitglieder an. 1899 zählte 
ie 52, 1901 58 Witglieder, alſo 14 mehr als 1895. Die ſozialdemo- 
fratijche Fraktion mit ihren 14 Mitgliedern war gänzlich verſchwunden. 
Tie nationalliberale Fraktion zählte 1895 16, 1901 21 Mitglieder; ſie hat 
jich alfo unt 5 vermehrt. Dafür iſt die Fortſchrittsfraktion von 8 auf 2 
Mitglieder, alſo um 6 geſunken. So jicht die auf der Steuerleiſtung 
aufgebaute „Gerechtigkeit des Dreiklaſſenwahlſyſtems“ aus, die die National- 
liberalen im Bunde mit den Konſfervativen an die Stelle des allgemeinen 
gleichen Wahlrechts geſetzt haben! 

Nachdem die NRegierung ſo an der Hand der Statijtik die Gründe der 
bürgerlichen Parteien und ihre eigenen für das Dreiklaſſenwahlſyſtem auf 
das bündigſte widerlegt hat, weiſt ſie an der Hand der Wahlſtatiſtik ebenſo 
ſchlagend nach, „daß zum mindeſten ein unerwünſchteor Grad von 
Intereſſeloſigkeit bei den Landtagswahlen zu beobachten iſt“. Die 
Wahlboteiligung betrug in Prozenten in der 

1. Abteil. 2. Abteil. 3. Abteil. zuſammen 
1897 (8,2 514 316 38,9 1899 65,5 47,5 24,8 29,8 1901 63,8 49,9 36,6 39,6 

„Danach iſt die Wahlbeteiligung in der 1. und 2. Abteilung zurück- 
gegangen und hat in der 3. Abteilung troß des bereits 1901 beſchloſſenen 
vollen Cintritts der Sozialdemokratie in die Wahlbewegung nicht weſent- 
lich zugenommen. Schr bemerkenäwert iſt anch die Beteiligung nach dem 
:Ycr[[ft der Wahlberechtiaten. Der als folcher in politiſcher Beziehnng hanpt- jächlich in Betracht kommende Arbeiterſtand umfaßt die Arbeiter im Bergbau, 
in der Induſtrie und im Bangewerbe, im Handwert, fowic im Handels- 
1[]!»d Vorkehr8gewerbe, die bei den Crgänzungswahlen von 1897 bis 1901 
zujammen 285244 Wahlborechtigte zählten. Davon haben inSgeſamt 95547 
OZ:W 38,5 Rrozent gewählt.“ Von dieſen 285244 Arbeitern gehörten 
276464 der dritten Klaſſe an, das find 96,8 Prozent. Die Denkſchrift



zeigt dann ziffernmäßig auf, daß auc<h in den bürgerlichen Kreiſen die 
Intereſſeloſigkeit, namentlich .in der 2. und 3. Abteilung, allgemein war. 
„E3 euthüllt offenbar mehr als bloße Intereſſeloſigkeit, wenn von Beamten 
und Lehrern noch nicht die Hälfte aller Wahlberechtigten ihr Wahlrecht 
ausgeübt haben.“ Weiter wird auf die Berufsſtellung der Abgeordneten 
eingegangen und feſtgeſtellt, daß die Angehörigen des Lohnarbeiterſtandes 
nicht vertreten ſind. Nun folgt derx Glanzpunkt der Denkſchrift: „Von 
ſchwerwiegender Bedeutung iſt die offenkundige, wenn auch bei der Ge- 
heimhaltung der Wahlſtatiſtik nicht nachwei8sbare Tatſache, daß ſeit Ein- 
führung de35 neuen Wahlgeſeßes fämtliche Abgeordneten von den Wahlmännern 
der 1. und 2. Abteilung und fall8 die dritte Abteilung überhaupt ſelbſtändig 
vorging, gegen die Stimmen ihrer Wahlmänner gewählt worden ſind. Soweit 
eine Verſtändigung ſtattgefunden hat, iſt ſie ſtet8s zwiſchen der 1. und 2. Ab- 
teilung, und nicht auch, wie der Abgeordnete Dx. Schill vorausſeßte, zwiſchen 
der 2. und 3. Abteilung erfolgt. Da aber die 3. Abteilung über 30 Prozent 
der Urwähler umfaßt, ſo ergibt fich ohne weiteres, daß cin ganz erheb- 
licher Bruchteil der ſächſiſchen Wählerſchaft eine ihrem Willen entſprechende 
Vertretung überhanpt nicht befißt und unter dem beſtehenden 
Syjſteme das Wahlrecht weiter Volfksfreiſe nahezu illuſoriſch 
geworden iſt. Dies kommt anch darin zum Ausdruck, daß ſeit der Zeit 
fein fozialdemofkratiſcher Abgeordneter mehr in den Landtag gewählt worden 
iſtt. Dieſen Crfolg hat man nach den einſchlageunden Verhandlungen weder 
beabſichtigt noch erwartet. Und wenn auch der Abgeordnote Niethammer 
Sozialdemokraten in der Kammer nicht haben wollte, fo iſt doch ſowohl von 
ſeiten der Regierung als auch der Abgeordneten wiederholt und auf das 
beſtimmteſte erflärt worden, daß man auf ein gänzliches Ausſcheiden der 
Sozialdemokraten aus der Kammer nicht rechne.“ 

Schmählicher hat noc<h niemals eine Regierung den Bankrott ihrer 
eigenen Politik begründet. Daß die dritte Wählerklaſſe unter dem Drei- 
Unſſenſyſtem mur ein illuſoriſches Wahlrecht haben würde, iſt der NRegierung 
bei der Schlußberatung über die Wahlrechtsvorlage der Regierung in der 
Zweiten Kammer am 5. und 6. März 1896 von den ſozialdemokratiſchen 
Abgeordneten deutlich genug geſagt worden. So berief ſich der Abg. Geyer 
auf die Warnungen der Viktor Böhmert, Sohm, Delbrück u. a. Leßterer hatte 
wörtlich ausgeführt, daß der Arbeiterſtand praktiſch ſeines Wahlrechts be-= 
raubt würde. „Etwa 85 Prozent der Bevölkerung find 15 Prozent bei den 

Wahlen unterworfen“, rief Geyor den Umſtürzlern zu. Das alles focht die 
Regiernng nicht an. Doch auch die Behauptung der Denkſchrift, daß von 
keiner Seite mit der völligen Aunsmerzung der Sozialdemokratic aus der 
Kammer gerechnet werde, hatte Abg. Geyer gelegentlich jener Schlußberatung 
im voraus widerlegt. Der genannte Abgeordnete rief damals aus: „Wenn 
noch ein Zweifel daran wäre, daß man die unteren Klaſſen zu keiner Vor- 
tretung mehr kommen laſſen will, ſo hätie in der allgemeinen Vorberatung 
der Abg. Opiß dieſen Zweifel beſeitigt, indem er fagte: Ja, wenn die 
dritte Klaſſe ſozialdemokratiſche Wahlmänner wählen jollte, dann würde 

nie daran zu denken ſein, daß je dieſe dritte Klaſſe eine Vertreiung 
im Parlamente bekommen würde.“ Aehnliche Beweiſe ließen fich zu
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Dußenden anführen. Die Regierung kannte alſo die Wirkung des Drei- 
klaſſenwahlrechts ſehr genau. Und daß dieſe Wirkung mit vollem Bewußt- 
ſein beabſichtigi worden war, mußte ſich die Regierung 3z. B. auch von der 
Deutſchen Tages8zeitung ſagen laſſen. Dieſes Organ der Agrarier, deſſen 
Leiter ſich ſtets als freiwilliger Berater der ſächſiſchen Regierung aufſpielt, 
führte damals aus: „Die Denkſchrift behauptet, man habe 1896 weder er- 
wartet noch gewünſcht, daß die Sozialdemokraten ganz aus dem Landtage 
verſchwänden. Zugegeben; aber daß ſie zunächſt faſt ganz verſchwinden 
würden, mußte vorausgeſehen werden. Der allgemein zugeſtandene 
Zwe> der GeſeßeSänderung war, für die fernere Zukunft das bedrohliche 
Anwachſen der Sozialdemokratie in der Zweiten Kammer zu hindern. Dieſe 
Wirkung konnte nur erreicht werden, wenn die Sozialdemokratie zunächſt 
faſt ganz aus der Kammer verſchwand. Wäre das nicht geſchehen, ſo wäre 
damit bewieſen worden, daß das Geſeß für die Zukunft ſeinen Zweck 
verfehlt hätte. In der öffentlichen Erörterung iſt damals von allen 
Seiten hervorgehoben worden, daß die nächſte Folge des Geſepes das 
faſt völlige Verſchwinden der ſozialdemokratiſchen Abgeordneten 
jein werde. Kein Menſc< hat daran gezweifelt.“ Cbenſo hielt Herr 
Dr. Oertel der Negierung vor, daß die Intereſſeloſigkeit der Wähler 
inſolge der indirekien Wahl 1896 hätte voransgeſehen werden müſſen. Das 
jelbe gelte von der Verſchiedenheit in der Abgrenzung der Wählerklaſſen: auch 
dieje Verſchiedenheit ſei beabſichtigt geweſen und habe ihren quten Grund 
gehabt. So kompromittierte ſich die Staatskunſt des Herru v. Mebſch in der 
Regierungsdenkſchrift und wurde jie fompromittiert durch die Ordnungspreſſe! 

Und was gedachte nun die Negierung an Stelle des bankrotten Drei- 
Uaſſenwahlſyſtems zu ſezen? In welcher Weiſe trachtete die Regierung das 
Land aus der Unzufriedenheit herauszuführen, die zu dem „ſchrecklichen Exr- 
gebnis“ der Neichstag8wahlen von 1903 geführt hatte? Die Regierung faßt 
am Schluſſe ihrer Denkſchrift die vorgeſchlagenen Grundlinien einer Wahl= 
reform fkurz wie folgt zuſammen: 

| *x)_;Z'?*[)*[][d[]]]ß] von direkften Abteilungswahlen (43 Abgeordnete) mit be- 
ruſsftändiſchen Wahlen (35 Abgeordnete). 

-4_. 'D'[e A[]tci[1[1719[.'?1[][]-[)[61[ werden in 16 durch das ganze Staatösgebiet ohne ![1]te[*!ck)1ed von Stadt und Land gebildeten Wahlkreiſen von jeder Abteilung be- WUDS["?»'JTU)Ü[)]'Ü- 68 wählen unter der Vorausfegung der ſächſiſchen Staats- angehörigfeit und des erfüllten 25, Lebenösjahres: 
a) in der 1. Abteilung alle diejenigen, welche an ſtaatlicher Grund-, Einz 

fommen= oder Ergänzungöſteuer zuſammen mindeſtens 300 Mk. ent- 
richten vder ein abgeſchloſſenes Hochſ<ulſtudium hinter fich haben: 

b) in der 2. Abteilung alle diejenigen, welche in derſelben Weiſe weniger 
a[[':i 390 Mk., aber mindeſtens 38 Mk. Staatsſteuern entrichten oder, 
bei geringerer Steuerleiſtung, die Berechtigung zum Ginjährig- Frei- willigendienſte erworben haben; * 

c) i_m der 3, Abteilung alle übrigen, dafern ſie überhaupt eine Staats- 
jteuer entrichten.
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B. Die berufsſtändiſchen Wahlen werden von den Unternehmern der 
dret Hauptproduktivſtände vollzogen, und zwar durch die landwirtſchaftlichen 
KreisSvereine (15 Abgeordnete), die Handelskammern (10 Abgeordnete) und die 
Gewerbekammern (10 Abgeordnete). 

C. Im übrigen verbleibt e8 bei dem biöherigen geheimen Wahlverfahren, 
bei dem Erfordernis abſoluter Mehrheit bei der erſten und relativer bei der 
zweiten Wahl, ſowie bei den bisöherigen Erforderniſſen der Wählbarkeit als Ab- 
geordneter (58 20,4 des Wahlgeſetes). 

D. Bei Einführung des neuen Wahlrechts würde eine Integralerneue- 
rung der Zweiten Kammer (Neuwahl ſämtlicher Abgeordneten) nicht zu Vver- 
meiden ſein. Für ſpäter iſt jedoc<h an der alle zwei Jahre eintretenden Drittel- 
erneuerung feſtzuhalten, die mit Rückſiht auf die Kontinuität der Verhältniſſe 
raiſam und auch bei der neuen Zuſammenſezung ohne Scwierigfeit durc<h- 
zuführen iſt. 

Die Zweite Kammer ſollte danach künftig beſtehen aus 48 Abgeordneten, 
die direki von allen Wählern in drei Klaſſen zu wählen wären, und aus 
35 Abgeordneten, die aus berufsſtändiſchen Wahlen hervorgehen würden. 
Die Wähler der berufsſtändiſchen Abgeordneten hätten, da ſie auch bei den 
allgemeinen Wahlen ſtimmberechtigt ſind, ein doppeltes Wahlrecht. Von 
640000 Wählern würden etwa 220000 ein doppeltes, 440000 dagegen, 
d. h. etwa zwei Drittel der Wählerſchaft, ein einfaches Wahlrecht haben. 
Dieſe zwei Drittel „einſtimmiger“ Wähler ſind natürlich bis auf die kleine 
Zahl der „Gebildeten“, die in der dritten Abteilung zu wählen hätten, Arbeiter. 
Die Regierung verquickte aljo mit dem bisherigen Klaſſenwahlſyſtem berufs= 
ſtändiſche Wahlen und eine Art Pluralwahlrecht. Zu dieſem Flixtum com- 
positum follte noch ein Qualitätswahlrecht hinzutreten, indem die „Gebildeten“, 
die ein Hochſchulſtudium durchgemacht haben, ohne weiteres in der erſten, 
diejenigen, die die Berechtigung zum Einjährigendienſte erworben haben, in 
der zweiten Klaſſe der allgemeinen Wahlen wahlberechtigt ſein follten. 
Ferner ſchlug die Regierung für die allgemeinen Wahlen Aenderungen bei 
der Klaſſeneinteilung vor, die auf eine bedentende Verſchärfung des 
plutokratiſchen Charakter8 der bisherigen Klaſſeneinteilung hinansliefen. Jür 
die neue Klaſſeneinteilung ſollte künftig auch die Ergänzungsſteuer neben 
der Ginfommenſtener in Anrechnung kommen. Außerdem ſollten in der erſten 
Abteilung nur diejenigen wählen, die über 300 Mk., in der zweiten Ab- 
teilung diejenigen, die über 38 Mk. Steuern zahlen, während nach dem bi8= 
herigen Cinteilungömodus Wähler, die unter 38 Mk. Steuern entrichteten, 
jogar in der erſten Klaſſe wählen kounnten. Die Negierung hat berechnet, daß 
durch das Qualitätswahlrecht an die 17590 „Gebildete“ in die erſte reſp. 
zweite Abteilung befördert werden würden. Da aber troßdem nach dem ge: 
planten neuen Modus der Klaſſeneinteilung die dritte Abteilung ſich um über 
3000 Wähler vermehrt haben würde, ſo erhellt ohne weiteres, daß etwa 
21000 Wähler, die bi8her in der zweiten Abteilung wählten, alſvo größten= 
teils kleine Leute, in die dritte Abteilung hinabgedrückt worden wären. Wenn 
auch der zahlenmäßige Unterſchied zwiſchen den einzelnen Klaſſen ſich dadurch 
nicht wefentlich verändert haben würde, ſo wäre doc< der Charakter der 
dritten Abteilung als Klaſſe der Proletarier noc< weiter verſchärft worden. 
Und ein ſolc<es Monſtrum von einem Wahlrecht bot die ſächſiſche Regierung
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dem Volke an! Die Hauptſache an dieſem Monſtrum war, daß das Klaſſen= 
wahlſyſtem mit dem Berufswahlſyſtem verknüpft werden jollte. 1867 be- 
ſeitigte die Regierung die indirekten und ſtändiſchen Wahlen. 1896 wurde, 
weil eine Rückkfehr zum ſtändiſchen Wahlſyſtem für alle Zeiten als anusgeſchloſſen 
bezeichnet wurde, das Klaſſenwahlſyſtem eingeführt. Da dieſes Wahljyſtem 
bei direkter Wahl den beabſichtigten Zwed, nämlich die Fernhaltung der 
Sozialdemofraten, nicht erreicht haben würde, ſv wurde die 1867 für über= 
wunden erklärte indirekte Wahl wieder eingeführt. 1904 aber wollte die 
Regierung die indirekten Wahlen wieder beſeitigen und dafür das Berufs- 
wahlſyſtem einführen, das angeblich 1867 für alle Zeiten abgetan war! 

Kein Wunder, daß bei diejem Monſtrum nicht einmal die bürgerlichen 
Parteien anbeißen wollten. Ein nationalliberale3 Blatt fchrieb, der erſte 
und bleibende Eindruck der Denkſchrift ſei: unannehmbar! Die Wahlreform 
jei das ſchwächlichſte und ſchlimmſte Machwerk, das die Regierung vor- 
legen fonnte. „Und mit einem Inſtinkt, deſſen Schärfe man bewundern 
muß, iſt alles ſo zuſammengeſtoppelt, daß ein unübertrefflicher antifozialer 
Effekt herauskommt.“ Die Stimmung der Konſervativen aber erfährt man 
am beſten aus der Deutſchen Tageszeitung, in der die Mehnert, Opitz und 
Genoſſen alles das abladen, was ſie in ihren Organen im Lande nicht zu ſagen 
wagen. Das Hauptorgan der Bündler faßte ſein Urteil in den Worten zU- 
ſammen: „Das3 wäre der „Segen“ dieſer vielberufenen Reform. Wie jie mit den 
Örundſäßen eines geſunden Konſervatizmus zu vereinbaren ſei, iſt uns ein 
Rätſel. Unſeres Erachtens würde ſie tatſächlich einen Bruch mit dieſen 
Grundſäßen bedeuten. Sie iſt nicht hiſtoriſch und organiſch geworden, ſondern 
eine ſ<hematiſche Konſtruktion, ſie berücfſichtigt nicht die tatfächlichen Verhält- 
niſſe, ſie ſchwächt die Elemente der Staatserhaliung. Das hat wohl 
die jächſiſche Negierung ſelbſt empfunden; denn ſie hat feinen Geſetzentwurf 
ausgearbeitet, ſondern will erſt abwarten, ob ſich die Kanmern mit den GOrundlinion der Neform ocinverſtanden erklären werden. Wir ſind überzeugt, 
daß ſic dies nicht tun werden. Weder bei den Konſervativen, noch bei den Liberalen wird dieſer Reformplan Gegenliebe wecken und finden. Das geht ichon aus der bisherigen Erörterung hervor. Der NReoformplan iſt ein tot- geborenes Kind. Ob ihm ſeine Eltorn und Hebammen eine Träne nach- weinen werden, möchten wir fajt bezweifeln.“ Wir glauben nicht, daß Herr v. Metſch und der Geh. Rat Dr. Rumpelt, der als Verfaſſer dieſer Denk- Ichrift gilt, über dieſe Malice aus gefimmigsverwandtem L; ger beſvnders erbaut goweſen ſein werden. Fides, recht behielt das Berliner Organ der fächſifchen Konſervativen: die Dentſchrift war ein totgeborenes Kind. 

Am  5. Februar fand in der Zweiten Kammer die allgemeine Vor- veratung über die Denfſchrift ſtatt. WMiniſter v. Meobſch - gab fich alle Yeühe, das vorgeſchlagene Wahlrochtöunifum zu verteidigen. „Cin 1[)01)]1'[1"[ti3]0[* vauch des Gutſagous“, wie die Deutſche TageSzeitung ſagte, ginq durch die NRede des Miniſters. Nachdem ex alle Wahlſyſtome und Wahlrechtsvorſchläge durchgeiprochen und für zu leicht gefunden hatte, blicb nach ſeiner Meinung mur noch join c:zoner Vorſchlag. In der nachfolgenden Debatte fand ſich nicht NRedner, der den Neformplan der Jiegierung gebilligt hätte. Auf Antrag der ein Nationalliberalen, die verlangt hatten, daß die NRegierung noch in der laufen-
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den Tagung einen Geſeßzentwurf über die Wahlreform vorlegen ſolle, wurde 
die Denkſchrift an die Geſezgebungsdeputation verwieſen. So wurde die von 
dem Miniſter als unerläßlich bezeichnete Reform immer tieſer in den Sumpf 

gefahren. 
Mehr als zwei und einen halben Monat darauf, am 22. April, erſchien 

der Bericht der Deputation. Dieſe beantragte in ihrer Geſamtheit, die 
Kammer folle erklären, daß ſie die in der Denkſchrift enthaltenen Vorſchläge 
über eine Neuordnung des Wahlrecht8 für die Zweite Kammer als taugliche 
Unterlage für ein zukünftiges Wahlgeſet nicht anerkennen kann, Weiter 
beantragte die Deputationsmehrheit, die Regierung zu erfuchen, „das 
bereits vorgelegte Material durch weitere ſtatiſtiſche Unterlagen über die 
Wirkungen eines Pluralſyſtem8s, bei dem ebenfalls genügende Sicherheit 
gegen die Ueberflutung der Kammer mit ſtaatsfeindlichen Elementen geboten 
wird, zu ergänzen.“ Die nationalliberale Deputationsminderheit aber be= 
antragte, „die Kammer wolle beſchließen, die Regierung aufzufordern, dem 
nächſten Landtage einen Geſeßentwurf vorzulegen, in welchem die beſtehende 
indirekte Klaſſenwahl durch geheime und direkte Wahlen aller nach dem be= 
ſtehenden Geſeze Wahlberechtigten unter Gewährung von Zuſaßſtimmen 
(Kluralſyſtem) erſeßt wird“. Die Minderheit beantragte fexner, die Kammer 
ſolle beſchließen, daß die Regierung in dem verlangten Geſeßentwurf die GCin- 
teilung zwiſchen ſtädtiſchen und ländlichen Wahlkreiſen aufgebe. Außerdem 
ſprachen ſich beide Anträge gegen das allgemeine gleiche Wahlrecht aus. 
Daneben wurden uoch Anträge geſtellt, die auf die Reform der Erſten Kammexr 

Bezug hatten. 
Ju den Anträgen kam ebenſo wie in der Denkſchriſt der Regierung 

vor allem die Angſt vor der Sozialdemokratie zum Ausdruck. Cinig ſind 
die Parteien darin, daß das allgemeine gleiche Wahlrecht oder ein ihm nahe- 
kommendes mit dem Staatswohl unvereinbar ſei. CEine gewiſſe Gin- 
mütigfeit kam auch inſofern in den Anträgen zum Ausdruck, als beide Parteien 
ein Pluralſyſtem im Auge hatten. Die Konſervativen, die ausdrücklich 
erklärten, daß ſie den Zeitpunkt für eine Wahlreform noc< nicht für 

gefommen hielten, forderten weitere ſtatiſtiſche Unterlagen, mit der Reform 

jelbſt hatte es ja uoch Zeit. Die Nationalliberalen aber verlangten von der 

Regierung, daß ſie dem nächſten Landtage einen Geſeßentwurf vorlege auf 

der Grundlage des direkten Klaſſenwahlſyſtems in Verbindung mit einent 

Mehrſtimmenſyſtem. Alle dieſe Anträge zeigten klärlich, daß das Volk von dem 

Treiklaſſenparlamente eine freiheitliche Wahlreform uicht zu erwarten hatte. 

Jn der Zweiten Kammer am 23. April wurde dann die mit jv 

großem Eklat eingeleitete Wahlreform begraben. Der Abg. Opitz als Bericht- 

erſtatter der Mehrheit hielt eine lange Rede über die Wechſelbeziehungen 

zwiſchen Kuliur, Wahlrecht und Sozialdemokratie in ultrakonſervativer Be- 

leuchtung und verſicherte zum Schluſſe, daß die konſervative Mehrheit für 

das Pluralſyſtem Jutereſſe habe, mehr könne er nicht ſagen. Mit dem 

Wahlrecht zu experimentieren, ſei ſehr gefährlich. Die Mehrheit ſähe es daher 

als das kleinere Uebel an, wenn man noch einige Zeit auf die 

Wahlreform warten müßte. Die Konſervativen erklärten alſo, daß ſie 

es mit der Wahlreform nicht ſo eilig haben. Der Berichterſtatter der Minder-
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heit der Deputation, der Abg. Schulze, betonte im Gegenſaß zu dem Abg. 
Opiß die Notwendigkeit der Reform und ſeßte ſeine Hoffnung auf die Regierung, 
die wieder die Führung in der Wahlrechtsfrage übernehmen müſſe. 1896 
wav es natürlich viel einfacher, der Regierung die Führung in der Wahlrechts= 
frage zu überweiſen, als 1904, wo die Nationalliberalen ſelbſt nicht recht 
wußten, wie die Wahlreform ausſehen ſolle, und die Konſervativen ins8geheim 
bremſten. Bemerkenswert iſt, daß der Abg. Schill wie 1896 ſein Fraktion3- 
genoſſe Georgi ſeine Bedenken gegen das Pluralſyſtem äußerte. Auch der freiſinnige 
Abg. Günther ſprach gegen das Pluralwahljyſtem. Miniſter v. Meßſch ſtellte 
„ernſtliche Erwägungen“ über das Pluralſyſtem in Ausſicht, erklärte jedoch, eine 
endgültige Stellung könne er erſt nehmen, nachdem weitere ſtatiſtiſche Unterlagen 
bereitgeſtellt ſeien. Bei der ſchließlichen Abſtimmung wurde der Antrag der 
Geſamtheit, der den Stab über der Regierungsdenkſchrift brach, nahezu ein - 
ſtimmig, ſodann die fkonſervativen Mehrheitöanträge mit großer Mehrheit 
angenommen, die Minderheit3aniräge aber in demſelben Verhältniſſe ab - 
gelehnt. Die konſervative Taktik der dilatoriſchen Behandlung der Wahl- 
rechtöfrage hatte geſiegt. Die Verhandlungen über die Wahlrechtsfrage im 
Landtage 1903/04 hatten vor aller Welt offenbart, daß die Konſervativen 
keine Wahlreform wollen. Die ſc<wächliche Haltung der Nationalliberalen 
aber war der Uneutſchiedenheit der Regierung völlig ebenbürtig. 

Sv war wieder ein Akt in dem Wahlrecht8drama, das immer mehr 
und immer deutlicher den Charakter einer Komödie annahm, zu Ende. Das 
entrechtete Volk war wieder einmal genarrt. Die Verhandlungen hatten abex 
wenigſtens das eine Gute, daß volle Klarheit über die Situation geſchaffen 
war: die Konſfervativen wollten keine Wahlreform, die Regierung und die 
Nationalliberalen aber erwieſen jich völlig unfähig, aus dem durch das 
Dreiklaſſenwahlſyſtem geſchaffenen Zuſtande heranszufommen. Das8 ausgebeutete 
und entrechtete Volk dagegen erhob um ſo lanter und zielbewußter ſeine alte Forderung: Einführung des allgemeinen gleichen geheimen und unmittelbaren Wahlrecht8 für beide Geſchlechter. 

<Sz



Der Zuſammenbruch der Wahlreform. 

Von den Landkagswahlen 1905 bis zu den Wahlrechtsinterpellationen 
in der Zweiten Kammer am 27. November 1905. 

Mit dem Schluſſe des Landtage8s 1904/05 war auch in der Wahl- 

rechtsbewegung eine Ruhepauſe eingetreten. Sie kam wieder in Fluß durch 

die Wahlbewegung im Sommer 1905. Die entrechteien Arbeiter hatien das 

allgemeine gleiche Wahlrecht, wie nicht anders zu erwarten war, zur Kampf= 

parole erhoben. Damit hatten ſie eine Uare Linie zwiſchen ſich und den 

bürgerlichen Parteicn gezogen. Die Konſervativen beobachteten im Wahl= 

kampfe die alte Taktik, ſich als das ſtaatserhaltende Element gegen die 

liberalen Parteien aufzuſpielen. An den Grundlagen des Staates dürfe nicht 

gerüttelt werden. Damit rechtfertigten ſie ihre zuwartende Haltung in der 

Wahlreformfrage. Die Nationalliberalen gingen völlig „einig“ in den Wahl= 

kampf. Dieſe Einigkeit hatten ſie dadurch erzielt, daß ic in ihrem ſoge- 

nannten Wahlaufruf ſich über die Frage der Wahlreform ausſchwiegen. Auf- 

hebung der Unterſcheidung zwiſchen ſtädtiſchen und ländlichen Wahlkreiſen 

und das Verlangen an die Regierung, ein Wahlgeſeß vorzulegen, das allen 

Klaſſen der Bevölkerung die Teilnahme an der Geſeßgebung ſichert, aber die 

Alleinherrſchaft einer Klaſſe oder eines Standes ausſchließt =- das war 

alle8, was in dem nationalliberalen Aufruf über die wichtige Frage Der 

Wahlreform goſagt wurde. Mehr konnten ſie allerdings nicht ſagen. Deun 

die Nationalliberalen, die 1896 im Bunde mit den Agrariern gleichſam im 

Handumdrehen dem allgemeinen gleichen Wahlrecht das Genick gebrochen 

hatten, ſtehen der Wahlrechtsfrage völlig ohnmächtig und unfähig gegenüber. 

Aenderung de8 Wahlrechts, doch wie es ausſehen joll, vermögen ſie nicht zu 

ſagen. Koin Wahlſyſtem, das nicht auch bei den Nationalliboralen Anhänger 

gefunden hätte. Das heißt, kein Wahlſyſtem mit Ausnahme des allgemeinen 

gleichen Wahlrechts. Denn das allgemeine gleiche Wahlrecht fürchten die 

Nationalliberalen wie die Peſt. „Lieber das indirekte Dreiklaſſemvahlrecht, 

als das allgemeine gleiche Wahlrecht!“ rief in einer Wählerverſammlung der 

linksnationalliberale Landtag8abgeordnete Langhammer aus. Eo war der 

nationalliberalen Wahlbewegung im vorhinein der Boden entzogen, jeder 

woſentliche Erfolg in Frage geſtellt. Hierzu kam, daß der konſervative Führer 

Mehnert im Gegenſaße zu dem reaktionären Heißſporn Opitz in den Städten 

willige Fabrikanten als Kandidaten gegen die Nationalliveralen präſentierte 

und der Bund der Induſtriellen den Wählern die Entſcheidung zwiſchen 

dieſen konſervativen Kandidaten oder den Nationalliberalen anheimſtellte. Die 
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Herren Kandidaten bemühten ſich redlich, den Wählern alle8 Mögliche zu ver- 
ſprechen. Von grundſätlicher Politik war in dieſem Wahlkampfe bei den 
ehemaligen Kartellparteien keine Spur. Die konſervativen Kandidaten ſpreizten 
ſich mit ihrem Liberalismus, die Nationalliberalen ſtrichen ihre ſtaat3erhaltende 
Geſinnung heraus. Es war in der Tat jede Grenze zwiſchen den Parteien 
verwiſcht. Dies veranlaßte das Leipziger Tageblatt zu dem Rufe: Mehr 
Klarheit! „Zu dieſem Wunſche,“ ſchrieb das liberale Blatt, „kommt man, 
wenn man die diesmalige Landtagsbewegung beobachtet. E8 dauerte lange, 
bis überhaupt ſo etwas wie eine „Bewegung“ zuſtande kam, nun ſie aber 
wirklich im Gange iſt, geht es wie nach einem plößlichen Regenguß: die 
Gewäſſer trüben ſich. Was ſpielt nicht alles in dieſe Bewegung hinein? 
Vor allem ſehr viel Intereſſenpolitik, Landwirte, Induſtrielle, Haus- 
beſißer, Mieter, Handwerker, Gaſtwirte, auch konfeſſionelle 
Gruppen =- alle kommen mit ihren „Forderungen“ Was8 wunder, wenn 
manche Kandidaten ſchon der Einfachheit halber auf ſorgſames Prüfen und 
Crwägen verzichten und e8 mit dem wackeren Wallenſteiner Iſolani halten: 
Unterjchreiben, foviel Ihr wollt! Verſchont mich nur mit Leſen!" Dieſe 
Charakteriſtif iraf in der Tat den Nagel auf den Kopf. Nur traf ſie nicht 
nur für die Konſervativen, wie das Leipziger Tageblatt meinte, ſondern in 
volſem Umfange auch für die Nationalliberalen zu. 

Mit den ehemaligen Kartellparteien wetteiferten erfolgreich in der Kunſt, 
politiſce Grundſäße zu verwiſchen und zu verraten, die Freiſinnigen. Der 
Freiſiun männlicher Linie iſt in Sachſen erſt durch das Dreiklaſſenwahlſyſtem 
wieder zu einigem politiſchen Leben gelangt. Als ſelbſtändige Partei hatten 
die Freiſinnigen unter dem alten Landtagswahlrecht oder bei Reichstags8wahlen 
zwiſchen den Kartellparteien und den Sozialdemokraten allmählich alle Be- 
deutung eingebüßt. Nur fümmerliche Neſte dieſes Freiſinns ſriſteten noch 
in einigen Wahlkreiſen ein Scheindaſein. Das Dreiklaſſenwahlſyſtem führte 
zwar in Sachſen auch zur Aufhebung des Kartells, der an greiſenhaftem 
Maraömus dahinſiechende Nationallibetaliamus jedoch hatte- alle Werbekraft 
verloren. Da blühten auch dem Freiſinn wieder Hoffnungen. Und da die Freiſinnigen mit dem Aufwande aller demagogiſchen Kniffe operierten, fielen 
ihnen auch hier und dort einige Siege zu, die ſie mx der Schwächlichfeit 
der anderen liberalen Richtung zu verdanken hatten. In ihrem Wahlaufrufe 
forderten die Freiſinnigen das allgemeine gleiche geheime und direkte Wahl- 
recht zum Landtage. Dieſe Forderung erfuhr aber jofort eine weitgehende 
Einſchränkung, indem ſie mindeſtens für die Nückfehr zum 1886 er Wahl- 
rechte einzutreten vorgaben. Cbenſo wollten fie eintreten für die Beſeitigung 
d_er“ Ertten Kammer, „zum mindeſten aber für eine zeitgemäße Reform der C[']tO][ Kammer, ſo lange ſie fortbeſteht“. Im Wahlkampfe war deun auch nicht mehr die Nede von dem allgemeinen und gleichen Wahlrechte, ſondern mw noch von der Rückkehr zum Wahlrechte von 1886, und ebenſowenig von der Beſeitigung der Kammer, ſondern nur noch von der Reoform dieſes auf 
völlig feudalen Grundlagen ruhenden Herrenhauſes. Als der Abg. Opitz im März _dcm *A[)g. Günther in einer konſervativen Verſammlung in Plauen vorwarf, daß er an den verfaſſung8smäßigen Grundlagen des Staates rüttele, indem er die Beſeitigung der Erſten Kammer fordere, beeilte ſich Herr
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Günther zu verſichern, daß die Freiſinnigen dieſe Programmforderung auf=- 
gegeben und ſie durch die Forderung einer Reform der Erſten Kammer er- 
ſezt hätten. Dasſelbe konſervative Organ ſagte den Unentwegten, es mute 
recht ſeltſam an, daß, wo es ſich um Fundamentalſäte unſerer Verfaſſung 
handele, die Freiſinnige Volkspartei mit einem doppelten Preiskurant 
an die Tür der Wählerſchaft klopfe. Dieſe Angriffe parierte Herr Günther 
und ſein Häuflein damit, daß ſie ſich um ſo wütender gegen die Sozial= 
demokratie wandten, um ſich die Folie einer der konſervativen gleichwertigen 
Ordnung8partei zu geben. Als dann nmatürlich die Freiſinnigen wie die 
Nationalliberalen und Konſervativen behandelt wurden, d. h. als einen Teil 

der einzigen reaktionären Maße betrachtet wurden, da wollten dieſe Leutchen 

mit dem doppelten Programm den Wählern glauben machen, die Sozial- 

demofkratie unterſtüßte die NReaktion. 

Mit Verve führten die Sozialdemokraten in ihrer Preſſe und in Ver=- 

ſammlungen den Wahlkampf. Für ſie gab es gar keine Möglichkeit, Grund- 

ſäße zu verwiſchen. JIhnen ſtand die konſervativ=nationalliberal-freiſinnige 

Reaktion in einer geſchloſſenen Phalanx gegenüber. Mit ihren eigenen Waſſen 

ſchlugen ſie die Regierung und die reaktionären Parteien. Das Dreiklaſſen= 

wahlrecht hat 80 Prozent der Staatsbürger entrechtet, hieß es in der Denk= 

ſchrift der Regierung Und unter dem Cindrucke der leßten Reichstagswahlen 

hatten alle RParteien die Notwendigkeit der Wahlreform betont. Gleichwohl 

forderte die Sozialdemokratie in dieſem Wahlkampfe allein eine freiheitliche Ge= 

ſtaltung des Wahlgeſeße3, nämlich das allgemeine gleiche Wahlrecht. Und 

die große Mehrheit de8 Volkes pflichtete dieſer Forderung bei. Die Wahlen 

in der dritten Abteilung am 14. September waren eine wuchtige Kund- 

gebung des werktätigen entrechteten Volkes für das allgemeine gleiche Wahl= 

recht und gegen die volksfeindliche und gemeinſchädliche Wirtſchaft der herrſchen- 

den Klaſſe. Die 15 Prozent der Staatsbürger erſter und zweiter Klaſſe 

konnten zwar dieſen Willen bei der Abgeordnetenwahl vergewaltigen, indes 

die Tatſache blieb, daß das entrechtete Volk ſjeiner Mißſtimmung und Un= 

zufriedenheit flammenden Ausdruc verlichen hatte. 

Ganz ohne Erfolg war jedoh auch die Wahlaktion der Arbeiter nicht 

geblieben. Seit 1901 beteiligten ſich die Sozialdemokraten, einem Beſchluſſe 

des Parteitags zu Mainz folgend, an den Landtagswahlen. Die Arbeiter 

waren allmählich ganz in die Technik des Dreiklaſſenwahlrechts eingedrungen 

und hatten gefunden, daß in einigen beſonders gearteten Wahlkreiſen auch 

unter dem Dreiklaſſenwahlunrecht Erfolge zu erhoffen waren. Sv in 

dem 37. und 41. ländlichen Wahlkreiſe, die Teile der Amtshauptmannſchaft 

Zwickau umfaſſen. Iu dieſen beiven Wahlkreiſen dominiert die Bergarbeiter- 

bevölferung. Obgleich die Löhne der Bergarbeiter teilweiſo geradezu erbärms 

lic<h ſind, wählen doch ſehr viele von dieſen Grubenſklaven, die ein eigenes 

Anweſen haben, in der zweiten und auch in der erſten Klaſſe. 1903 ()gtt?_]] 

die Sozialdemokraten im 41. ländlichen Wahlkreiſe in der zweiten Klaſſe 

die Mehrheit ihrer Wahlmänner durchgebrac<ht. Das Endergebnis in allen 

drei Klaſſen waren 51 ſozialdemokratiſche Stimmen und 50 ordnungs- 

parteiliche. Durch einen Kniff wurde jedoch der Wahlſieg den Sozialdemo-



fraten ſtreitig gemacht. In der dritten Abteilung war ein Wahlmann, da 
er noc< nicht ein halbes Jahr vor der Wahl an ſeinem Wohnorte wohnte, 
nicht wahlberechtigt. Seine Wahl hätte für ungültig erklärt werden müſſen. 
Statt deſſen erklärte der Wahlvorſtand die auf den Sozialdemokraten entfallenen 
120 Stimmen für ungültig und den Gegner, der 18 oder 19 Stimmen 
erhalten hatte, für gewählt. So wurde aus der ſozialdemokratiſchen Mehr= 
heit eine ordnungsparteiliche, und der Bergwerksbeſizer Klößer, auf den in 
allen drei Klaſſen 1200 Stimmen entfallen waren, während für die Sozial- 
demokraten 6700 gemuſtert wurden, wurde als gewählt proklamiert. Bei 
den Wahlen im Herbſt 1905 aber gelang es den Arbeitern im 37. länd= 
lichen Wahlkreiſe, den Gegner aus dem Felde zu ſchlagen. Auch hier ſtanden, 
wie vor zwei Jahren im 41. Wahlkreiſe, 51 ſozialdemokratiſche Wahlmänner 
50 ordnungsparteilichen gegenüber. Die ſozialdemokratiſche Wahlmännerzahl 
hätte jedo<h um ſec<s bis zehn größer ſein können, wenn der Wahlkampf 
mit allem Ernſte überall, in allen Orten geführt worden wäre. Da dies 
aber nicht der Fall war, ſo konnte es geſchehen, daß die ſozialdemokratiſchen 
Wahlmänner felbſt in einem Bezirke der dritten Abteilung unterlagen. Durch 
diejen Sieg war es den entrechteten Arbeitern möglich, den Kampf gegen 
das Dreiklaſjenunrecht im Dreiklaſſenparlamente ſelbſt zu führen. Für das 
Dreiklaſſenſyſtem aber bewies dieſer Wahlſieg gar nichts. Wenn man weiß, 
daß dieſer Wahlkreis ſo arm iſt, daß Wähler mit 800 Mk. Einkommen ſchon 
in der zweiten und mit 1000 oder 1200 Mk. ſogar ſchon in der erſten 
Abteilung wählen, und daß in der zweiten Klaſſe rund 50 Prozent der Wähler 
Verg- und Fabrikarbeiter ſind, ſo braucht man ſich über dieſen Wahlſieg nicht 
weiter zu wundern. Zu verwundern wäre es höchſtens geweſen, wenn uns 
der Sieg nicht zugefallen wäre. Aehnlich wie im 37. liegen die Verhältniſſe 
nur noc< im 41. ländlihen Wahltreiſe. Hier ſind ſogar 60 bis 70 Prozent 
der Wähler der zweiten Abteilung Berg= und Fabrikarbeiter. Es gibt aber 
wohl feinen dritien Wahlkreis, in dem die Verhältniſſe ähnlich lägen, wie 
im 37. und 41. ländlichen. Die „Jünjtigen“ Verhältniſſe in dieſen beiden 
Kreiſen ſind die reine Jronie auf das Veldfackwahlrecht, ſie ſind uur eine 
Folge der Allgemeinheit des Elends und der Armut in den Zwickauer Kohlen= 
bezirken, die für beſſer ſituierte Elemente keinen Raum laſſen. Beſondere 
eigenartige Umſtände ermöglichen alfo in diejen Wahlkreiſen ſozialdemsokratiſche 
W[Y)(]“ic*ge) aus eigener Kraft. Deshalb war es auch Pflicht der Arbeiter, alle 
Anſtrengungen zu machen, um dieſe Mandate zu erringen. JIm 37. länd- 
lick)e]x Wahlkreiſe fſind dieſe Anſtrengungen bei den leßten Wahlen von Erfolg 
gefrönt geweſen. Und der Vorteil davon iſt boei den ſpäteren Wahlrecht3- 
vc[*l)m]xd['u[[gcn in der Zweiten Kammer ganz evident in die E[*f(l)c*i]]m[g qe- 
teten, indem der Abg. Goldſtein auch von der - Tribüne des Landtags 
herab die Forderung dos Volkes nach dem allgemeinen gleichen Wahlrechte 
1[é][-()d[*1'éckli(l) geltend machen konnte. Die jtark verbreiteie WMeoinung aber, daß 
?]é)er jozialdomokratiſche Wahlſieg der Bewegung gegen das Dreiklaſſenwahl= 
jyjtem '*„)[[)[)A["U(()' tun könnte, hat fich als irrig erwieſen, denn dieſem elendeſten 
1und widertmmgyten Wahlſyſtem, dem ſelbſt die fächſiſche Negierung durch ihre 
Dcuk]ck)r[]t das Rückgrat gebrochen hatte, konnte auch ][/i(l)t durch einen ſozial= 
demokratiſchen Wahlſieg wieder auf die Beine geholfen werden. Das Drei-
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klaſſenwahlſyſtem, das 80 Prozent der Staatsbürger zu Heloten macht, iſt 

troß alledem tot für immer. 
* *X 

* 

Die Landtagswahlen waren vorüber. Die bürgerlichen Parteien hatten 

ihre Beute, wenn auch ſehr ungleich verteilt, in Sicherheit gebrac<t. Das 

Volk war unterlegen, moraliſch aber hatte die Jdee des allgemeinen gleichen 

Wahlrechts geſiegt. Mit Spannung ſah das Qand dem Zuſammentritte des 

Landtags entgegen. Das entrechtete Volk heiſchte Antwort auf die im Wahl= 

fkampf ſo vernehmlich betonte Frage der Wahlreſorm, die der Miniſter v. Mebſch 

in ſeiner Denkſchrift an den lezten Landtag als unumgänglich bezeichnet hatte. 

Dex Landtag trat am 24. Oktober zuſammen, am 26. fand die feierliche Er- 

öffnung mit der Thronrede ſtatt. Doch die Kundgebung der NRegierung an 

das Land enthielt kein Wort über die Frage, die das ganze Land bewegte. 

Selbſt bei den -bürgerlichen Parteicn verblüfſte die Gleichgültigkeit, mit der 

die Regierung über die Wahlreform hinwegglitt. Im Volke aber machte 

va38 Staunen über die völlige Mißachtung des Volkswillens durc< die Re- 

gierung, die 1896 auf den Wunſch der bürgerlichen Rarteien jo ſchnell bei 

der Hand war, das alte verhäliniSmäßig freie Wahlrecht zu zertrümmern und 

die dem gegenwärtigen Wahlrecht das Todesurteil geſprochen, das Staunen 

über dieſe Unverfrorenheit der Negierung machte nur zu bald einer nie ge- 

kannten Entrüſtung und Erbitterung Plaß. 

Am Tage nach der Verleſung der Thronrede bombardierten die bürger= 

lichen Raricien die Regierung mit Wahlrechtsanträgen und Juterpellationen. 

Die Konſervativen beſchränkten ſich in ihrem Antrage darauf, die Regierung 

zu erſuchen, in Erwägung darüber einzutreten, in welcher Weiſe bei der Zu=- 

ſammenſetßzung der Erſten Kammer den veränderten wirtſchaftlichen Verhält- 

niſſen durch eine entſprechende Berückſichtigung der Induſtrie, des Handels 

und des Gewerbes Rechnung getragen werden künne. Der nationalliberale 

Antrag forderte wie der konſervative eine Reform der Erſten Kammer, nur 

machte er etwas mehr Worte wie dieſer. In einer ſchwächlichen Reſolution 

frugen die Nationalliberalen fodann an, ob die Negierung, nachdem ſie die 

von ihr zugeſagten weiteren ſtatiſtiſchen Unterlagen beſchafft habe, bereit fei, 

dieſem Landtage einen Geſeßentwurf zur Neuordmung des Wahlrechts für die 

Zweite Kammer vorzulegen. CEntſchiedener lautete die freiſinnige Juter= 

pellation. Die Abgg. Günther und Bär frugen an, ob die Regierung, da 

die Thronrede die im vorigen Landtage von der NRegierung felbſt als not= 

wendig anerkannte Wahlrechtsreform nicht erwähne, die Bevölkerung aber 

in ihrer großen Mehrheit nach einer auf der Grundlage des allgemeinen 

gleichen geheimen und direkien Wahlrechts dringend verlange, bereit jei, den 

geäußerten Wünſchen nach einer Wahlreform zu entſprechen. 

Dieſe Anträge und Jnuterpellationen ſahen wenigſtens danach aus, als 

wenn in der Zweiten Kammer einige Energie im Jutereſſe der Wahlreform 

entwickelt werden ſollte. Die Wahlreformobſtruktion hatte indes bereits ein= 

geſebt. Wir haben geſehen, daß wie die Regierung ſv auch die Konſervativen 

mit fkeiner Silbe an die Reform des Wahlrechts zur Zweiten Kammer ge= 

dacht hatten. In der Situng der Zweiten Kammer vom 2. November trat
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die Obſtruktion bereit8 mit aller Schärfe in die Erſcheinung. Der Präſident 
Dr. Mehnert teilte zur Information über den Arbeit3plan der nächſten 
Zeit mit, daß von den Interpellationen vorläufig nur die des Abg. Gold- 
ſtein über die „angebliche Fleiſchnot“ zur Beratung geſtellt werden könne, 
da die Regierung gebeten habe, ihr zur Beantwortung der JInterpellationen 
über die Wahlreform noc<h einige Zeit zu laſſen. DeShalb ſolle die Be- 
ratung bis nach der erſten Leſung über den Etat, d. h. bis nach dem 14. No- 
vember, vertagt werden. Der linksönationalliberale Abg. Schulze wollte die 
Interpeliotionen früher zur Verhandlung geſtellt wiſſen. Die Frage der 
Wahlreform, meinte er, intereſſiere das ganze Land, und da die Regierung 
jelbſt erklärt habe, das Wahlrecht ſei ungerecht, ſo ſei es nötig, der Löſung 
der Frage ſobald wie möglich näherzutreten. Auf den Einwand des Präßi= 
denten, daß nach den Erklärungen der Regierung nichts übrigbleibe, als zu 
warten, entgegnete unſer Genoſſe Goldſtein, daß die Behandlung der An- 
gelegenheit wie Verſchleppung ausſehe und die Interpellakionen auch ohne 
die NRegierung behandelt werden könnten. Die Abſichten der Konſervativen 
verriet der Volksfeind Opitz, indem er ausführte, daß die Behandlung der 
Interpellationen ohne die Regierung zwecklos ſei. Nach dem 14. November 
blieben noch volle fünf Monate bis zur Verabſchiedung der Kammer, eine 
Friſt, die hinreichend ſei, die Angelegenheit zu erledigen, wenn überhaupt 
etwas dabei herausfommen ſollte. Damit war die fünftige Ent- 
wicklung der Wahlreformfrage bereits angedeutet, die Obſtrukftion war in 
vollem Gange. Die Regierung aber hatte vor dem ganzen Lande gezeigt, 
daß jie biSher in der Wahlrechtsfrage nicht3 unternommen und alſo das Ver= 
ſprechen vergeſſen hatte, das ſie dem leßten Landtage gegeben hatte. Die Regierung und die Konſervativen waren einig, die wichtige Angelegenheit zu 
verſchleppen, und die Nationalliberalen machten ſich zu Mitſchuldigen dieſes 
Planes, indem ſie nicht auf eine Beratung der Interpellationen, eventuell auch ohne die Regierung, drangen und es dadurch verſäumten, dem Lande zu zeigen, wie der Bund der Regierung und der Konſervativen bereit8 wieder die W(]hlreforn[[)crft[)lcppuug betrieben. Freilich, die Nationalliberalen konnten gar nicht anders handeln Sie jebten ja ihre ganze Hoffnung auf die Re- gierung, und daher blieb ihnen auch weiter nichts anderes übrig, als zu warten, bis es der Regierung zu antworten beliebte, 

| Doch das entrechtete Volk war diesmal nicht gewillt, die Wahlrecht8- L)Lk)ck)!é)ppU][g ruhig hinzunehmen und ſich wie einen ſtummen Hund behandeln 
zu laſſen. Der Wind pfiff jebt anders als8 vor zwei Jahren. In Rußland hatte dic NRevolution die Beſtie des AbjolutiSmus geworfen. Die Forderungen nach Volksrechten, nach einer Verfaſſung und einem aus allgemeinen gleichen Wahlett[_ hervorgehenden Parlament waren wenigſtens [)c[*pr(l)Q]l. Aus d'm][_;'_)tmtz der bisher als der Hort der europäiſchen Reaktion galt, wehte ein friſcher Freiheitswind in die Ichwarz-weiß-roten Lande. Auch in Oeſter- reich hatte der Kampf um das allgemeine gleiche Wahlrecht durch die Volks8- erhebung im Oſten einen fräftigen Stoß erhalten. Die Straße hatte ſchließ- lich die Regierung bezwungen. Wie in Seſterreich lagen die Dinge in Sachſen. - Seit 1896 forderten und fämpften die Proletarier innerhalb der grün=zweißen Pfähle für das allgemeine Wahlrecht. Längſt auch von der
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Regierung als berechtigt und notwendig anerkannt, war die Wahlreſorm doch 

immer wieder verzögert worden. Sollten die ausgebeuteten Arbeiter die 

Wahlrechtsverſchleppung, die von der Reaktion bereits eingeleitet war, ruhig 

hinnehmen, wo das Proletariat überall nachdrüclicher ſein Recht forderte? 

Nach der Eröffnung des Landtags und namentlich nach der im Land» 

tage offen geäußerten Abſicht der Regierung und der bürgerlichen RParteien, 

die Wahlreform möglichſt hinauszuzögern, waren die ſozialdemokratiſchen 

Vertrauensleute von den Arbeitern im Lande angegangen worden, einen 

Vorſtoß gegen die Klaſſenherrſchaft im Landesparlamente und die geplante 

Wahlrecht8verſchleppung zu unternehmen. Das Zentralagitationskomitee der 

ſozialdemokratiſchen Partei Sachſen3 hatte fich mit den AgitationsSkomitees im 

Lande in3 Vernehmen geſeßt, und als Ergebnis der Beratung veröffentlichte 

es am Sonnabend den 11. November einen Aufruf in der ſächſiſchen 

Parteipreſſe, am Sonnabend den 18. und Sonntag den 19. November im 

ganzen Lande Maſſenverjammlungen zu veranſtalten und gegen das 

Unrecht des Dreiklaſſenſyſtems und für das allgemeine gleiche Wahlrecht zu 

vdemonſtrieren. Auf den gewaltigen Befreiungskampf in Nußland wurde 

hingewieſen, an den geradezu einzigen Wahlrechtskampf unſerer Arbeitsbrüder 

in Oceſterreich und Böhmen erinnert. Fort mit dem Dreiklaſſenwahlſyſtem, 

heraus mit dem allgemeinen gleichen Wahlrecht! war die Loſung. Und im 

Nu ſtand das ganze Land in Flammen, die Verſchleppungspolitik der 

Regierung und ihrer reakiionären Verbündeten in dem Klaſſenparlamente 

hatte gleichſam über Nacht eine Volts8bewegung erſtehen laſſen, wie fie 

Sachſen ſelbſt in den März- und Maitagen nicht geſehen hatie. Ueberall 

heiß pulſierendes Leben, begeiſterie Kampfesſtimmung. Weil die Regierung 

und die reaktionären Parteien die Sprache der Wahlbewegung nicht ver-= 

ſtanden, beſchloß das Volk, am Sonntage vor der Behandlung der Wahlrechts- 

interpellationen öſterreichiſch zu reden und Klarheit zu verlangen über den 

Stand der Wahlrechtsfrage. 

Am 20. November erhob ſich das entrechtete Volk wie ein Mann, 

die Heerſchau des allgemeinen Wahlrechts verlief glänzend. Maſſen- 

haft beſucht, vielfach überfüllt waren Hunderte von Verſammlungen im ganzen 

Lande. Die Begeiſterung ſchlug überall in hellen Flammen empor. Cinmütig, 

vielfach unter lauten Zuſtimmungsäußerungen wurde in allen Verſammlungen 

folgender Entſchließung zugeſtimmt: 

Die Verſammlung erhebt ſc<härfſten Proteſt gegen das beſtehende Landtags- 

Dreiklaſſenwahlſyſtem, das eine unerhörte Entrechtung der Maſſe des 

ſächſiſ<hen Volkes iſt. Sie proteſtiert entſchieden gegen die Verſchleppung 

der Wahlrechtsreform. Die Verſammlung fordert im Namen der entrechteten 

Dreiklaſſenwähler die Durchführung der Wahlreform unter allen Umſtänden 

noc< in dieſem Landtage. Das fächſiſche Volk fordert die Einführung 

des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrec<hts mit 

Proportionalſyſtem. 

Die Verſchleppung der Wahlreform wird vom Volke als ein neuer 

Sc<hlag gegen ſeine wichtigſten Kebensintereſſen empfunden, den es mit 

allen Kräften abzuwenden wiſſen wird, 

Das ſozialdemofkratiſche Zentralkomitee von Sachſen wird beauftragt, dieſe 

Reſolution jofort dem ſächſiſchen Landtag und der Regierung zu Überweiſen.



Eindrückliche Kundgebungen waren alle dieſe Verſammlungen am 

20. November. In Leipzig aber geſtaltete ſich die Demonſtration zu einer 

beſonders großartigen, für immer denkwürdigen Kundgebung. Nach den Ver= 

ſammlungen ſtieg das Volk auf die Straße. An 100000 Proletarier =- 

auf 70000 wurde ihre Zahl ſelbſt von der bürgerlichen Preſſe geſchäßt =- 

jehten ſich aus fünf Verſammlungen aus verſchiedenen Richtungen in Be- 

wegung nac< dem Rathauſe und um die Promenade. Auf dem Fleiſcher- 

plate fand die ebenſo friedliche wie großartige Kundgebung durch ein von 

dem Abg. Genoſſen Geyer ausgebrachtes Hoch auf das allgemeine gleiche 
direkte und geheime Wahlrecht ihren Abſchluß. | 

Der Bedeutung dieſer Kundgebungen im Lande und namentlich der 

Straßendemonſtration in Leipzig konnte ſich auch die bürgerliche Preſſe nicht 

verſchließen, wenn auch einige Zeitungspapiere die Leipziger Straßendemon- 

ſtration anfangs als harmloſe Spaziergänge zu verkleinern ſuchten. Nur zu 
bald klang es jedoh auch aus dieſer Preſſe anders, aus dem harmloſen 

Spaziergange war allmählich Vorbereitung zum Hochverrat und der Beginn 
der Revolution geworden. Doch gleichviel. Jedenfalls hatte die Wahlrechts- 

aftion vom 20. November ihren Zweck voll erreicht. Sie war eine über 
Erwarten gelungene Demonſtration zugunſten der einzig wöglichen Löſung 
der Wahlrechtsfrage im Sinne der ökonomiſchen und politiſchen Entwicklung, 

für das allgemeine und gleiche Wahlrecht. Die Polizei forgte aber, wie wir 
ſehen werden, dafür, daß die Stimmung in den Maſſen in Fluß blieb. 

* * 
+ 

Endlich war die Regierung, die mittlerweile dem Landtage einen Geſeß- 
entwurf zur Aenderung der Zuſammenſeßung der Erſten Kammer gemacht 

hatte, ſo weit, daß ſie die Interpellativnen über die Reform des Wahlrecht3 

zur Zweiten Kammer beantworten konnte. Der kleine „große Tag“ in 
der zZweiten Kammer trägt das Datum des 27. November. Mit einigen 
ſchwächlichen Säßzen begründete der Redner der Nationalliberalen, der Abg. 

Schice>, die ſchwächliche nationalliberale JInterpellation. Zur freiſmnigen 
Interpellation nahm der Abg. Bär das Wort. Cr wies darauf hin, daß 
das „ſchreckliche Ergebnis" der Roichstagswahlen die Regierung veranlaßt 
hobe, die bekannte Denkſchrift einzubringen, die das Zugeſtändnis enthalte, 

?uß durch das Dreiklaſſenwahlſyſtem -das Wahlrecht von 30 Prozent der 

fächſiſchen Wähler illuſoriſch gemacht worden ſei. Die Regierung möge 
c*][d'li(!) zu der Einſicht kommen, daß nur durch ein Wahlrecht, das den 

weiteſten Kreiſen der Bevölkerung gerecht werde, wiedex Zuyiedenheit und 
Vcrt_rquc]_[ zur Negierung zurückkehren könne. Soine Partei würde vor= 
läufig fich mit dem Wahlrecht von 1868 begnügen. Herrx v. Metzſch 
[we]][t![u][:t_etc die Aufragen. CEr hielt es zunächſt für augebracht, die ſfozial- 
d[*]][[»t[*at'[)([)c][ Vorwürfe zurückzuweiſen, daß die Regierung die Abſicht gehabt 
habe, die Wahlreform durch die Hinausſchiebung der Jnterpollations- 

beantwortung zu verſchleppoen. Dieſe Verzögerung ſei auf eine Ver- 
einbarung mit dem Präſidium der Zweiten Kammer zurückzuführen, nach 
der beabſichtigt gewejen ſei, die Jnterpellationen mit der Beratung des 

vorbereiteten Geſezentwurfs über die Reform der Erſten Kammer zu ver-
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binden, daß aber der Präſident Dr. Mehnert, nachdem der Geſeßentwurf über 

die Erſte Kammer erſchienen ſei, auf die Verknüpfung der Beratung dieſes 

Entwurfs mit der Beſprechung der Interpellationen verzichtet habe. Danach 

wäre an der BVerſchleppung der JInterpellationsbeantwortung weniger die 

Regierung, als der Präſident Mehnert ſchuld. Zu der Anfrage ſelbſt führte 

uach dem Stenogramm der Miniſter aus: 
Meine Herren! Ic<h möchte ſofort beim Eingang meiner Ausführungen be- 

merken, daß ich mich möglichſt knapp an die beiden geſtellten Fragen halten 

werde und es vermeide und zu vermeiden geſonnen bin, mich in allgemeine Er- 

örterungen über die verſchiedenen Wahlrechtstheorien überhaupt zu ergehen. Aber 

ich ſtehe nicht an, um gleich klare Maſſe zu ſchaffen, ſofort beim Eintritt in die 

Behandlung zu erklären, daß die Regierung angefichts der eingebrachten Anträge, 

und zwar zunächſt zu der Interpellation, die ich zuerſt zu erwähnen mir erlaubte, 

dahin die Antwort erteilt, daß mit Rückſicht auf das Neſultat der gepflogenen 

ſtatiſtiſchen Erhebungen bauptſächlich in Anſehung der Verwendung des Plural- 

jyſtems dieſe Erörterungen kein Reſultat nach der Richtung geliefert haben, daß 

die Regierung in der Lage geweſen wäre, der hohen Ständekammer eine BVorlage 

auf dieſer Baſis zu unterbreiten. Und was die zweite Frage, welche die Herren 

Interpellanten Bär und Günther an die Regierung gerichtet haben , betrifft, jo 

habe ich darauf zu erflären, daß die Regierung nach der gegenwärtigen 

Geſtaltung der Verhältniſſe in Sachſen die Bearbeitung und Ein- 

bringung einer Vorlage Über das Landtagswahlreht, die ſich auf 

dem allgemeinen gleichen und direkten Wahlrecht aufbaut, als un- 

iunlich zu bezeichnen hat. 

Alſo nicht einmal die Nückfehr zu dem alten Zenſuswahlrecht hielt der 

Miniſter für angezeigt. ZZzur „näheren Keunzeichmung des negativen Stand- 

punktes“ der Regierung verwies der Miniſter auf die Denkſchrift und die 

Verhaundlungen darüber im leßten Landtage. Herr v. Meßſch wollte damit 

ſagen, daß die Regierung ihrer Weisheit lekzten Schluß in der Wahlrecht3- 

frage dem Landtage bereits unterbreitet habe und fomit am Cnde ihres 

Lateins fei. Nachdem Herr v. Metſch die Gründe, die ſeiner Meinung nach 

gegen ein Pluralwahlſyſtem, wie auch gegen andere vorgeſchlagene Syſteme 

ſprechen, angeführt hatte, faßte er fich wie folgt zuſammen!: 

Meine Herren! Alfo ich reſümiere mich noc<mals, die Regierung iſt nicht 

in der Lage, Ihnen weder das Pluralſyſtem, noch ein anderes von den ſchon 

beſprochenen Syſtemen vorzuſchlagen, das einen gangbaren Weg eröffnen möchte 

für die Ungeſtalmng des Wahlrec<hts. Und wenn ich noc<hmals betone, daß die 

Regterung feinerzeit wenigſtens das Beſtreben gehabt hat, die unſerem 

Wahlrechte anhaftenden Mängel zu beſeitigen, die Vorſchläge aber gleichwobl die 

Zuſtimmung des Hauſes nicht gefunden haben, ſs können wir überhaupt nach 

der gegenwärtigen Geſtaltung der Verhältniſſe Jhnen ein anderes Wayl- 

recht als das zurzeit beſtehende nicht vorichlagen. (Oe[)r,bcdamer[xcb'! [[yk»).) 

Die Regierung iſt aber, um das zU erflären, auch nac< wie vor bereit, jedes 

Syſtem, das vorgeſchlagen werden ſollte, auf ſeine ?Jmulc[)'bmrke[t_mxd_(*-)qx]qhm*: 

feit weiter zu prüfen, wobei nur Vorausſeßzung tyein w'crd- daß dieſes Syſtem 

die von der Mehrheit, von der überwiegenden M_e[)[['l)e/[t der Kammer gefor: 

derten Kauteln gibt, und daß es dann gleichzeitig auf die Zuſtimmung der beiden 

hohen Kammernu rec<hnen kann. 

Herr v. Meßſch gab alſo ſeinen Auftrag an die Zweite Kammer zurütck, 

da er keinen Vorſchlag machen konnte, der den von der Kammer geforderten 

Schuß gegen die Sozialdemokratie beſſer biete, als der Vorſchlag der Re- 

gierung, das berufsſtändiſche Klaſſenwahlſyſtem, das von der Kammer ein= 

ſtimmig abgelehnt worden war.
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In der Beſprechung eiferte der Abg. Opitz gegen das allgemeine gleiche 
Wahlrecht, erwiderte der Regierung, daß er ihr aus ihrer Haltung keinen 
Vorwurf machen könne, und behauptete, daß das indirekte Klaſſenwahlſyſtem 
beſſer ſei als ſein Ruf. Der Abg. Schiec> beklagte in tiefer Reſignation 
die Abſage der Yegierung gegenüber dem Pluralſyſtem und ſprach die Hoff- 
nung aus, daß die Regierung, obwohl ſie ſich ausdrücklich für unfähig er= 
tlärt habe, einen anderen Vorſchlag zu machen, „in dieſer Angelegenheit 
nach wie vor die Führung behalten und ihrerſeits immerhin beſtrebt ſein 
möge, Mittel und Wege zu ſuchen, um die hervorgetretenen Unebenheiten in 
dem gegenwärtigen Wahlrechte zu beſeitigen und die Löſung zu einer allge- 
mein befriedigenden zu geſtalten.“ Unſer Genoſſe Goldſtein ſtellte darauf 
mit Recht feſt, daß man auch in liberalen Kreiſen an ein entſchiedene8 Vor- 
gehen in der Wahlrechtsfrage nicht denke. Die leßten Worte des Abg. 
Schie> ſeien in aller Form eine eaptatio henevolentiae der Regierung (d. h. 
eine untertänige Bitte an die Regierung) geweſen. Das entſpreche nicht den 
großen Anfkündigungen der Regierung. Im übrigen ging Genoſſe Goldſtein 
mit der Regierung und den Parteien ſcharf ins Gericht und verſicherte zum 
Schluſſe, daß das Volk mit den vor einigen Tagen begonnenen Wahlvrechts- 
demonſtrationen, die nicht nur Probemobilmachungen ſeien, nicht eher auf= 
hören würde, al8 bi8s es zu dem erſtrebten Ziele des allgemeinen gleichen 
Wahlrechts gekommen ſei, bis die Regierung dem Volke gegeben habe, was 
des Volkes ſei. Der Abg. Günther brach eine Lanze für das Wahlrecht 
von 1868. Eine Mahnung richtete der Abg. Schulze, im übrigen das Plural- 
ſyſtem preiſend, an die Regierung, indem er ſie erjuchte, beizeiten den Uebel- 
ſtänden abzuhelfen, damit ſie ſpäter nicht einmal gezwungen wäre, ſich das 
abringen zu laſſen, was ſie heute noc< freiwillig geben könnte. Der Abg. Zimmermann ſeßte ebenfalls ſeine Hoffuung auf die Regierung und 
bezeichnete das Wahlrecht von 1868 „mit gewiſſer zeitgemäßer Umgeſtaltung“, 
d. h. beträchtlicher Heranfſezung des Zenſus, als den einzig gangbaren Weg. 
Die nationalliberalen Abgg. Dr. Vogel und Langhammer appellierten noch 
einmal an die Regierung, worauf Herr v. Meßſch noch um einige Nuancen 
deutlicher als in der erſten Yede ertlärte, daß die Regierung ihre Schuldig- 
feit getan habe und einige poſitive Vorſchläge gemacht habe, die aber von den Parteien „einfach“ abgelehnt worden ſeien. „Nun iſt uns eine Marſch- route gegeben worden, die wir befolgen ſollen. Wir haben jie Schritt ſfür Schritt befolgt und haben den einzigen Weg, der uns gewieſen wurde, das Pluralſyſtom eröriert. Das iſt wieder eine Tat, das ſind nicht bloß Worte.“ Er habe aber auseinandergeſebt, daß dieſer Weg nicht gangbar ſei. „J<h bhabe weiter alle denkbaren Syjteme, die in Frage kommen könnten, angedeutet, ie find von der Kammer reprobiert verworfen) worden. Sie können doch unmöglich von der Regierung verlangen, daß ſic Syſteme bearbeitet, wenn ſic _]“i(l) jehon vorher fagt und die Gewißheoit hat, daß ie mit dieſen Vorſchlägen vor der Kammer nicht beſtehen kann.“ Der Miniſter bezeichnete es danmn als eine ſtarke zumutung, von der Negierung zu verlangen, vorzugehen in der Wahlrechtsfrage, troßdem fie vorausſehe, daß ſie unter= liegen werde. Nach dieſer Crflärung des Miniſters beantragten die Konſer- vativen Schluß der Debatte, der auch troß des Widerſpruchs des linken



Flügels der Nationalliberalen, der Freiſinnigen und des fozialdemokratiſchen 
Abgeordneten angenommen wurde. 

Keine Wahlreform! Das war alſo das Fazit der ſo lange er- 
warteten Verhandlungen. Mit dürren Worten hatte die Negierung den Herren 
Interpellanten ſagen laſſen, daß ſie, uachdem ihre Vorſchläge die Zuſtim= 
mung des Hauſes nicht gefunden, nach der gegenwärtigen Geſtaltung der Ver= 
hältniſſe ein auderes als das zurzeit beſtehende Wahlunrecht, nämlich das 
von ihr ſelbſt verurteilte Dreiklaſſenſyſtent, nicht vorſchlagen könne. Im 
denfbar ſchärfſften Kontraſt ſtand dieſe Erklärung mit den Ausführungen des 
Miniſters v. Mebſch in der Sißung der Zweiten Kammer vom 3. Februar 
1904 gelegentlich der Beratung über die Denkſchrift. Der Miniſter führte 
nach den ſtenographiſchen Mitteilungen aus: 

Meine Herren! Nac< Anſicht der Negierung wird mit einer bloßen ge= 
ringen Aenderung des Geſetzes der Erfolg nicht erzielt werden, den wir 
crft[t)'eheu. (Es handelt ſich darum, die dritte Wählerklaſſe beſſer zur Geltung 
U Dringen. =- =- 

? Meg(xew Herren! JI< bemerke noch einmal und möchte noch einmal ganz 
ausdrücklich hervorheben, daß nach der Anſicht der Regierung die Wahlrechts- 
reformvorlage, einmal angeregt, kaum aber wieder von der Tage5ordnung 
verſchwinden wird, als bis nicht ſeitens der geſeßgebenden Fafktoren die Sache 
in eingehende Behandlung gezogen und definitiv darüber geſprochen ſein wird. 
Meine Herren! Die ernſte Behandlung diefer ganzen Frage ſc<heint mir 
ſowohl im Jntereſſe der Allgemeinhyeit zu liegen, als auch aus hervor= 
ragenden politiſchen Rückſichten ganz bejonders geboten. 

Vor zwei Jahren ſollie die Wahlreform nicht wieder von der Tages= 
ordnung verſchwinden können. Jeßt aber erklärte derſelbe Miniſter, daß 
er keinen anderen Vorſchlag machen könne, als das beſtehende Dreiklaſſen- 
wahlſyſtem! Damit war die Wahlreform auf die lange Bank geſchoben, denn 
die Konſervativen waren völlig einverſtanden mit dieſer Entwicklung der 
Wahlreform, und die Nationalliberalen waren numeriſch nicht nur ohnmächtig 
im Parlamente, ſondern auch durchaus unfähig zu einem poſitiven Vorſchlage 
in der Wahlrechtsfrage. Einig aber waren die Regierung ſowohl wie die 
Konſervativen und die Nationalliberalen darin, daß das Dreiklaſſenſyſtem 

uur abgelöſt werden könne durch ein anderes Wahlſyſtem, das den Cinfluß 
der Sozialdemofratie in der Zweiten Kammer mindeſtens ebenſo wirkſam 

beſchränke wie das Geldſackwahlrecht. An diejem negativen Streben der 

Reaktion war die Wahlreform geſcheitert. Die Regierung und die konſervativ- 
nationalliberale Reaktion hatte offen ihre Impotenz zur Löſung der Wahl= 
rechtsfrage erklärt und ſich deshalb für die Verſumpfung der Wahl= 

reform entſchieden. Mit dieſer Politik der Ohnmacht und Bosheit war 

das Volk aber natürlich nicht einverſtanden. 

<-



Der Kampf ums Wahlrecht. 
Vom 27. November 1905 bis Ende Februar 1906: Straßendemon- 

ſtrationen, Verſammlungsverbote, Volközeitungsprozeß. 

Keine Wahlreform! Dieſe Antwort des Miniſters v. Meßſch war 
ein Fauſtſchlag ins Geſicht des Volkes. „Eine Regierung, “ hatte unſer 
Genoſſe Goldſtein dem Miniſter zugerufen, „die ſo urteilt" --- nämlich, 
daß das Dreiklaſſenwahlſyſtem 80) Prozent der Staatsbürger zu Heloten 
macht -- „iſt an ihr Wort gebunden.“ Und Herr v. Metſch gab durch 
Kopfnicken zu erkennen, daß Goldſtein nichts weiter als eine Selbſtverſtänd- 
lichkeit geſagt hatte. Dennoch blieb der Miniſter dabei, daß die Regierung 
keine weiteren Vorſchläge machen könne. Auf dieſe Haltung der Regierung 
hallte es aus dem Volke wider von grimmiger Empörung. Bis zur Siede- 
hiße wurde die Entrüſtung und Crbitterung unter den zu Staatsbürgern 
dritter Klaſſe degradierten Arbeitern aufgepeitſcht. Grenzenlo8 war der Un- 
wille des entrechteten Volkes über dieſe Regierung der Unfähigkeit und des 
Wortbruchs. Dieſen neuen Verrat konnte und durfte das Volk nicht ruhig 
hinnehmen, es mußte ſeiner maßloſen Erbitterung Luft machen. Von neuem 
fanden am Sonntage nach der Interpellationöbeantwortung, am 4. Dezember, 
im ganzen Lande Proteſtverſammlungen tatt gegen die von den Konſer- 
vativen und Nationalliberalen gebilligte Verſchleppung der Wahlreform. 
Maſſenhaft ſtrömten die erbitterten Arbeiter in den Verſammlungen zus=- 
ſammen, in denen ſich vielhunderttauſendſtimmig die Entrüſtung über die ver- 
weigerte Wahlreform Luft machte. In ſcharfen Neſolutionen wurde Proteſt 
erhoben gegen dieſen neuen Streich der Volksfeinde Und wie in Leipzig 
vor 14 Tagen, ſo pflanzte ſich der Rroteſt fort auf der Straße in Dresden, 
Crimmitſchau, Zwickau, Plauen, Reichenbach uſw. Nirgends handelte es fich 
um eine vorbereitete, geplante Kundgebung. Doch die Behörden hatten der 
Demonſtration die Wege gewiefen. Ueberall waren die lächerlichſten Vor- 
jichtömaßregeln ergriffen, ſogar das WMilitär war in den Kafernen fonſigniert 
worden. In Dresden hatte der Polizeipräſident die Leiter der Partei zu 
jich zitiert und ihnen eröffnet, daß er Straßendemonſtrativnen nach Leipziger 
Mutter nicht dulden worde. Er habe urſprünglich die Verſammlungen ver- 
bieten wollen, ſei aber davon abgefommen und erfuche nun die Vertrauens- 
leute unſerer Partei, ihren Cinfluß gelteund zu machen gegen den Proteſt auf 
der Straße. Unſere Genoſſen konnten jich angeſichts der ganzen Lage zu der gewünſchten Zuſage nicht verpflichten, veröffentlichten aber den Hergang der Unterredung in dem Dresdener Rarteiblatte. Am Sonntag nach den
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Verſammlungen fluteten die Maſſen nach dem Innern der Stadt, vor da3 
königlihe Palais, das Hotel des Miniſters v. Meßſch, dem Altmarkt uſw., 
Hochrufe auf das allgemeine gleiche Wahlrecht ausbringend. Die Polizei 
war in großer Zahl aufgeboten, um das Eindringen der Demonſtranten in 
die innere Stadt zu verhindern. Die Demonſtranten aber, geſchoben von 
den Nachdrängenden, dur<hbrachen die Poſtenketten der töniglichen Gendarmen 
an den Eingängen zu den Elbbrücken. Jett flogen die Polizeiſäbel aus der 
Scheide, und der Säbel hieb und ſtach blind hinein in die Majſſen. Die 
Demonſtranten flohen auseinander, aber auch auf die Fliehenden ſtießen die 
Gendarmen mit ihren Säbeln los. Bezeichnend für das Vorgehen der 
Polizei iſt es, daß kein Verlezter vorne verwundet worden war, alle hatten 
ſie die Verlekungen hinten. An einer Stelle war ein Mann in den Rücken 
geſtochen worden, ein anderer hatte eine lange klaffende Wunde am Hinter- 
kopfe, viele hatten Säbelhiebe an Armen und Beinen davongetragen. An 
einem anderen Orte war einem anderen Arbeiter ein Ohr halb abgehauen, 
ein anderer hatte einen Hieb in die Wange, einem dritten war eine Hand 
zerſchlagen worden, wieder ein anderer hatte einen Stich in den Schenkel 
befommen uſw. Die Zahl der Verlepten war ganz bedeutend, Blut iſt in 
Menge gefloſſen. Das war der Blutſonutag von Dresden! 

In anderen Städten waren die Poliziſten offenbar nicht genügend zum 
Dreinhauen inſtruiert worden, deshalb verliefen die Demonſtrationen hier 
auch ohne jeden ernſteren Zwiſchenfall. Die Vorgänge in Dre8den aber 
hatten ſelbſtverſtändlich das allergrößte und peinlichſte Aufſehen gemacht. 
Die unbefangene Preſſe maß alle Schuld an den Blutſzenen den Poliziſten 
zu, die wie die Vandalen auf die Demonſtranten losſtachen und hieben. 
In leßter Linie aber trug die Regierung die Verantwortung für das ver- 
goſſene Blut. Sie hatte durch die Reformverweigerung die Erbitterung des 
Volkes bis zur Siedchiße getrieben und wollte dieſe Erbitterung nun durch 
den Polizeiſäbel niederhauen. Die Scharfmacherpreſſe dagegen fletſchte die 
Zähne =- das war es ja, was ſie die Jahre her, jahrzehntelang ge- 
wünſcht und herbeigeſehnt hatte, die Flinte follte ſchießen und der Säbel 
hauen. Und wenn es in Dres8den nicht noch zu weiteren und ernſteren 
Zuſammenſtößen gekommen iſt, ſo war die Polizei daran ganz unſchuldig, 
es war vielmehr den Führern der Arbeiter zu danfen, daß nicht auch noch 
die Revolver gegen das Volt gerichtet wurden. 

In einer Beziehung ſfollten jedoch anch die DreSdener Vorgänge nicht 
ohne Nußen bleiben. Am Tage nach dem blutigen Sonnutage brachte Ge- 
noſſe Goldſtein eine Juterpellation in der Zweiten Kammer ein. Er wies 
auf die Proteſtverſammlungen gegen die Wahlrechtsverſchleppung hin, auf 
die geplanten friedlichen Kundgebungen auf der Straße und daß die Polizei- 
behörde die unteren Organe angewieſen habe, in ſchärfſfter Weiſe gegen die 
Demonſtranten vorzugehen. Die Polizei habe darauf in Dresden mit der 
blanken Waffe eingehauen und viele Perſonen verleßt, wodurch maßloſe Er- 
bitterung erzeugt worden ſei. Deshalb richtete Genoſſe Goldſtein an die 
Regierung folgende Fragen: 

1. Jſt die Regierung gewillt, das von der Dresdener und Chemniter 
Polizei am 3. Dezember 1905 angewandte bedauerliche Verfahren gegen fried- 

3
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liche Volksmaſſen gutzuheißen, oder welche Maßregeln denkt die Negierung zu 
ergreifen, um der Wiederkehr ſolcher gewalttätigen Handlungen vorzubeugen? 

2. Glaubt die Regierung, angeſi<ts der großen Empörung, wie ſie ſich 
in den ſpontanen Kundgebungen vieler Tauſender gezeigt hat, an ihrer in der 
Kammerſizung vom 27. November dargelegten Auffaſſung über die Wahlrechts- 
reform feſthalten zu ſollen? 

So wurde die Wahlrechtsfrage von neuem im Landtage aufgerollt. 
Miniſter v. Meßſch mußte ſich jeht erklären, ob ex auch fernerhin bei ſeiner 
ablehnenden Haltung zur Frage der Wahlreform verharren wolle. Am 
14. Dezember kam die JInterpellation zur Verhandlung. Goldſtein betonte 
ſcharf, daß die Schuld an den Vorkommniſſen in Dres8den lediglich die 
Polizei und diejenigen treffe, die die Polizei zu ihrem Vorgehen angewieſen 
haben. Und wenn das Volk auf die Straße gegangen ſei, ſo ſei dies eine 
Folge der volksfeindlichen Politik der Regierung und der herrſchenden 
Parteien, die dem Volkfe das Wahlrecht geraubt und es rechtlos gemacht, 
dieſe Nechtloſigkeit auch anerkannt und Abhilfe verſprochen, indes nicht3 zur 
Abſtellung des Unrechts tun wollten. Genoſſe Goldſtein ſagte zum Schluſſe 
ſeiner ausführlichen Begründung: das ganze Volk ſehe mit Spannung der 
Antwort der Regierung entgegen. Es handle ſich um eine ſehr ernſte An- 
gelegenheit. Das Volk könne in keiner Weiſe zufrieden ſein, weun die Ant- 
wort der Regierung wie biSher ausfalle. Er hoffe, daß die Regierung eine 
Antwort gebe, die beſtehen könne vor dem Lande und der Geſchichte. Herr 
v. Mezſch jedoch blieb ſich getren. Er gab natürlich eine Polizeidarſtellung 
von den Vorgängen in Dresden und behauptete, daß die Gendarmen unter 
dem Drucke tätlicher Angriffe zu ihrem Vorgehen veranlaßt worden ſeien. 
Die Regierung ſei nicht geneigt, einem ſolchen Vorgehen der Polizei ent= 
gegenzutreten, ſie müſſe vielmehr die zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
ergriffenen Polizeimaßregeln durchaus gutheißen. Zur Wahlrechtsfrage 
aber erflärte der Miniſter, daß die Regierung nach wie vor beabjichtige, in 
eine geſeßgeberiſche Behandlung der Frage einzutreten, ſobald fich ein gang= 
barer Weg gefunden habe. Nach dem Vorgefallenen jedoh müſſe die 
Negierung jedes poſitive Vorgehen ſo lange ablehnen, wie die Geneigtheit 
gewiſſer Kreiſe beſtehe, die Aenderung des Wahlrechts im Wege der Demon- 
ſtration zu erzwingen. Die Regierung und die geſebgebenden Faktoren 
könnten ſich nun und nimmermehr die Aenderung eines Geſetzes durch An- 
drohung von Gewaltmaßregeln abringen laſſen. Alſo Herr v. Meßſch, der 
durch ſeine Ausführungen bewies, daß er aus der Goſchichte nichts gelernt 
hat, beharrte auch jet noch anf ſeinem ablehnenden Standpunkte. Nach 
einer fehr zweifelhaften Rede des freiſinnigen Abg. Günther, der, allen 
liberalen Traditionen ins Geſicht ſchlagend, gegen die Straßendemonſtrationen 
eiferte uns behauptete, daß durch das Hinaustragen der Wahlrecht3- 
bewegung auf die Straße nur der Neaktion gedient ſei, und nach einer 
furzen Crflärung des WMiniſtexs gegen Günther verlas der Vizepräjident 
Dr. Schill eine von 67 konſervativen und nationalliveralen Abgeordneten 
unterzeichnete Erklärung, wonach die Unterzeichner nach getroffener Verein- 
barung im Hinblicke auf die von der NRegierung abgegebene GCrflärung auf 
eine weitere Behandlung der Angelegenheit verzichteten, Die nationalliberale 
Fraktion bis auf den lehzten Mann im Bunde mit der äußerſten Reaktion, 
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mit den ausgeſprochenen Gegnern der Wahlreform =- ein Scauſpiel für 
Götter! Und dieſe Nationalliberalen wollten die Vorkämpfer für die Wahl- 
reform ſein! Mehr noch als die Antwort des Polizeiminiſters erbitterte im 

Lande die Haltung der Reaktion im Zweiklaſſenparlamente. In der ſozial- 

demokratiſchen Preſſe hagelte es Hohn und Spott auf dieſe Volksvertretung 

herab. Die Leipziger Volkszeitung hatte in einem Artikel: Witte in Sachſen --- 

in dem Herr v. Metſch mit Herrn v. Witte verglichen wurde, von welch 

leßterem der Peterzburger Herold geſagt hatte, die Regierung tue nichts, 

weil ſie in Zeiten der Unruhen keine Reformen durchführen könne, und wenn 

es ruhiger werde, tue ſie auch nicht3 =- einen Vergleich mit Nußland gezogen. 

Und der Vergleich traf in der Tat bis auf das i-Tüpferl auf Herrn v. Metich 

zu. Die Wahlrechtsräuber aber wurden in' einer Weije konterfeit, daß ſie 

fich ſchwer getroffen fühlten und auf Anregung der Regierung beſchloſſen, 

die Loipziger Volfszeitung wegen Beleidigung zu verfolgen. Dieſe kleinliche 

Handlungsweiſe des ſächſiſchen Klaſſenparlaments konnte im Lande nur 

Mitleid und Verachtung erzeugen, um ſo mehr, als zu derſelben Zeit nicht 

nur der preußiſche Klaſſenlandtag, fondern auc) das preußiſche Herrenhaus 

es ablehnten, ein Parteiblatt wegen Beleidigung zu verfolgen. Soviel 

Gefühl für die Lächerlichkeit hatten ſelbſt die preußiſchen Junker. 

Wenn durch die Erklärung der Regierung zu der Juterpellation 

Goldſteins die Wahlrechtsfrage für die Konſervativen und Nationalliberalen 

erledigt war, ſo war ſie es doc<h nicht für das Volf. Neue und gewaltige 

Proteſtkundgebungen waren geplant. Das Leipziger Agitationsfomitee rief 

das Maſſenaufgebot der Arbeiter auf Sonntag den 17. Dezember zur „Ant= 

wort des Volkes in der Wahlrechtsfrage“ zuſammen. „Die Regierung,“ hieß 

es in dem Aufruſe, „hat geſprochen, die bürgerlichen Parteien haben ge= 

ſchwiegen! Nächſten Sonntag gilt es, den Rechtsverweigerern die Antwort 

au erteilen. Vieltauſendſtimmig muß den Volksfeinden dieſe Antwort in die 

Ohren gellen! Heraus zum Proteſt und zu nener Kampfeszerklärung!“ Da 

kam die Polizei auf den Einfall, der Proteſtbewegung durch Verbot'der 

Proteſtverſammlungen ein Ende zu machen, ſie, die doch am aller- 

wenigſten Grund hatte, da die Leipziger Demonſtration ohne jeden Zwiſchen- 

fall verlaufen war. Das Verbot der vier Verſammlungen ſtüßte fich auf 

die 88 5 und 12 des Vereins5= und Verſammlungs8gejebes und wurde beo- 

quündet mit den oben zitierten Sätzen des Veorſammlungsaufrufs, ſowie 

damit, daß derartige Verſammlungen in Leipzig und anderwärts zum Aus= 

gangspunkte von Straßendemouſtrationen gemacht worden ſeien, in deren 

Verlauf u. a. in Drosden und Chemnitz habe polizeilich eingeſchritten werden 

müſſen. Nach dem Tage und der Tageszeit, zu weicher die angezeigten vier 

Verſammlungen abgehalten werden ſollen, nach Lage der Lokale, der gewählten 

Tagesordnung in Verbindung mit der gaunz maßlojen Haltung des denfelben 

Gegenſtand behandelnden, Witte in Sachten überſchriebenen Leitartifels in 

Nr. 250 vom 15. Dezember erſcheine die Annahme gerechfertigt, daß die 

Verſammlungen wiederum lediglich die Einleitung zu gleichen Straßen- 

demonſtrationen bilden ſfollten. Danach liege eine dringende GOcefahr für die 

öffentliche Ruhe, Orduung und Sicherheit vor, und deshalb ſeien die Vev= 

fammlungen zu verbieten. Damit hatte die Polizei, wie die Volkszeitung 
3*
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ſagte, nur Oel ins Feuer gegoſſen. „Der Kampf gegen das Wahl- 
unre<t ſollte hintangehalten werden durch ein Polizeiunrecht, durch die 
adminiſtrative Aufhebung eines der wichtigſten Grundrechte des Volkes, des 
Verſammlungsrechtes. Die Arbeiterklaſſe wird nicht dulden, daß man ihr 
das Verſammlungsrecht noc< weiter beſchränkt.“ Den Schluß bildete das 
Gelöbnis, den Wahlrechtskampf troß alledem weiterzuführen bis zum Siege. 

In Dresden aber war es abermals zu einer blutigen Wahlrechts- 
demonſtration gefommen. Zahlreiche Verſammlungen fanden am Sonnabend- 
abend ſtatt. Die Abſicht der Veranſtalter der Verſammlungen ging dahin, 
es unter allen Umſtänden bei den Verſammlungen bewenden zu laſſen und 
eine Wiederholung der Demonſtrationen zu vermeiden. Die Sächſiſche 
Arbeiterzeitung hatte eine dahingehende Aufforderung an die Maſſen gerichtet, 
und alle Redner forderten zum Auseinandergehen nach den Verſammlungen 
auf. Auch den vor den Lokalen ſich ſtauenden Maſſen wurde dies befannt 
gegeben. Dennoch konnte eine Anzahl der Proteſtanten den Drang, auch 
auf der Straße das Verlangen nach einer Wahlreform zu äußern, nicht 
unterdrücken. Von einem Lofale zogen etwa 4000 Rerſonen nac<4 10 Uhr 
dem Stadtinnern zu. In der Nähe des Polizeigebäudes ſprengten plötzlich 
eiwa 25 berittene Gendarmen mit geſchwungenen Säbeln auf fie ein. Es 
war eine regelrechte Attacke gegen wehrloſe Menſchen, bei der viele Säbel- 
hiebe erhielten und auch mancher verwundet wurde Noc<h ſchlimmer ging 
es einer Abteilung, die vom Trianon dem Stadtinnern zuſtrebte. Ein 
anderer Trupp von etwa 2000 Rerfonen zog furz vor 11 Uhr unter 
Hochrufen auf das allgemeine Wahlrecht durch mehrere Straßen dem Alt- 
markte zu. Da ſie die Schloßſtraße verſperrt fanden, marſchierten ſie die Prager 
und Wiener Straße entlang dem Palais des Miniſters v. Meßſch zu. In der 
Nähe des Miniſterdomizils hinderte ein ſtarker Polizeikordon von Gendarmen 
und Berittenen den Weitermarſch. Da fielen plöglich zwei Schüſſe, und in 
domjelben Moment ſprengten auch die Berittenen, wild mit der blanken 
Watßſe dreinſchlagend, auf die Menge ein. 15 Perſonen wurden mehr oder 
weniger ſchwer verwundet. Schlimm zugerichtet waren eine ältere Frau, 
der man den rechten Teil der Wange faſt abgehauen hatte, und ein Mann, 
der einen tiefen Hieb über das Handgelenk erhalten haite, der die Erhaltung 
der Hand in Frage ſtellte, andere hatten Hieb- und Stichwunden au Armen, 
im Genmic> und auf dem Rücken. Eine Anzahl der Verleßzten mußte nac 
dem Krankenhauſe gebracht werden. Dieſe Vorgänge ſetzten natürlich die 
Stadt und das Land in helle Aufregung. | 

Cs iſt tein Zweifel, daß in Dre8öden an jenem Abend eine große 
9[![5[][)! Temonſtranten die Weiſung der Führer, nicht auf der Straße zu 
Ye]1[ou]trierm[„ nicht befolgt hat. An den Unbeſonnenheiten aber, die bei 
jenen Demonſtrationen vorgekommen ſind, waren eigentliche Demonſtranten 
nicht beteiligl, das beweiſt der Umſtand, daß unter den vorgenommenen 
Verhaftungen Verſammlungsbeſucher nicht waren. Die Verhafteten waren, 
wie auch die bürgerliche Preſſe einige Tage ſpäter feſtſtellte, zum Teil junge 
Leute, zum ?ei[ berufömäßige Krakeeler, die in der Trunkenheit lärmten, 
ohne zu wiſſen, was ſie machten. An den Feſtgenommenen haben die 
Gerichte ſpäter die Gerechtigkeit des Klaſſenſtaates geübt. Auf direkte An-
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weiſung des. Juſtizminiſter8, wie der Miniſter in der Zweiten Kammer bei 
der Beratung des Juſtizetat3 zugab, iſt das Verfahren gegen die Angeklagten 
beſchleunigt worden . --- es ſollte ja ein Exempel ſtatuiert werden, man 
wollte abſchre>en. Vor Weihnachten ſchon wurde der erſte Angefklagte 
vor dem Schöffengerichte verhandelt. Er wurde wegen Unfugs und Ruhe- 
ſtörung zu 3 Wochen Haft verurteilt. Der Mann war ein notoriſcher 
Krakeeler, der keinen Anteil an der Arbeiterbewegung gehabt. Er hatte 
gejohlt und gelärmt. Am 28. Dezember aber erkannte das Landgericht 
gegen einen Angeklagten wegen Aufruhrs, Aufreizung und Beamtenbeleidigung 
auf 1 Jahr 2 Monate Gefängni8, und am folgenden Tage, den 
29. Dezember, wegen derſelben Anklagedelikte gegen einen Angeklagten auf 
3 Jahre Gefängnis und 2 Wochen Haft, gegen einen dritten auf 2 Jahre 
6 Monate Gefängnis. Der erſte Angeklagte hatte in der Trunkenheit ge- 
ſchimpft, der Staats8anwalt ließ die Anklage auf Aufruhr fallen, das Gericht 
hielt gleichwohl die Anfklage voll gedeckt und erfannte auf die harte Strafe von 
1 Jahr 2 Monaten Gefängnis. Ju dem zweiten Prozeß war der Angeklagte 
ein 21 jähriger junger Mann, dem auch weiter nichts nachgewieſen werden kann, 
als daß er auf die Beamten geſchimpft, wodurc<h er die Menge aufgereizt haben 
joll. Sein Tun ſollte nach dem Staatsanwalt bald an Rädelsführerſchaft ge- 
grenzt haben, weShalb er zu der ſchrecklich hohen Strafe von 3 Jahren Gefängnis 
verurteilt wurde. Im dritten Falle handelt es ſich wieder um einen Be- 
trunkenen, der auf die Frage des Vorſfißenden, ob das ſtimme, was die 
Beamien und Zeugen ausfagten, nur erwidert, er könne ſich nicht erinnern, 
da er betrunfen geweſen jei. Hiex warf das Gericht zwei Jahre und ſechs 
Monate aus. Keiner von dieſen drei Angeklagten hat einer Verſammlung 
beigewohnt. Das alte Jahr ſchloß mit einem Blutkonto von 6 Jahren 
8 Monaten Gefängnis und 5 Wochen Haft. Die Juttiz arbeitete 
prompt und ſchnell, denn es handelte fich darum, die Opfer des Polizei- 
vandaliSmus möglichſt bis zum 21. Januar, dem Jahrestage des PReters- 
burger Blutſonntags, der auf Anregung des internationalen ſozialiſtiſchen 
Burcaus in Brüſſel zu einer Solidaritätsfundgebung mit den ruſſiſchen 
Freiheitskämpfern geſtaltet werden ſollte, abzuurteilen. So waren bis zum 
18. Jmmar in raſcher Reihenfolge 26 Angeklagte abgetan worden. Ciner 
von ihnen wurde freigeſprochen, gegen die anderen 25 wurde auf 19 Jahre 
11 Monate Gefängnis und 37 Wochen Haft erkannt. Nur fünf 
von den 26 Angefklagten hatten an Demonſtrationsverfammlungen teil 
genommen, die alle mit verhältnizmäßig geringen Strafen davon 
fommen. Alle übrigen haben mehr oder wenmger unter dem Ginfluß 
des Alkohol8 auf die blind dreinhanenden Gendarmen geſchimpft, einige 
nach den Polizeibehauptungen Widerſtand geleiſtet. Wie übrigens die 
Gendarmen ſich betragen haben, geht auch daraus hervor, daß in zwei 
Fällen durch ärztliche Zeugniſſe feſtgeſtellt worden iſt, daß Arrejtanten auf 
den dunklen Korridoren des Polizeigebäudes verprügelt und mißhandelt 
worden find. In einem Falle zollte der Staatsanwalt dem unerkannten 
Gendarmen ſeine Anerkennung, indem er meinte, das Verhalten des be 

treffenden Beamten ſei nur korrekt geweſen. Später wurde noch gegen 
acht Angeklagie auf inö8geſamt acht Monate Gefängnis und vier Wochen
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Haft erfannt. Zwei andere Angeklagte, die mit ihrer Teilnahme an den 
Demonſtrationen renommiert hatten, indes gar nicht dabei waren, wurden 
freigeſprochen, dagegen wegen Körperverlezung, der ſie ſich an demſelben 
Abend ſchuldig gemacht hatten, zu fechs und drei Monaten Gefängnis ver- 
urteilt. Ohne dieſe beiden letzten Verurteilungen iſt in den Dresdener 
Demonſtration8prozeſſen auf 20 Jahre 7 Monate Gefängnis und 
41 Wochen Haft erkannt worden. 

Am 4. Dezember hatten aber auch in anderen fächſiſchen Städten 
Demonſtrationen ſtattgefunden, die Nachſpiele vor den Gerichten zur Folge 
hatten. In Chemniß waren ſechs Angekagte zu zwölf Monaten zwei Tagen 
Gefängnis und fünf Wochen und zwei Tagen Haft verurteilt worden. Den 
Anklagen lag überall ein ähnlicher Tatbeſtand zugrunde wie in den Dresdener 
Prozeſſen. Wenn hier geringere Strafen aus8geworfen wurden, ſv lag das 
daran, daß die Polizei weniger aggreſſiv eingegriffen hatte und deShalb auch 
die Straftaten nicht ſchlimmer erſchienen als fie es wirklich waren. So 
wurde 3. B. ein 21 jähriger Arbeiter, der eine Pojtenkette durchbrochen und 
bei feiner Arretur erheblichen Widerſtand geleiſtet, zu zwei Monaten Ge- 
fänguis verurteilt. Das Gericht ſagte in ſeiner Begründung, es wäre be- 
rückſichtigt worden, daß das von dem Angeklagten gezeigte Verhalten bei der 
vom Geiſte der Widerſfeßlichkeit geſchwängerten Luft gleich einem Funken 
im Pulverfaſſe hätte wirken können, weshalb auf eine hohe Strafe 
habe erfannt werden müſſen. Das Gericht erkannte auf 2 Monate. In 
Dresden hätte der junge Mann ſich auf ebenſoviel Jahre gefaßt machen 
fönnen.* In Plauen hatten ſich am 29. Januar 15 Parteigenoſſen vor 
dem Landgerichte wegen Auflaufs, Uebertretung des Verein8=- und Verſamm- 
lungs8geſebes zu verantworten und wurden insgeſamt zu 14 Wochen Gefängnis 
und 42 Wochen Haft verurteilt. Am 9. Februar ſtanden in Plauen vor 
denm L(]]Ögcr[c()te vier Parteigenoſſen aus Mylau, von denen zwei beſchuldigt 
waren, in der Demonſtrationsverſammlung einen Landtagsabgeordneten be 
leidigt zu haben, und zu 2 und 1 Monat Gefängnis verurteilt wurden. 
Die anderen beiden )*o[[to][ das Verſammlungsgeſetz übertreten haben, gegen 
jfie wurde auf 50 und *-A() Mark Geldſtrafe erfannt. Am ſelben Tage hatten 
fich in Neichenbach olf Parteigenoſſen zu verantworten gegen die Anklage, 
einen üffentlichen [[11151[g veranſtaltet zu haben. Zehn Genoſſen wurden jedoch 
f1*ciqc*7*p1*0c'l)e]x während einer 100 Mmk Geldſtrafe erhielt. Schließlich wurden 
in Crimmitſchau acht Angeflagte zu 25 Tagen Haft verurteilt. Die Polizei- 

behörde in Crimmitſchau hat fogar gegen Schulkinder auf Gelditrafe [[]1[1&1]( 2 
Strafbefehle erlaſſen, weil fie am Demonſtrationstage Unfug verübt haben 
ſollien. Die Reichenbacher, Crimmitſchauer, Plauener und WMylaner Rrozeſſe 
zeigten übrigens evident, daß dort, wo wirkliche Demonſtranten angeklagt 

" Das Landgericht Chemnitz erkannte am 20, Fehruar als Berufungs- 
injtanz gegen zwei Arbeiter, die vom Schöffengericht wegen Unfugs, Beamten- 
[)c[[l*fflqll]!['( und W]dxmmxwß zu 4 Tagen Haft und 109 Tagen Gefängnis reſp. 
4 Tagen Haft und + Tagen Gefängnis verurteilt worden waren, auf 4 Wochen 
Haft und 2 Mox!n[e Gefängnis und 4 Wochen Haft 1[11d 2 Wochen Ge- 
7(1]1]1][(*» Die beiden Arbeiter waren nicht organiſiert. Das Straffonto in 
Demonſtrationsprozeſſen erhöht fich alſo um 2 Monate Gemngmg und 7 Wochen Haft.
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waren, eigentliche Ausſchreitungen nicht zu verzeichnen waren. Alles in allem 
wurden die von ſächſiſchen Gerichten in Demonſtrations3prozeſſen Abgeurteilten 
zu 23 Jahren 1 Monat 2 Wochen und 2 Tagen Gefängnis, 
89 Wochen Haft und 180 Mk. Geldſtrafe verurteilt = nahezu 
24 Jahre Freiheitsentziehung! Womit das Schuldkonto der fächſiſchen 
Regierung und der reaktionären Parteien belaſtet wird, denn ſie, die hart- 
näckig die Wahlreform verweigern, trifft die moraliſche Verantwortung. 

* * 

Durch Polizei und Gerichte alſo wollte die ſächſiſche Negierung die 
Wahlrechtöbewegung unterdrücken, durch den weißen Schrecken ſollte das 
brennende Begehren der entrechteten Maſſe nach bürgerlicher Gleichberechtigung 
aus der Welt geſchafft werden. An Stelle der Ruhe, die man wünſchte, 
zeugte man jedoch nur immer neue Erbitierung. Hoch ſchlagen die Wogen 
der Empörung über die Nechtsverweigerung der Negierung und der bürger- 
lichen Parteien. Nur mit Mühe konnten die Parteileitungen dem ungeſtümen 
Verlangen der Arbeiter nach neuen Vorſtößen wehren. Der Klaſſenſtaat 
aber erzitterte vor Angſt ob des allgemeinen Unmuts in .allen Fugen. 

Während der kommenden Soun- und Feiertage war überall der letzte 
Mann der Polizei aufgeboten uud das Militär in den Kaſernen mit ſcharfen 
Patronen bereitgehalten, al8 wenn das Land vor dem Ausbruche der Ne- 
volution ſtände. Die Toren! Wohl ſchäumte die Erbitterung des Volke3 

ſchon längſt über, nie und nirgends8 hat indes das klaſſenbewußte Proletariat 
daran gedacht, fich ſein Recht durch rohe Gewalt zu erzwingen. Die Vor= 
bereitungen der herrſchenden Klaſſe gegen die geträumten Straßenſchlachten 
waren lediglich ein Beweis des Schuldbewußtſeins. Die Feiertage verſtrichen 
denn auch in aller Ruhe die bürgerliche Geſellſchaft hatte fich umſonſt 
in Unkoſten geſtürzt. Das Volk rühte aber troßdem nicht, es traf Anſtalten 
zu neuen Kundgebungen. 

In wenigen Wochen jährte ſich zum erſtenmal der denkwürdige Tag, 
da Nikolaus 11. von Rußlaud bittende Arbeiter maſſenhaft hinſchlachten ließ 
und ſov das Signal gab zu jener einzig in der Geſchichte daſtehenden Volts- 
erhebung, die nach ununterbrochenen Kämpfen in dem ganzen Riefenreiche 
zum zZuſammenbruche des Abjolutiemus führte. Auf einen Vorſchlag der 
amerifaniſchen Genoſſen rief das internationale ſozialiſtiſche Burcau in Brüſſel 
die angeſchloſſenen Rarteien aller Länder auf, den hitorichen 22. Januar 
feierlich zu begehen zum Zeichen dafür, daß die Arbeiter der ganzen Welt 
fich mit dem ruſſiſchen Proletariat ſolidariſch fühlen. Wo es möglich, jollten 
Straßenfundgebungen veranſtaltet werden Zündend ſchlug diejer Aufrui 
unter dem internationalen klaſſenbewußten Proletariat ein. Und namentlich 
in Deutſchland fand der Gedanke Anklang, denun in vielen Bundesſtaaton 
forderte das Volk vermehrte Rechte. JIu den füddeutſchen Staaten waren 
die Regierungen und die Ralamente ſeit längerer Zeit daran, die Wahlſyſtome 
zu den KRarlamenten freiheitlicher zu geſtalten. In Norddeutſchland herrichte 
die umgekehrte Stimmung. Der größte deutſche Bundesitaat, Kreußen, 
weigerte ſich beharrlich, das elende Dreiklaſſenwahlſyſtem zu beſeitigen, und 
in der Hamburger Republik tobte ein heißer Wahlrechtskampf, cin Wahl- 
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ſyſtem, das den Einfluß der Arbeiter in der Bürgerſchaft auf ein Minimum 
beſchränft hatte, ſollte noch weiter nach rückwärt38 revidiert werden. Kein 
Wunder, daß der Aufruf des internationalen ſozialiſtiſchen Bureaus in 
Deutſchland lauten Widerhall fand, hier wie dort kämpfte ja das Proletariat 
um politiſche Nechte und bürgerliche Gleichberechtigung. In Preußen und 
in Sachſen ſollte am 21. Janvar, am Vortage des ruſſiſchen Gedenktages, 
die Sympathiekfundgebung für die ruſſiſchen Helden ſich verbinden mit einer 
großen Wahlrechtsdemonſtration. In Preußen wurde die Kundgebung mit einer 
allgemeinen Flugblattverbreitung eingeleitet. Schon dieſe Anfündigung der 
Verbreitung wirkte auf die Ordnungsgeſellſchaft wie ein rotes Tuch auf ein 
gewiſſes Tier. Maſſenhaft wurden die Flugblätter konfisziert, die Flugblatt= 
verbreiter wie Räuber eingeſperrt, zahlreiche Prozeſſe wegen Aufreizung und 
Hochverrat angeſtrengt. Dvch die Staatsretter kamen nicht auf ihre Nechnung, 
die Flugblätter mußten wieder herausgegeben werden, die Strafverfahren 
wurden eingeſtellt, es blieb nicht8 als eine grenzenlojfe Blamage für die 
ſtaatsretteriſchen Biedermänner. Gleichwohl wurden zu dem Demonſtration3- 
tage die unglaublichſten Vorbereitungen getroffen. Hier erhielten die Poliziſten 
Vefehl, ihre Plempen ſcharf zu ſchleifen, dort mußten ſie ſich im Schießen 
üben, die bürgerliche Dreieinigkeit: Artillerie, Kavallerie, Infanterie wurde aufgeboten --- ſo kam der große Tag. Doch er verlief im ganzen Lande ſriedlich und ruhig, e8 war eine unvergleichlich erhabene Kundgebung. Den patentierten Staatsſtüßen blieb wiederum nichts wie eine grenzenloſe Blamage. 

Und in Sachſen? Am Sonnabend den 13. Januar wurden in allen Rarteiblättern Verſammlungen für den 21. Januar mit der Tages8vrdnung : Wahlrecht8- und Verfaſſungskämpfe in der Gegenwart angefündigt. Gleichzeitig veröffentlichte das ſozialdemokratiſche Zentralagitationskomitee in allen Parteiblättorn eine Vekanntmachung, wonach die ſozialdemokratiſchen Agitationskomitees in Sachſen beſchloſſen hatten, daß Straßendemonſtrationen im Anſchluß an dieſe Verſammlungen nicht ſtattfinden dürfen. Die Organi- jationsleitungen hatten ſich alſo dafür gleichſam verbürgt, daß es bei den Verſammlungen bleiben werde. Doch unſerer wohllöblichen Polizei zählte das alles nichts, ſie verbot einfach die Verſammlungen, ſie wollte ür alle Fälle den Staat retten. 
| .,.J" Leipzig-Stadt waren acht Verſammlungen angefündigt. Das ]J([))[?([)c: „Fuwel“, das Verein3= und Verſammlungsrecht, das das ganze Svzialiſtengeſeß orſeßt, genügte, die Verſammlungen zu unterdrücken. Die Wc*g[*('[][d[[m_q der Verſammlungsverbote iſt ein Dokument fächſiſcher Negierungs- weiSheit, das der Geſchichte für immer erhalten bleiben wird. Leider iſt es zu unſangreich, um es im Wortlaute hier wiedergeben zu können. Zur é[*['!]['[[]]["[][!] des Verbots muß hauptſächlich der Aufruf für die Verſammlung in dc*x_' Leipziger Volkszeitung herhalten. Es werde darin „ganz unverholen 70,1[;»3]_(*)p['[»(l)o]xx daß es Zweck der Verſammlung iſt, die Teilnehmer an denſfelben zur gewaltjſamen Umänderung des Lm11dt(]g»:>wäl)[rcc[)t?* nicht nur, ſondern überhaupt der Staatsverfaſſung aufzufordern oder doch geneigt zu machen.“ Der Zwecl der Verſammlungen ſei denmmach ein folcher, der nach 8 5 des Geſeßes über das Vereins= und Verſammlungsrecht das Verbot der Verſammlungen bedinge. Im übrigen



jollten die Verſammlungen nur zur Verherrlichung revolutionärer JIdeen 
dienen. Die fächſiſche Polizei iſt in der Tat unbezahlbar. Mit faſt genau 
derſelben Begründung wie in Leipzig ſind auch in Dresden die Verſamm= 
lungen verboten worden. GEtwas abweichend lauten ſie anderwärts, im 
allgemeinen waren ſie alle über einen Leiſten. Manchmal aber ging das 
Stelzenpathos der polizeilichen Logik ſelbſt über das Lächerlichſte hinaus. 
So hatte die Amts8hauptmannſchaft Chemniß in ihrem Produkt folgenden 
geiſtreichen Saßz eingeflochten: „CEs bedeutet dies eine Verherrlichung der jetzt 
wohl allerdings als niedergeſchlagen zu bezeichnenden NRevolution in 

Rußland, eine Verherrlichung der ruſſiſchen Anfrührer, deren verabſcheuungs- 
würdige Taten ihr Vaterland in tiefſtes Unglück geſtürzt haben.“ 
Die Amtshauptmanuſchaft Rochlit hat eine Verſammlung von Mitgliedern 
des Verbandes der Steinarbeiter Deutſchlands in Wechſelburg verboten, 
weil aus öüffentlichen Aufrufen und Zeitungsartifeln zu entnehmen ſei, daß 
Demonſtrationen, Maſſenverſammlungen und Umzüge in großem Umfange ge- 
plant ſeien. DeS8halb und nach dem aufreizenden Jnhalt verſchiedener Aufrufe 
jei die Annahme begründet, daß in Wechſelburg durch die (Steinarbeiter=) 
Verſammlung die öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit gefährdet werden 
fönnte, zumal die unbeſtimmte Faſſung des Punktes 4 der Tagesordnung: 
Verſchiedenes(!) gar nicht erkennen laſſe, was die Verfammlung ſchließ- 
lich bezwecke!! Dem Konſumverein Auerbach wurde eine Verſammlung mit 
einem Lichtbildervortrag über Genoffenſchaft8weſen genchmigt mit der aus= 
drücklichen Bemerkung, „daß öffentliche Umzüge verboten ſind“. Am Dienstag 
nach dem gefährlichen Sonntage zitterte die Angſt noc< in Mylau heftig nach, 
denn der dortige Bürgermeiſter verbot eine Verſammlung des Arbeiterwahl= 
vereins, die vicelleicht von 30--40 Mitgliedern beſucht worden wäre, weil 
aus der Tagesordnung: Der politiſche Maſſeuſtreit und die Sozial- 
demofratie ſchon deutlich hervorgehe, „daß auch die geplante Arbeiter- 
wahlvereinsverfammlung ſich mit der ruſſiſchen Revolution als einem 
vorbildlichen Freiheitskampf beſchäftigen will, daß der Zweck dieſer Ver= 
fjammlung wie bei allen anderen dergleichen alfo dahin ausläuft, revolu= 
tionäre Jdeen zu verbreiten und zu nähren, ſo kommt weiter noch 
hinzu, daß derartige Verſammlungen, wie die Vorgänge in Dresden, Chemnitz 
und Hamburg gelehrt haben, lediglich die Cinleitung zu Straßen- 

demonſtrationen bilden ſollen, durch die die öffentliche Nuhe, Ord- 
ming und Sicherheit erheblich gefährdet werden.“ Genug! Dieſe letzteren 
„Oründe“" gehörten mehr zu den Blüten fächſiſchen Polizeigeiſtes, die 

Sachſen ſv „berühmt“ gemacht haben. Der Hinweis anf die Gefahren aber, 
in denen das Land an dem roten Sonntag ſchwebie, erfuhr eine <arakte- 

riſtiſche Boleuchtung durch den impoſanten, erhabenen, ruhigen Verlauf, den 
die Demonſtration8verſammlungen in ganz Preußen nahmen. Und wenn 

noch ingend otwas fehlte, um den Beweis erſchöpfend zu liefern, daß die 

Verſammlungsverbote in Sachſen unbegründet und alſo eine ſchreiende Nechts- 
ſc<mälerung waren, ſo wurde dies.bewieſen durch einige vergeſſene Verſamm:- 

lungen, die am roten Sonntage in Mittweida, Franfenberg, Leisnig und 
Hainichen tagen fonnten, ohne daß der Beſtand des ſächſiſchen Staates nur 
im mindeſten erſchüttert wurde. Die Polizeiverwalter jener Städte waren
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offenbar blind gegen die große Gefahr, auf die ſie von dem fächſiſchen 
Polizeiminiſter ausdrücklich aufmerkſam gemacht worden waren, denn die 
Polizeibehörden waren angewieſen worden, die Verſammlungen zu unter- 
drücfen, das gute Recht der Arbeiter durch einen Polizeitric> illuſoriſch zu 
machen. 

Die Antwort auf dieſen empörenden Polizeiakt war in Leipzig die Ver- 
breitung eines Flugblatte8s, das die Staatsretterei, die eine große Volk8- 
bewegung mit einigen Polizeiparagraphen umbringen will, geißelte. Am 
nächſten Sonntag, den 28. Januar, wurde über das ganze Land ein Flug- 
blatt „An Sachſens Volk!“ verbreitet, das die ſyſtematiſche Volk8ausbeutung 
und Volksentrechtung darſtellte und zum Proteſt gegen die Reaktion aufrief. 
Im Landtage. aber hatte Genoſje Goldſtein die Regierung zur Erklärung 

durch folgende Interpellation aufgefordert: 

Die für die Tage des 21., 22. und 23. Januar d. J. in vielen Orten 
Sachſens einberufenen Volköverſammlungen, die ſich mit dem Thema: Wahl- 
rec<ht5- und Verfaſſungöfämpfe der Gegenwart befaſſen ſollten, ſind, 
bis auf einige. ſämtlich auf Grund der 88 5 und 12 des Geſezes vom 22. No- 
vember 1850, das Vereins- und Verſammlungörecht betreffend, verboten worden. 

Die Gleichzeitigkeit der Verbote und die Uebereinſtimmung ihrer Begrün- 
?é;](xq_:affe][ auf eine von der Staatsregierung ergangene allgemeine Anweiſung 

ießen. 
UDq eine folche, die öffentliche Grörterung der Grundrechte des 

Volkes gefährdende Maßregel weite Kreiſe der Staatsbürger in große Er- 
regung verſeßt hat, richtet der Unterzeichnete folgende Anfrage an die Staat8- 
regierung: 

. -::)(]_t_ d[e Regierung eine ſolche allgemeine Verfügung er- 
ajjen? 

2. Beabſichtigt ſie, derartige Erörterungen in Verſammlungen 
ferner zu hindern? 

Endlich am 7. Februar wurde die Verhandlung der Interpellation auf die 
Tagesordnung des Zweiklaſſenparlaments geſeßt. Geſpannt war die Oeffent- 
lichkeit zunächſt darauf, nicht was Miniſter v. Metſch anhworten, ſondern 
ob er überhaupt antworten werde. Vor Weihnachten war in Dresden eine 
nationalſozial=liberale Wahlrechtsverſammlung verboten worden, weil die 
Polizei auch im Anſchluß an dieje Verſammlung Kundgebungen auf der 
Straße befürchtete, da in der Verſammlung, die in einem der größten Säle 
ſtattfinden follte, auch viele Sozialdemokraten erſcheinen würden. Die frei- 
ſinnigen Abgg. Günthor, Bär und NRoch =- der letztere war an Stelle 

des verſtorbenen Abg. Gräfe nachgewählt worden --- hatien wegen des Ver- 
bots die Negierung interpelliert. Herr v. Mebſch aber hatte es abgelehnt, 
zu antworten, weil er den Beſchwerdeinſtanzen nicht vorgreifen wollte. Das 
war natürlich nur ein Vorwand, der Anfrage auszuweichen. Gegenüber 
der jozialdemofratiſchen Jnuterpellation fiel der Kompetenzeinwand weg, denn 
die Arbeiter hatten darauf verzichtet, Beſchwerde zu führen, weil ſie im vor- 
hinein wußten, daß die Beſchwerden für die Kaße ſein würden. Gleichwohl 
war ja noch nicht geſagt, daß der Miniſter die jetige Juterpellation beant- 
worten mußte. Cinen Grund zu finden für eine Verweigerung der Beant- 
wortung konnte ja Herrn v. Meßſch nicht ſchwer fallen. -Docl) der Miniſter 
hatte ſich für die JInterpellationsbeantwortung entſchieden. Warum nicht?
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Vor dem Klaſſenparlamente konnte Herr v. Meßſch doch im voraus auf 
Zuſtimmung rechnen. 

Genoſſe Goldſtein gab zur Begründung ſeiner Anfrage eine ſachliche 
Darſtellung der Vorgänge, die die Behörden zum Anlaß genommen hatten, 
die Verſammlungen zu verbieten, und verlangte eine Antwort, die Be- 
ruhigung im Lande ſchaffe, eine Antwort, die den Bürgern die Gewißheit 
gebe, daß ſie in Zukunft in der Erörterung wichtiger Fragen nicht behindert 
werden ſollen. Herr v. Metzſc<h hielt in ſeiner Antwort die Fahne des Polizei= 
ſtaats aufrecht. Seine Antwort war kurz. Ein allgemeines Verbot der Ber= 
ſammlungen, wozu die Regierung zweifellos berechtigt geweſen wäre, iſt nicht 
erlaſſen worden, ſagte er. „JIndeſſen ſind die Sicherheitsbehörden auf den 
internationalen Aufruf und die geplanten Kundgebungen hingewieſen worden, 
und man hat ihnen zur Erwägung anheimgeſtellt, ob es angeſichts dieſes 
Aufrufes nach der ganzen Sachlage ſowie nach den vorausgegangenen ge= 
ſeßwidrigen Straßendemonſtrationen angezeigt erſcheinen werde, die geplauten 
Verſammlungen aus Rückſicht der Aufrechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und 
Orduung zu unterſagen." Das ſei die unabweisbare Pflicht der Regierung 
geweſen. An dieſer Stellungnahme der Negierung habe auch der Umitand 

nichts ändern können, daß als Verhandlungsgegeuſtand für dieſe Verjamms= 

lungen offenbar aus taktiſchen Gründen das Thema: Wahlrecht8- und Ver= 

faſſungskämpfe der Gegenwart geſeht worden ſei. „Die eigentliche Abſicht 

dabei war aber offenſichtlich darauf gerichtet, in eine nachdrükliche Pro= 

paganda zur Pflege revolutionärer Jdeen einzutreten und eine demonſtrative 

Verherrlichung der ruſſiſchen Revolution herbeizuführen.“ Zu dem zweiten 

Punkte der Aufrage bemerkte der Miniſter, „daß die Entſchließung über die 

künftige Zulaſſung der Erörterung von Wahlrecht3- und Verfaſſungsfragen 

von den Verhältniſſen des einzelnen Falles abhängig ſein und ſich nach den 

einſchlagenden geſeßlichen Vorſchriften zu richten haben wird, ſomit auch den 

zuſtändigen Behörden die inſtanzmäßige Entſchließung für den einzelnen Fall 

vorbehalten bleibt.“ Der Winiſter hat die Verſammlungen alfo nicht verboten, 

er hat die Polizeibehörden mr pflichtgemäß auf fte aufmerkjam gemacht, und 

die Polizeibehörden haben den Wink verſtanden und die Verſammlungen 

unterdrückt. Die Genehmigung der fünftig geplanten Verſammlungen aber 

ſoll den Behörden überlaſſen bleiben. So antwortet der Miniſter eines 

Landes, das ſich einen Rechtsſtaat nennt. Das verfaſſungsmäßig garantierte 

Verſammlungsrecht war ſo ganz von der Willkür der Polizet abhängig. Dies 

wurde auch von dom Freiſimmigen Günther und unſerem Genoſſen GolD 

ſtein betont. Der Abg. Günther ſchwächte ſeine Rede im vorhinein dadurch 

ab, daß er betonte, ſeine Partei verurteile nach wie vor die Straßendemon- 

ſtrationen, im übrigen aber jedem Sat gegen die Regierung einen Hieb 

gegen die Sozialdemofkratie folgen licß. Herr Günthr behauptete, daß die 

Straßendemonſtrationen ungeſeplich feien; ſein Geſinnungsgenofſe Träger 

ſtellte fich dagogen einige Tage ſpäter im Yeichstage auf den entgegengejebten 

Standpunkt. Genoſſe Goldſtein zerpflückie die Rede des Miniſters ganz un- 

barmherzig. Der 8 26 der Verfaſſung, der alle Rechte der Landes- 

einwohner in gleichem Maße unter den Schuß der Verſaſſung ſtelle, jei 
für die Arbeiter aufgehoben. Die Maßnahmen der Behörden gegenüber der
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Wahlrechtsbewegung und dem roten Sonntage bewieſen nur die Schwäche 

des bürgerlichen Staates. Zu dem Vorgehen gegen die Arbeiter habe kein 

Grund vorgelegen, die Entwicklung der Wahlrechtsbewegung in Sachſen deute 

nicht auf gewaltſame Mittel hin. Die Furcht vor friedlichen Straßen- 

demonſtrationen aber habe gerade gezeigt, wie morſch dieſer Staat ſei. Gold- 

ſtein forderte Bewegungsfreiheit für das Volk. Durch die Verſammlungsverbote 

werde nur das Sicherheit3ventil zugeſtopft, das wir im Verſammlungsrechte 

haben. „Tun Sie es dennoch, dann wundern Sie ſich nicht, wenn es zu 

Entladungen kommt!“ Nach Goldſtein ſprach für die Konſervativen der Abg. 

Ulrich und für die Nationalliberalen der Abg. Rühlmann, beide im Sinne 

der Regierung die Bevormundung gutheißend. Wiederum waren alſo die 

Nationalliberalen an der Seite der äußerſten Reaktion. Nach einer kurzen 

Erklärung des Miniſter38 gegen Günther wurde der weiteren Verhandlung 
abermals durch einen konſervativ-nationalliberalen Schlußantrag ein Ende 

gemacht. 

So war auch dieſe Aktion gegen die Arbeiter ausgeſchlagen, die Polizei- 
bevormundung triumphierte. Im Lager der Reaktion kann man ſich ſchwer- 

lich eine Vorſtellung machen, welche Wirkung dieſe Behandlung der Be=- 
ſchwerden des entrechteten Volke3 auf die Maſſen übte. Um Tauſende von 
Abonnenten hat ſich der Leſerkreis der ſozialdemokratiſchen Prejſe ſeit den 
Verſammlungsverboten und den Demonſtrationsprozeſſen vermehrt, den ſozial- 
demofratiſchen Organiſationen im Lande wuchſen fortgeſebt neue Mitglieder 

zu. Und damit können wir wohl zufrieden ſein, denn in der Preſſe und 
der Organiſation liegt unſere Stärke; die Aufklärung iſt unſere Waffe, die 
der FreiheitSbewegung den endlichen Sieg verbürgt. Die Knechtung der um 
Hie ſtaatsSbürgerliche Gleichheit kämpfenden Proletarier wird den Klaſſenkampf 

immer ſchärfere Formen annehmen laſſen und das Ende der politiſchen Hderr- 
jchaft der Reaktion uur um ſo ſchneller herbeiführen. Unauslöſchlichen Haß 
jät die herrſchende Klaſſe in die Arbeitermaſſen =- eine ſchlimme Saat! 

' ;W_(*?m in Sachſen d*ie* Polizei Arbeit gehabt, dann hatte auch immer 
die Juſtiz zu tuimn. TDaß die Stimmung der entrechteten und polizeilich 
bcvy['u][mdctcu Arbeiterklaſſe, deren Intelligenz und Leiſtungsfähigkeit ſo oſt 

gerühmt worden, in der Preſſe ihren Ausdruck fand, daß die Wa[)[[c(()t-:-* 
verweigerung, die Verbote der Proteſtverſammlungen, die Grklärungen dor 
)_)Tcx'][cru]]g und das Verhalten der bürgerlichen Parteien im Landtage in der 
]w_.*)mldc*]u_c_]t[*uti1c[)cu Proſſe die ſchärfſte Verurteilung fand, iſt fc*(b)'t[)c*r)*tä][d(i(l)- 
Die Yrc)]c war ja nach der brutalen Unterdrückung des Vcrfa11[11](1]1]q-:*1*ccl)*[=“* 

das einzige Ventil, durch das ſich der Umwille des Volkes Luſt [1][t][[)['" 
konnte. Aus allen Aeußerungen der Preſſe klang der feſte Wille heraus, 
daß das arbeitende Volk uun orſt recht und mit verſtärkter Wucht den Kampf 
gegen die Reattion, die der Wahlrechtsbewegung durch Verſammlungsverbote 
glaubte ein Ende machen zu können, geführt werden müſſe, bis die ſelbſt 
von der Regierung als berechtigt anerkannte Forderung der Wahlreform 
d_][rck)gexii[)r't jei. Da unternahm es der Leipziger L[]e[*ft*aatSmuum[t Böhme, 
einen Streich gegen die Leipziger Volkszeitung zu führen. Am 8. Januar
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wurde dem verantwortlichen Redakteur Genoſſen Oskar Heinig von dem 
vernehmenden Beamten der Staat8anwaltſchaft eröffnet, daß gegen ihn wegen 
25 verſchiedener Artikel Anklage erhoben worden ſei wegen Aufreizung 
zu Gewalttätigkeiten. In entſchiedenem, von Freiheitsliebe und hoher 
Begeiſterung geleitetem Geiſte, in ſcharfer Sprache hatte die Leipziger Volks- 
zeitung die Sache des entrechteten Volkes geführt =- doch nirgends war 
etwas zu finden, woraus eine Aufreizung zu Gewalttätigkeiten hätte 
herausgeleſen werden können. Zwar hatte die Leipziger Volkszeitung auf 

Rußland und Oeſterreich hingewieſen, zwar hatte ſie den ruſſiſchen Freiheits- 

fkämpfern Bewunderung gezollt, die machtvollen Wahlrechtskundgebungen der 

öſterreichiſchen Arbeiter gefeiert und dieſe Kämpfe mit Recht mit den heimiſchen 

Bewegungen in Verbindung gebracht, denn hier wie da und dort das Streben 

und Sehnen nach politiſchen Rechten. Der Oberſtaatsanwalt Böhme folgerte 

daraus, daß die Leipziger Volkszeitung zu einem Kampfe nach ruſſiſchem 

Muſter habe anreizen wollen. Warum nahm der Herr Oberſtaatsanwalt 

nicht das Beiſpiel des öſterreichiſchen Kampfes, das für ſächſiſche Verhältniſſe 

viel näher lag? Weil ein königlich ſächſiſcher Siaaisanwalt nicht in der Lage 

iſt, dialektiſch zu denken. Ju Rußland, wo der AbſolutiSmus herrſchte, war 

die gewaltſame Revolution das natürliche Mittel, die einzig mögliche Kampf- 

form. Deutſchland iſt formell ſchon längſt ein Rechtsſtaat mit den Grund- 

rechten eines freien Staates, dem Verſammlungörechte und der Preßfreiheit. 

In Sachſen allerdings wird der Rechtsſtaat im Verwaltungswege modiſiziert. 

Das Verſammlungsrecht iſt in das Belieben- der Behörden geſtellt worden. 

Da muß um ſo eutſchiedener die Preſſe einſepen. Sie hat auch den Kampf 

für das Wahlrecht zu führen. Und das hat fie getan, ſcharf und ſchneidig. 

Zu Gewalttätigkeiten dagegen hat ſie nirgends aufgereizt. Des8halb hat auch 

kein unbefangener Menſch daran geglaubt, daß das Gericht dem Verfahren 

gegen die Leipziger Volkszeitung ſtattgeben werde. Das war indes ein 

Irrtum! Herr Böhme und die Leipziger Richter hatten ja bereits ein Bei- 

jpiel an Bres8lau gefunden. Am 13. Januar war der Redakteur der 

Breslauer Volkswacht, Löbe, zu einem Jahre Gefängnis verurteilt 

worden. Das Gericht begründete ſein Urteil damit, daß die Aufforderung, 

das Wahlrecht zu erringen, der notwendigen Angabe bedürfe, mit welchen 

Kampfmittieln der Kampf geführt werden ſolle. Eine ſolche Angabe der 

Kampfmittel, wie Preſſe, Verſammlungen uſw. fehle. Dagegen trete der 

Hinweis auf Rußland und Ooſterreich hervor, in welchen Ländern von dem 

Proletariat zur Erreichung des gleichen Zieles, Erlangung politiſcher Nechte, 

ein wilder Kampf geführt werde. Mit Recht bemerkte zu dieſer Urteils- 

begründung die Frankfurter Zeitung, die Breskauer Richter bewegten fich in 

dieſer Begründung in ſchroffen Widerſprüchen. Gerade die Zuſammen- 

werfung von Oeſterreich und Rußland widerlege die Annahme, daß es 

auf Gewaltanwendung abgeſehen war, weil in Oeſterreich keinerlei Gewalt 

angewandt worden ſei und von einem wilden Kampfe dort keine Rede ſein 

könne. „Mit ſolchen Argumentationen,“ ſchloß das genannte Blatt, „fann 

man ja ſchließlich alles beweiſen und auch den friedfertigſten Menſchen 

zum Aufrührer ſtempeln.“ In Leipzig ſollte es noc<h ſchlimmer kommen. 

Bereits für den 2. Februar war Verhandlung anberaumlt. Nur mit Mühe
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ſebten die Anwälte Dr. Hübler und Dr. Drucer eine Vertagung um 
acht Tage durch, um den Haufen von Material, den der Staat8anwalt auf= 
geſtapelt hatte, ſichten zu können. So fand die Verhandlung am 9. Februar 
unter dem Vorſiße des Landgerichtsdirektor8 Mankiſch ſtatt. Mit der An- 
flage auf Aufreizung, die als eine fortgeſehte Handlung gedacht wurde, hatte 
der Staatsanwalt nachträglich ohne nähere Subſtanziierung die Anfklage 
wegen Beleidigung der Zweiten Kammer durc< den Artikel Witte in Sachſen verfnüpft. Das Gericht ſchloß ſich troß des Proteſtes der Anwälte des 
Angeklagten dieſem Vorgehen an, ovbwohl es dem 8 199 der Strafprozeſß- ordnung entgegenſtand. Zur Anklage auf Aufreizung hatten die Verteidiger 
den Antrag geſtellt, die Profeſſoren Wagner, Delbrück und Diehl zu laden, 
um fie darüber zu vernehmen, daß in der ſozialiſtiſchen Literatur und 
Journaliſtik ſich ein beſtimmter Sprachgebrauch herangebildet habe und Worte wie Klaſſenkampf, revolntionäre Tattik uſw nicht im Siune von 
Gewaltanwendung zu verſtehen jeien. Das Gericht lehnte die Ladung dieſer 
Verren, deren antiſozialiſtiſche Veſinnung über jeden Zweifel erhaben iſt, die aber die ſozialiſtiſche Bewegung berufsmäßig kennen gelernt haben, ab, nachdem der Oberſtaat3anwalt um Ablehnung erſucht hatte, weil über das, was die Sachverſtändigen ausfagen ſollten, ſich die St[1atsa11][]altf(()[]ft und das Gericht ſelbſt ein Urteil bilden fkönnten, womit der Staat8anwalt bewieſen hatte, daß ihm als Nur-Juriſten der Sinn des Antrages der Anwälte völlig dunkel geblieben war. In ſeinem Plaidoyer konnte es ſich der Staat8anwalt Böhme nicht enthalten, einen unerhörten Ausfall gegen die politiſchen RNedakteure der Leipziger Volkszeitung zu unternehmen, indem er behauptete, dieſe ſeien keine Freunde der Verantwortlichkeit, ihnen ſei wohl ihre Perſönlichkeit zu lieb, fie hielten die Vorſicht für den beſſeren Teil der Tapferkeit. Dieſen ganz unberechtigten Angriff des öffentlichen Anklägers beantworteten die an- gegriffenen Redakteure Mehring, Lenſc<h und Haeniſch mit einer namentlich unterzeichneten Erklärung, in der ſie die Behauptungen des Staat8anwalts als „leichtfertige Verdächtigungen" zurückwieſen. Weiter nahm Oberſtaat3- anwalt Böhme Bezug auf den Breslauer Artikel, der „rein gar nichts oder wenigſtens noch lange nicht jo ſchlimm ſei“, wie die Artikel der Leipziger Volkszeitung. Der Artikel des Breslauer Parteiblatts enthielt allerdings an Anfreizung gar nichts, und wenn man nichts mit 25 vder 100 multipliziert, ſo wird es auch nicht mehr wie nichts. Denn in der - Tat.- war in den infriminierten Artikoln der Leipziger Volkszeitung auch nichts enthalten, was an Anfreizung grenzte. Um Ichlicßlich den Rrozeß zu fennzeichnen, führte der Staatsanwalt aus, ex habe es nicht nötig, die Tendenz der Leipziger Votkszeitung, die Geſin nung ihrer Führer anzuführen. Die Sprache der Loipziger Voltszeitung ſei revolutionär durch und durch, da ſei fkeine Spur von bildlichem Kampfe. Der Antläger beantragte, wegen Beleidigung der zweiten Kammor und Anfreizung zu Veowalttätigkeiten Verurteilung eintreten zu laſſen Der Kernpunkt liege in der Strafzumeſſung. Die Nichter müßten hoc<4 areifen, wenn ie die Veleidigung der fächſiſchen Volksvertreter ſfühnen wollten. Die Aufreizungen aber grenzten nahezu an Aufforderung zum HDochverrat, deshalb beantrage er eine ſchwere Strafe, denn nur durch eine jolche könne der Leipziger Volkszeitung ihr Schimpf- und Hekßhandwerk gelegt



werden. Herr Oberſtaat8anwalt Böhme hätte beſſer getan, wenn er weniger 
in Entrüſtung gemacht hätte. Wenn er an der Schreibweiſe der Leipziger 
Volkszeitung Anſtoß nahm, hätte er ſelbſt ſich nicht Dinge zuſchulden kommen 
laſſen follen, die er an der gehaßten Leipziger Volkszeitung verurteilte. 
Denn was er den politiſchen Redakteuren der Leipziger Volkszeitung gegen- 
über behauptete, war eine unerhörte, durch nichts gerechtfertigte Beſchimpfung. 
Die Angegriffenen haben ſelbſt ſc<on Gefängnisſtrafen erlitten und ſtehen 
zum Teil Jahrzehnte im politiſchen Kampfe an vorgeſchobenen Poſten. Als 
vor einigen Jahren die große Aktion wegen Kaiſerbeleidigung gegen die 
Leipziger Volkszeitung, die Volkszeitung für das Muldental und die Alten- 
burger Volks8zeitung entriert wurde, entließ das Gericht den Genoſſen 
Schöpflin aus der Unterjuchungs8haft. Herr Böhme legte Beſchwerde gegen 
dieſe Haftentlaſſung ein und führte zur Begründung der Wiederverhaftung 
an, daß Schöpflin NReichstag8abgeordneter ſei, der - die Entlaſſung dazu 
benußen werde, ſich bis zum Wiederzuſammentritt des Reichstags ins Aus=- 
land zu begeben, um ſich dann unter dem Schuße der Jmmunität der Ver- 
handlung zu entziehen. Vor etwa vierzehn Jahren nannute der damalige 
Staatsanwalt Böhme unſeren bi8 dahin noch nie vorbeſtraften, inzwiſchen 
verſtorbenen Genoſſen Albert Schmidt einen „gewohnheits- und gewerbs- 
mäßigen Verleumder"“. Jhm wurde, wie der Vorwärts in ſeiner Nummer 
vom 10. Februnar 1906 ſeſtſtellte, von dem Verteidiger des Angeklagten 
erwidert, „im Saale befinde ſich uur einer, der den Beruf oder das Ge- 

werbe betriebe, zu ſchmähen und zu beleidigen, und das ſei er (der Staats- 
anwalt) ſelber“. Späterhin wurde der Staatsanwalt wegen des Ausdrucks 
amtlich rektifiziert. Herr Böhme hat als Staat8anwalt vielen Parteigenoſſen 
zu ſchweren Strafen verholfen. So wurde 3. B. Albert Schmidt in dem 
erwähnten Prozeſſe zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, ein Urteil, das 

das Neichsgericht aufhob. 
Um zu unſerem Prozeß zurückzufehren, ſo bemühten ſich die Anwälte 

des Angeklagten redlich, das Unhaltbare der Anklage nachzuweiſen. Sie be- 
tonten, daß, wenn eiunmal die Tendenz der Leipziger Volkszeitung heran- 
gezogen werde, dann auch diejenigen Artikel zur Entlaſtung herangezogen 
werden müßten, die direkt den Beoweis lieforn, daß die Sozialdemokratie 
keine Gewalttätigkeiten beabſichtige, daß es ſich in den inkriminierten Artikeln 
alſo tatſächlich uur um bildliche Ausdruck8sweiſe handele. Auch ſei innmmer als 
lehtes Mittel unx von dem Maſſenſtreif die Rede. Der Staaisamwalt habe 
gar nicht den Vorſuch unternommen, das Vorliegen der Tatbeſtandsmerkmale 
des 8 13) juriſtiſch nachzuweiſen. Dagegen habe er Notiz genommen von 

Dingen, die ganz außerhalb des Rahmens der Verhandltung lägen. 'T(c* 
Stamtöc]][][]e]lj)*cl)a]ft habe das Wort „Klaſſenkampf"“ ſtet8 in gewalttätigem 

Sinne ausgelegt; wer jedoch einmal ein nationalöfonomiſches Kolleg gehört, 

wiſſe, daß das Wort als Begriff für eine gewiſſe fozialiſtiſche Lehre an- 

gewandt und auch von Politikern anderer Parteien in dem Sinne x]c[])'t]'1[([)k 

werde, den ihm Karl Marx gegeben habe. Der zweite Verteidiger, 
Dr. Drucker, ſchloß ſein Plaidoyer mit dem Hinweis auf den .x)[1ch[]crrut»7“>m"oßcß 

Laſſalle, der eine ähnliche Unterlage hatte wie der Prozeß Heinig, in dem 
aber der vberſte preußiſche Gericht8hof auf Freiſqprechung erkannte. Er hoffte,
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daß man auch Heinig freiſprehen werde, wie vor 40 Jahren das höchſte 
preußiſche Gericht Laſſalle. 

Das Gericht ſtellte ſich auf einen anderen Standpunkt. Es3 nahm an, 
daß in fünf von den 25 inkriminierten Aufſäßen der Tatbeſtand des 8 130 
des Strafgeſeßbuchs erfüllt ſei. Im Gegenſaß zum Staat8anwalt nahm das 
Gericht für jeden Artikel eine ſjelbſtändige Handlung an und erkannte für 
jeden auf ſech3 Monate Gefängnis. Wegen Beleidigung der Zweiten Kammer 
wurde auf fünf Monate erkannt. Alle dieſe Strafen wurden zuſammen= 
gezogen in eine Geſamtſtrafe von einem Jahre und neun Monaten 
Gefängnis, In der Begründung heißt es, es ſei zur Erfüllung des 8 130 
nicht nötig, daß es zu Gewalitätigkeiten gekommen ſei. Der Staat8anwalt 
beantragte ſofortige Verhaftung des Angeklagten. Das Gericht beſchloß, 
ihn gegen 15000 Mk. Kaution auf freien Fuß zu laſſen. 

Cin Sturmſignal* nannte die Leipziger Volks8zeitung das Urteil des 
Leipziger Gerichts und begründete dies aljv: 

Wir legen dabei den geringſten Wert auf die Verurteilung, die wegen Be- leidigung der fächſiſchen Kammer erfolgt iſt . . .. Indem die ſächſiſche Geldſacks- fannmner durch einen Bagatellinjurienprozeß ihre lädierte Ehre wieder zu reparieren unternahm, ſtellte ſie fich noc<h unter das preußiſche Geldſac>sparlament, was immerhin etwas ſagen will. Solche Bagatellinjurienprozeſſe haben natürlich nicht die geringſte politiſche Bedeutung; ebenio gut, wie aus dieſem Prozeß , könnten wir eine politiſhe Haupt- und Staatsaktion daraus machen, wenn uns ein Ge- heimmittelfabrikant, an deſſen Mixturen wir die gemeinſchädliche Wirkung nach- gewieſen hätten, wegen einiger unhöflichen Ausdrücke belangen wollte. Anders jedoch ſteht es mit der fünffachen Verurteilung unſeres Genoſſen Heinig wegen angeblichen Verſtoßes gegen 8 130 des deutſchen Strafgeſezbuchs. Dieſer Paragraph iſt in das deutſche aus dem preußiſchen Strafgeſezbuch über- gegangen und gehört zu jenen politiſchen Kautſchukparagraphen, die dem preußi- jhen Landrecht unbefannt waren, aber von der Manteuffelſchen Reaktion in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhundert8 erfunden wurden, als politiſche Waffen, um das beſcheidene Maß von Rreß- und Vereinsfreiheit lahmzulegen, das troß aller Staatsſtreiche, in denen fſic< Friedrich Wilhelm 1V. und ſein Manteuffel gefielen, doch nicht umzubringen war. Erfunden als politiiche Waffe, iſt der 8 130 auch ſtets als volitiſche Waffe gehandhabt worden, um die Inter- eſſen der herrſchenden Nlaſſen zu ſchügen, gegen jede Gefährdung durch den legitimen Gebrauch, den die beherrſchten zelaſſen von der Preß- und Vereins- freiheit machen könnten. 

* Die Erfurter Tribüne meldete am 21. Februar, daß gegen ihren verant- wortlichen Redakteur, Genoſſen O. Lojewsfki, nicht weniger als ſieben Anklagen wegen „öffentlicher Aufreizung zu Gewalttätigkeiten“ und wegen „Ver- ächtlihmachung von Staatseinrichtungen“ erhoben worden ſeien. Die Artikfel und Notizen erichienen alle furz vor und na<h dem 21. Januar. Auch gegen den verantwortlichen Redakteunr der Märkiſchen Volksſtimme, Genoſſen Perner, wurde wegen eines Artifels zum 21. Januar ein Aufreizungs- verfahren eingeleitet. Genoſſe Perner wurde verhaitet und erſt nach wiederholten Anträgen auf Haftentlaſſung gegen Kaution entlaſſen. Am 16. Februar wurden jogar vier Seßer in Zeugnisözwangshaft genommen, weil ſie ſich ebenſo wie der Redafkteur weigerten, den Verfaſſer des inkriminierten Artikels zu nennen. Wegen des in Preußen verbreiteten Wahlrechtsflugblattes wurden in Stargard zwei Parteigenoſſen zu je drei Monaten Gefängnis verurteilt, Am Tage vorher wurde in Elberfeld wegen desſelben Flugblattes auf Frei- ſprechung erkannt!



-- 49 -- 

Mit dankenswerter Offenheit hat der Oberſtaatsanwalt Böhme auc<h den von ihm gegen unſer Blatt angeſtrengten Prozeß nicht als Sühne des verleßten Rechtes, ſondern als einen politiſchen Schlag gegen ein den herrſchenden Klaſſen 
unbequemes Blatt gekennzeichnet. Er jagte, es fäme nicht ſowohl auf den Tat- beſtand, als auf das Strafmaß an, um der Leipziger Volks8zeitung ihr 
„Sc<impf- und Hetzhandwerk" zu legen. Statt rec<htlicher Argumente politiſche 
Sc<hmähreden: das war von vornherein die Signatur der Anfklage, und wir be- 
ſtreiten nicht, daß ſie durchaus in dem Geiſte der Klaſſenjuſtiz gehalten war, zu 
deren Ehre und Gunſten die oſtelbiſchen Junker einſt den 8 130 erfunden haben . . . 

Gleichwohl iſt das Urteil erklärlich. Wie der S 130 ein politiſher Para- 
graph im Intereſſe der herrſchenden Klaſſen iſt, fo wird er von den Gerichten 
der herrſchenden Klaſſen nach deren Vorurteilen ausgelegt. Das iſt keine be- 
wußte Rechtösbeugung, ſondern im Gegenteil -- die objektive Hinfälligkeit dieſes 
Urteil8s beruht gerade in der ſubjektiven Gewiſſenhaftigkeit des Werichtshofes, der 
es aus den Anſchauungen geſchöpft hat, in denen er lebt und webt. Er jelbſt 
ſpricht es offen aus, daß er forgſam geprüft habe, ob bet der bedrohten Be- 
völkerungsklaſſe eine Beunruhigung ihrer durch die Rechtsverhältniſſe geſicherten 
Exiſtenz hervorgerufen worden ſei, ein Tatbeſtandömerkmal, wovon ſelbſt in dem S 130 nichts zu entdecen iſt .... 

So wenig wir die ſubjektive Ueberzeugung der ſechſten Strafkammer an- 
zweifeln, ſo ſehr iſt eben deshalb ihr Urteil nichts als ein politiſcher Schlag, 
der gegen das Leipziger Organ der Arbeiterklaſſe geführt worden iſt. Man hat 
den ſfächſiſchen Arbeitern ihr Wahlrecht entriſſen, man lähmt täglich ihr 
Verſammlungsrecht; jetzt kommt ihre letzte Waffe an die Reihe, das bißchen 
Preßiſreiheit, das ſie bisSher noch genoſſen haben. Darüber iſt heute keine 
Täuſchung mehr möglich; dies Urteil iſt ein Sturmſignal, das ſich un- 
wmittelbar au jeden ſächſiſchen, an jeden deutſchen Arbeiter wendet, und ein 
millionenfaches E<ho finden wird. 

Es raſt der See und will ſein Opfer haben! 

Se



Der Polizeistaat -- System Metzsch, 
Polizei und Juſtiz gegen die moderne Arbeiterbewegung. 

Wie der Name Beuſt unzertrennli<h verknüpft iſt mit dem Namen 
Waldheim, ſo der Name Noſtiß-Wallwiß mit dem Sozialiſtengeſeß 
und der Name Meßſc<h mit dem „Juwel“. Von einem Nechtsſtaate war 
das Syſtem Beuſt ebenſo weit enifernt, wie das Syſtem Noſtiz-Wallwiß und 
das Syſtem Metſch. Durch die Niederwerfung der Maibewegung mit 
preußiſcher Hilfe und die Verſenkung der Helden des Maiaufſtandes in das 
Zuchthaus zu Waldheim hatte ſich Herr v. Beuſt die Ruhe des Kirc<hofes 
geſchaffen. Die politiſche Bewegung kam in Sachſen, wie in allen anderen 
deutſchen Ländern während der Reaktionzeit, erſt ganz allmählich wieder in 
Fluß. Ein Jahrzehnt faſt gab e8 keine politiſche Bewegung. Und was ſich 
ſpäter bis zum Zuſammenbruch des Beuſtſchen Regiment8 in bürgerlichen 
Kreiſen politiſch regte, war bedeutungslos, es ließ ſich ohne Anſtrengung 
niederhalten Die Wahlrecht38- und Verfaſſung8bewegung von 1859 an 
fonnte Herr Beuſt leicht mit dem Hinweis auf den Aufſchwung der wirt- 
ſchaftlichen Lage abtun. Der Krieg von 1866 machte mit dem Syſtem 
Beuſt ein Ende. Die neue Aera brachte die lange verweigerte Wahlreform 
und vorübergehend eine liberale Kammer. Unter den neuen politiſchen und 
wirtſchaftlichen Zuſtänden begannen ſich auch die Arbeiter zu regen, ihre 
Organiſationen wurden immer ſtärker und ihre Wahlziffern wuchſen in fkurzer 
Zeit beträchtlich an. Bis8marc> ſetzte das Sozialiſtengeſeß durch. Vis8 zum 
Sozialiſtengeſeß war die Sozialdemokratie immerhin verhältniSmäßig fchwach, 
ſv daß die Nadelſtichpolitik auf Grund de3s Beuſtſchen Verein83- und Ver- 
fammlungsgeſeßes in der erſten Zeit der Aera Noſtiß=-Wallwit, die ſich natürlich nur gegen die Arbeiter richtete, weniger fühlbar war. Gleichwohl 
!iogcn auch aus der vorfozialiſtengeſetzlichen Zeit der Arbeiterbewegung ganz 

Das Svozialiſtengeſeß überhob 
jtaunenSwerte Leiſtungen der Polizei vor. 
dann den Miniſter v. Noſtiß-Wallwißß der Mühße, das Vereins- und Ver- 
fammlungsgeſeß gegen die Arbeiter auszulcegen. Herr v. Noſtiß-Wallwitz hat das Sozialiſtengeſetz in einer Weiſe gehandhabt, daß es ſelbſt in dem übrigen 
Deutſchland Entſeßen erregte. Herr v. Noſtiß-Wallwiß deckte alle Schänd= 
lichfeiten mit ſeinem Namen in dem fächſiſchen Lande3paxlament, wo er bei den Konſervativen und Nationalliberalen jteis verſtändnisvolle und daukbare Zuſtimmung fand. Im Jeichötage aber erfuhr dieſes Wüten wiederholt Iurückweiſungen, allmählich bildete jich eine gewiſſe Praxis heraus, die auch



den fächſiſchen Reaktionären Grenzen 3zog. Als 1890 das Sozialiſtengeſeß 
gefalſen und Bismar> gegangen worden, machte ſich auch bei Herrn v. Nuſtig= 
Wallwitz Amtsmüdigkeit bemerkbar. JIhn löſte Herr v. Meßſch ab, der das 
Juwel in einer Weiſe gegen die Arbeiter angewandt hat, die das Entzücken aller 
Reaktionäre und Scharfmacher erregte. JIm Reichstage wies 1897 Herr 
v. Stumm auf die Regierungskunſt des Herrn v. Meßſch hin, die auch ohne 
Sozialiſtengeſeß die Arbeiter als Staatsbürger zweiter Klaſſe zu behandeln 
geſtattete. Die vorliegende Betrachtung der ſächſiſchen Reaktion in den leßzten 
zehn Jahren würde vielleicht des wichtigſten Abſchnittes ermangeln, wenn 
wir nicht einen kurzen Bli> auf die Verfolgungen werfen wollten, denen die 
Arbeiterbewegung in der Aera Meßſch ausgeſeht war. 

In der Sißung des Reichstag3 vom 28. Januar 1902 hatte fich, wie 
ſchon ſo oft, wieder einmal die ſächſiſche Polizeipraktik zu verantworten. 
Der ſächſiſche Bundesratsbevollmächtigte Dr. Fiſcher führte gegen unſere 
Genoſſen aus, er könne ſich gegenüber den Beſtimmungen des ſächſiſchen 
Vereins8geſeßes nicht denken, daß den Arbeitern die Abhaltung von Ver= 
ſammlungen unmöglich gemacht worden ſei, es ſei denn, daß ſie keine 
Verſammlungslokale erhalten hätten, wofür natürlich die Regierung nicht ver= 
antwortlich feil. In der Sitzung des Reichstags8 vont 27. April 1900 aber, 
alſo etiwa zwei Jahre früher, erklärte derſelbe ſächſiſche Bundesratsbevoll- 
mäctigte Dr. Fiſcher auf die Anklagen unſerer Parteigenoſſen, daß die Be- 
hörden durch die Verſammlungsverbote während des Bergarbeiterſtreiks 
die Grubenbarone parteiiſch im Kampfe gegen die Arbeiter unterſtüßt und 
dadurch den Arbeitern das Streikrecht verkümmert haben, er wolle auf die 
Frage nicht eingehen, ob ein folches Verbot notwendig oder zweckmäßig ge- 
weſen; er perſönlich halte es jedenfalls für unzwe>dmäßig, weil man auch 
den Anſchein vermeiden müßte, als wenn man damit zugunſten der 
Arbeitgeber intervenieren wollte. Was ließe ſich in den leßzten zehn 
Jahren nicht alles anführen zum Beweiſe dafür, daß die Negierung und die 
Behörden fich ſtet8 auf die Seite der Unternehmer geſchlagen haben, wenn 
die Arbeiter im Kampfe mit ihren Ausbeutern um die winzigſten Zugeſtänd- 

niſſe ſtanden! 
Im Sommer 1899 ſtreiften in Dre3den die Maurer. JIn der 

Generalverſammlung des Arbeitgeberverbandes für das Baugewerbe in Dresden 
berichtete Baumeiſter Melzer über eine dreiviertelſtündige Audienz, die eine 
Abordnung des Verbandes wegen de3 Maurerſtreifs beim Miniſter gehabt, 
um Maßnahmen gegen die Streikfenden zu erbitten. Herr Melzer teilte nach 

einem Borichte der Dresdener Nachrichten mit, „daß der Minijter zwar keine 

dirckte Abhilfe gegeben, da ſchärfere geſeßliche Beſtimmungen bisher fehlten, 

jedoch nach Möglichkeit Abhilfe verſprochen habe. Die von der De= 

putation gemachten Angaben ſollen als Material für das Gejeß zum 

Schubß der Arbeitswilligen dienen. Juzwiſchen ſeien aber die 

Folgen der Unterredung inſofern zutage getreten, als die Ver= 

haftung des 1. Vorſißenden des Streikfomitees und eine ſchärfere 

Bowachung der Bauten durch die Polizeiorgane ſtattgefunden 

habe.“ Die Sächſiſche Arbeiterzeitung und die übrige Parteipreſſe hängte 

dieſe Bemerkung tiefer, worauf das Dresdener Journal es als eine Ver= 
4*
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dächtigung der Sächſiſchen Arbeiterzeitung --- die notabene nur das wieder- 
gegeben, was die Dresdener Nachrichten berichtet --- bezeichnete, daß die 
Verhaftung des Maurers Fallenbe> auf ein vom Miniſter der Unternehmer= 
deputation gegenüber gegebenes Verſprechen zurückzuführen ſei. Die Dres8dener 
Nachrichten ſtellten darauf feſt, daß der Bauunternehmer Melzer ſich tatſäch- 
lich ſo wie berichtet geäußert, daß aber lediglich Herr Melzer die Verhaftung 
des Streikführers als eine Folge der Unterredung bezeichnet habe. GEtwas 
anderes war auch nicht behauptet worden. Daß der Bauunternehmer Melzer 
die Verhaftung überhaupt auf die Unterredung zurückzuführen ſich erlaubte, 
iſt aber ſchon bezeichnend genng. Im Oktober 1897 ftreikten in Meißen 
die Töpfer. Die betroffene Cölln-Meißenex Ofenfabrik Saxonia wandte 
jich in einem Schreiben an den Obergendarmen des Bezirks um Hilfe, weil 
ſich die entlaſſenen ausſtändigen Leute „mehr Mühe zu geben ſcheinen", die 
Arbeitenden von ihrer Tätigkeit abzubringen. „Es würde uns recht ange- 
nehm ſein,“ hieß es dann in dem Schreiben, „wenn ſie der Angelegenheit 
desShalb gegenwärtig ein recht wachſames Auge ſchenken wollten.“ Die Firma 
war aber offenbar mit der Polizei nicht zufrieden, denn einige Tage ſpäter 
telegraphierte ſie an die KreiShauptmannſchaft Dres8den, daß wiederum Miß- 
handlungen ihrer Leute vorgekommen wären. „Kann kein durchgreifender 
Schuß gewährt werden? Gefahr im Verzuge."“ Die Sächſiſche Arbeitor- 
zeitung ſtellte dazu feſt, daß kein einziger tätlicher Angriff vorgekommen ſei. 
Jedenfalls beweiſt auch dieſer Fall, wie eng ſich das Unternehmertum an 
die Polizei anlehnt und was e8 von ihr glaubt verlangen zu können 1891 
(19. November) interpellierten die Sozialdemokraten in der Zweiten Kammer 
die Regierung über ihr Verhalten zum Buchdrucerſtreit. Während des großen 
Buchdruckerſtreiks rückte an jedem Morgen eine größere Anzahl Soldaten 
unter Anführung eines Chargierten in die Teubnerſche Offizin in Dres8den ein, um den Text des Journals, des Regierungsorgans, zu ſeßen. Den aus- 
jtändigen Schriftſezern ließ die Regierung melden, wer nicht ſofort in die 
BVeſchäftigung zurückkehre, erhalte ſpäter feine Arbeit mehr. Infolgedeſſen ko[)rk€1x auch viele der Streifenden ihren kämpfenden Kollegen den Rücken. 
Der Kriegsminiſter v. d. Planit ſuchte die Kommandierung der Soldaten zu rechtfertigen. Miniſter v. Metzſch aber, der damals erſt wenige Monate i_!]( A)ute: war, antwortete unferem Genoſſen Liebknecht auf die Frage, warum ne nicht nach Ausbruch des Streifs die nötigen Mittel zur Beſſerbezahlung der Arbeiter gewährt hätte, daß die Regierung, wenn ſie fich dazu verſtanden 
hätte, die Arbeiter durc< beſſere Bezahlung an die Offizin zu feſſeln, ſich der RParteinahme ſchuldig gemacht und gegen die Koalitionsfreiheit der =- Arbeit geber gehandelt hätte. Das war das Unparteilichkeitsprogramm, 
das der Miniſter in der erſten Zeit ſeiner Amtstätigkeit entwickelte. Und danach -[)mt er die ganze Zeit ſeiner Miniſterherrſchaft her gehandelt. Die merkwürdige „Unparteilichkeit" der Negierung und der Polizei- behörden fam bei dem Zwickauer Maurerſtreif im Sommer 1899 in voller Klarheit zum Ausdruck. Die Polizei und die Schutßleute ſtellten ſich direkt in den Dienſt der Unternehmer. Anfkommende fremde Manrer wurden von den Schußleuten in Empfang genommen und den Unternehmern zugeführt. Arbeitswilligen, die ſich nach Kenntni8nahme von der Sachlage am Orte zur
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Abreiſe bereit erklärten, wurden von der Polizei die Fahrkarten abgenommen, 
jo daß fie nicht abreiſen konnten. Ein Maurer erhielt ein Strafmandat, 
weil er einen anderen zum Streikpoſten angeſtiftet haben ſollte. Einem 
Streikleiter unterfſagte die Polizei bei 100 Mk, Geldſtrafe im Zuwiderhand= 
lungsfalle, Streikpoſten aufzuſtellen oder irgendwelche Tätigkeit 
für den Streik zu entfalten. Eine öffentliche Gewerkſchaftsverſammlung, 
die fih mit dem Maurerſtreif und dem Verhalten der Polizei beſchäftigen 
ſollte, wurde von der Polizei auf Grund der 88 5 und 12 des Verſamm= 
lungsrechtes verboten, weil eine allgemeine Arbeiterverſammlung kein be- 
rechtigtes Intereſſe an dem Ausſtande einer einzelnen Gewerkſchaft habe, 
zumal von einem Fortbeſtehen dieſes Ausſtandes kaum noch ernſtlich die 
Rede ſein könne. Vielmehr müſſe angenommen werden, daß die Verſamm- 
lung zu erneuter Aufregung zu dem im Erlöſchen begriffenen Streik 
dienen und weite Kreiſe beunruhigen ſolle. Noch weniger könne den Ge= 
werkſchaften ein Recht zuerkannt werden, Stellung zur Haltung der Behörden 
zu nehmen. Natürlich, die Polizei iſt =- wenigſtens in Sachſen --- unfehlbar. 
Bald darauf erklärte die Polizeibehörde den Streik für beendet und das3 
Streikkomitee für aufgelöſt. Auf eingelegte Beſchwerde billigte die Krei8= 
hauptmannſchaft das Verfahren der Polizei in Zwickan, denn, ſo hieß es in 
dem Beſcheide der Oberbehörde, der Polizeibehörde müſſe, wie dies ſchon 
1898 gelegentlich des Zimmererſtreif8 in Zwickan von der KreiShauptmann= 
ſchaft ausgeſprochen worden ſei, das Recht zuerkannt werden, „wenn die 
verabredete Arbeitseinſtellung durc<g Wiederaufnahme der Arbeit ganz oder 
wenigſtens in der Hauptſache ſich erledigt hat und daher für eine weitere 
Tätigkeit des Streikfomitees und für Forterhaltung des ſogenannten Streik- 
burcaus eine Veranlaſſung nicht mehr vorliegt, den Streik behördlicher- - 
ſeits al3 beendet zu erklären und den bisherigen Leitern und Be- 
günſtigern desſelben jede weitere auf den Fortbeſtand des Streiks gerichtete, 
in den tatſächlichen Verhältniſſen des Streiks aber nicht begründete und 
daher unberechtigte, zur Beruhigung der beteiligten Kreiſe erheblich bei- 
tragende Tätigkeit aus ſicherheit8polizeilichen Gründen zu unter- 
fagen."“ Auf Grund welcher geſeßlichen Beſtimmungen die Polizei für ſich 
das Recht herleitet, Streifs aufzulöjen, um als Beruhigungsmittel zu wirken, 
hat ſie troß der entſchiedenen Betonung dieſes „Rechts" nicht angegeben. 
A!ls der Streif längſt vorüber war, hat die Kreishauptmannſchaft gegen 
die Polizei in Zwickau entſchieden, daß jene allgemeine Gewerkſchaftsver- 
jammlung, die fich mit dem Verhalten der Polizei zum Maunvrerſtreik be- 
ſchäftigen ſollte, von der Polizei zu Uncecht verboten war. Die Kreishaupt- 
mannſchaft kam nur mit ihrem Entſcheid reichlich ein Vierteljahr zu ſpät, 
denn die Polizei hatte ja den Streikleitern jede weitere Unternehmung in 
ihrer Streifangelegenheit unter Androhung hoher Strafen unterfagt, befannt= 
lich unter Zuſtimmung der Kreishauptmannſchaft. 

Aber nuoch ganz anders operierten die Zwickauer Polizeibehörde und die 
Aitshauptmannſchaft mit Unterſtüzßung der KreiShauptmannſchaft und der 
Regierung gegen den im Febrnar 1900 ausgebrochenen Bergarbeiter- 
ſtreit. Im Namen der Ordnung wurde den Streifenden die Abhaltung 
von Verſammlungen unterſagt, die Polizeiſtunde eingeſchränkt, die fremden
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Arbeiter, die die Grubenbarone als Lohndrücker herangezogen und die Ne- 
gierung als ſolche geduldet hatte, machten ſich plößlich läſtig, als ſie mit 
den Streikenden gemeinſame Sache machten, ſie wurden ausgewieſen; das 
Sammeln von Streikgeldern wurde den Arbeitern bei Strafe verboten, die 
Streikenden wurden abgelegt und gingen ihrer zehn-, zwanzig= oder dreißig- 
jährigen Anſprüche an die Knappſchaftskaſſe verluſtig. Auf eine Beſchwerde 
hatte die Krei8hauptmannſchaft ausdrücklich anerkannt, daß der Streik ruhig 
und geregelt verlaufe und ſfich von gröberen Ausſchreitungen fernhalte; aber 
der jſeiner Arbeit ruhig nachgehende Arbeiter habe einen „vollen“ Anſpruch 
darauf, „bei Ausübung ſeines Tagewerkes unberechtigten Behelligungen 
gegenüber behördlichen Schutz zu genießen, und es iſt dieſer Anſpruch weit 
beſſer berechtigt, als derjenige des Streiker38 auf Freiheit in der 
Wahl ſeiner Mittel, um den Arbeitswilligen zur Beteiligung an dem 
Ausſtande zu beſtimmen.“ So wurde auch dieſer Streik durch die Unpartei- 
lichfeit der Behörden niedergezwungen. Hunderte von Arbeitern, die durch 
den Verluſt ihrer Anſprüche an die Knappſchaftskaſſe 500 bis 700, zum 
Teil 1000 Mark und mehr an Beiträgen einbüßten, wurden gemaßregelt 
und mußten das Land verlaſſen. Dafür wurden böhmiſche Arbeiter heran- 
gezogen. Am 23. Februar interpellierten die Sozialdemokraten die Regierung 
wegen der „Unparteilichkeit“ der Behörden im Bergarbeiterſtreit. Herr 
v. Metſch billigte alle Maßnahmen -- bis auf eine, nämlich die Aus- 
weiſung der fremden Arbeiter, und die Nationalliberalen und Konſervativen 
danktien der Regierung für die gegen die Streikenden ergriffenen Maß- 
nahmen. Die Grubenbarone aber holten aus dem Streikfe Rieſenprofite 
heraus, indem ſie zu Wucherpreiſen verkauften. Allein der Staat hat den 
Grubenbaronen Millionen durch die Preiserhöhungen mehr tributen müſſen. 
Die Arbeiter aber erhielten = nicht8. Was jedoch den 8 80 des Berg- 
geſeßes anlangt, durch den die Grubenbarone den Bergarbeitern das 
Koalitionsrecht illuſoriſch machten, ſo hat Liebknecht ſchon im Landtage 1879, 
alſo mehr als zwanzig Jahre vor dem Bergarbeiterſtreik, ſeine Aufhebung 
verlangt, weil er die Anwendung des Paragraphen gegen die Arbeiter 
vorausjah. Er beſteht heute noch, und alle Verſuche der Bergſklaven, ſich 
dieſer Feſſel zu entledigen, ſind bisher vergeblich geweſen. 

Das Schauſpiel, das das Land im Februar 1900 beim Bergarbeiterſtreif 
erlebt, wiederholte ſich im folgenden Jahre beim Dre8dener Glasarbeiter- 
ftr?ike, Bei der Glasfirma Friedrich Siemens, wohl dem verrufenſten 
J]]]tif[)t in ganz Sachſen, war ein Streik ausgebrochen, weil der Terroriamus 

der Firma, die ſo ſchlechte Löhne zahlt, daß verſchiedene Gemeinden an 
Siemensſche Arbeiter noch Armenunterſtüßung bezahlen mußten, unerträglich 
geworden war. Die Arbeiter mußten ſich durch einen Revers zum Austritte 
aus dem Glasarbeiterverbande verpflichten, den Ruſſen wurde gefagt, wenn 
jie nicht aus dem Verbande austräten, würden fie ausSgewieſen. Den 
Stécif unterſtüßte die Amtshauptmannſchaft durc<h den Erlaß eines Streik= 
poſtenverbotes, das ſie ſpäter als ungeſeßlich aufheben mußte, d. h. fie ſtüßte 
es jpäter auf die Straßenpolizeiverordnung. Als alles nichts nüßte, wies 
die Amtshauptmannſchaft die fremden Arbeiter, größtenteil3s Ruſſen, aus, 
weil ſie arbeit8l1o8 waren und in ihrer bisherigen Arbeitsſtelle auch nicht



-- 55 - 

wieder angenommen würden, weshalb die Befürc<htung nahe liege, daß ſie 
der Armenpflege zur Laſt fallen könnten. Als die Leute in Arbeit ſtanden 
und nur ſo wenig verdienten, daß ſie öffentliche Armenpflege in Anſpruch 
nehmen mußten, wurden ſie nicht ausgewieſen. Der Rekurs an die Kreis-= 
hauptmannſchaft wurde zurückgewieſen, die Leute wurden unter Androhung 
von Haft bis zu 14 Tagen angewieſen, binnen 24 Stunden das Land zu 
verlaſſen. Später hat die Regierung die Ausweiſung der fremden Arbeiter 
beſtätigt. Es mußten auch Leute das Land verlaſſen, die anderwärts, ſo 
an einem Bahnbau, Arbeit gefunden hatten, der eigentliche Grund der Aus= 
weiſung, nämlich die Arbeitsloſigkeit, die ein Anheimfallen an die Armen= 
behörden befürchten ließen, alſo weggefallen war. Die Leute wären gewiß nicht 
au8gewieſen worden, wenn ſie ſich dazu herbeigelaſſen hätten, ihre Arbeits= 
kameraden zu verraten und wieder Arbeit bei Siemens anzunehmen. Durch 
die Ausweiſung der Glasarbeiter hatte die Regierung ihre Haltung beim 
Bergarbeiterſtreif noc< übertroffen. Hier wurden die Ausweiſungen der 
fremden Arbeiter angekündigt, dort wurden ſie ausgeführt; im Landtage 
mißbilligte Herr v. Meßſch die Ausweiſungen im Bergarbeiterſtreit, im 
Glasarbeiterſireitf dagegen wurden ſie ausdrüc>lich gebilligt. Und eine 
ſol<e Haltung gegenüber einem Streik nannte die Negierung Unpartei= 

lichkeit! 
Noc< weit in den Schatten geſtellt werden dieſe Maßnahmen der Ne= 

gierung bei dem großen Crimmitſchauer Textilarbeiterkampfe 1903/04, 
der noc<h heute in den Herzen der Arbeiter nachzittert. Seit fünf, ſechs 
Jahren ſtrebten die Textilarbeiter eine Verkürzung der Arbeitszeit von elf 
auf zehn Stunden an. Die Unternehmer hatten die Arbeiter fortgeſeßt ge= 

narrt. Im Auguſt 1903 legten die Arbeiter einiger Fabriken, denen ob der 

Hinhaltungen durch die Unternehmer die Geduld geriſſen war, die Arbeit 
nieder. Darauf ſperrten ſämtliche Textilfabrikanien ihre Arbeiter aus. 

8000 Arbeiter und Arbeiterinnen wurden auf die Straße geworfen. Die 

faum 25000 Einwohner zählende, von den zahlxeichen Schloten geſchwärzte 

Stadt lag in vollſtändiger Arbeitsruhe da, denn außer der Textilinduſtrie 

gab es keine andere Induſtrie. Der Kampf artete durch die einſeitige Partei- 

nahme der Behörden für die Unternehmer zu einem Klaſſenkampfe von nie 

gekannter Schärfe aus. Nicht die Arbeiter Crimmitichaus ſtanden ihren 

Zwingherren gegenüber, ſondern das Unternehmertum ganz Deutſchlands 

hatte die Sache der Crimmitſchauer Fabrikanten zu der ſeinen gemacht. 

Dahin hätte es ohne das Eingreiſen der Behörden nie kommen fönnen. In 

Crimmitſchau herrſchte der Belagerungszuſtand. Alle Verſammlungen 

waren verboten, die öffentlichen Tanzmuſiken unterſagt, die Polizeiſtunde auf 

zehn Uhr feſtgeſeht, aus dem ganzen Cande waren Gendarmen zuſammen- 

gezogen, für die die Regierung in einem Nachtragsetat 10000 Mk. forderte 

und erhielt --- 100000 Mk. hätte dieſer ſozialiſtenreine Landtiag ohne ein 

Wort zu ſagen bewilligt, wenn es verlangt worden wäre. Der Landtag 

benußte die Gelegenheit zu einer ſulminanten Debatie gegen die Arbeiter. 

Es iſt unmöglich, in einer kurzen Skizze auch nuxr annäherungsweiſe an- 

zudeuten, in welcher unerhörten Weiſe die geſamten reatktionären Mächte, 

Stadt= und Staatsbehörden, Gendarmen und Juriſten, die Koalition der
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Großtapitaliſten und die geſamte arbeiterfeindliche Preſſe, gegen die Arbeiter 
aufgeboten wurden. Von Koalition3= und Verſammlungsrecht war keine Spur 
mehr vorhanden. Nach halbjährigem heldenmütigem Ringen, in dem die 
Arbeiter nicht nur Deutſchland8, ſondern aller Länder Millionen für ihre 
kämpfenden Brüder aufbrachten, brach der Kampf zuſammen; bedingungslos 
kehriten die Arbeiter in die Baſtillen zurück. Das Unternehmertum hielt eine 
feine AuSleſe, Hunderte von „anrüchigen “ Arbeitern mußten fern von der 
Heimat ihr Brot ſuchen. Das haßerfüllte Unternehmertum fühlte ſeine Wut 
an den Beſiegten, obwohl ſelbſt die Regierung es aufgefordert hatte, das 
Vergangene zu vergeſſen. Nie ſah die Welt einen ſolchen Kampf, bei dem 
die Beſißloſen alles gegen ſich, die Beſizenden alles für ſic< hatten. Selbſt 
im Bürgertume dämmerte es nach dieſem Kampfe, daß jeßt die Arbeitszeit 
reichsgeſeßlich geregelt werden müſſe. Hatte doch das foalierte Unternehmer- 
tum behauptet, die Crimmitſchauer Textilfabrikanten könnten aus Gründen 
der Konkurrenz die verkürzte Arbeitszeit nicht bewilligen, es müſſe eine all- 
gemeine Regelung erfolgen. Als der Kampf niedergezwungen war, wandte 
jich das Unternehmertum ebenſo einmütig, wie vorher gegen die Ausgeſperrten, 
gegen jede Verkürzung der Arbeit8zeit. Der Reichstag tat troz eines Vor- 
ſtoßes der Sozialdemokraten nicht3 in der wichtigen und notwendigen Frage 
der Regelung der Arbeit8zeit. Den Sieg hatte das Unternehmertum der 
jächſiſchen Regierung zu danfen, die für die Arbeiter das Koalition3= und 
Verſammlungsrecht außer Kraft ſezze. 

Erinnert ſei noc<ß an den Krieg der Aerzte gegen die Leipziger Orts- 
franfenfaſſe. Das blanke Necht war auf Seite der Kaſſe, die Aerzte im Unrec<ßt. Auch die Regierung konnte nicht auders, als gegen die Aerzte Stellung nehmen. Im Anfang! Der Kampf endete jedoch mit einer Ver= 
gewaltigung der Kaſſe im Intereſſe der Aerzte. 

Iu einem Polizeiſtaate ſteht in engſter Verbindung mit der Polizei die Juſtiz. Gewiß ſind auch anderwärt8 in Preußen=-Deutſchland Schrecken3- 
urteile in Sozialiſten- und Arbeiterprozeſſen gefällt worden. Das Probierland 
der NReaktion jedoch ſteht, und wird für immer obenan ſtehen. Bewei3: Löbtau. Bengaliſch wird durcg den Prozeß gegen die Löbtauer Bauarbeiter die Klaſſenjuſtiz beleuchtet. Um was handelte es fich? Am 6. Juli 1898 nach Feierabend gingen eine Anzahl Bauarbeiter an einem Bau in Löbtau vorüber, an dem noch gearbeitet wurde. Die Arbeiter riefen ihren Kollegen zu, ſie möchten doch aufhören und die zehnſtündige Arbeitszeit einhalten. Es kam zu harmloſen Auseinanderſetzungen. Plözlich fielen einige Schüſſe aus vinem Revolver auf die untenſtehenden Arbeiter. Der Revolverheld war dex Bauunternehmer Klemm, ein als roher Patron bekannter Menſch. Die Arbeiter drangen in den Bau und verprügelien den Unternehmer. Auf diejem Hergange baute ſich die Anklage wegen Landfriedensbruchs, ver- ſuchten Totſchlag8, gefährlicher Körperverlezung und Vergehens gegen 5 153 der Gewerbeordnung auf. Neun Bauarbeiter wurden vor das Schwurgericht geſtellt. Die Verteidigung hatte ſämtliche Geſchworenen, die eine hohe Militärcharge befkleideten, a<t Generale, Oberſten uſw., ab-
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gelehnt. Im heimlichen Verfahren unter dem Vorſiße des aus vielen 
Arbeiterprozeſſen bekannten Landgericht8direktors Frommhold erkannte das 
Gericht, nachdem die Geſchworenen die Schuldfragen bejaht, auf 53 Jahre 
Zuchthaus, 8 Jahre Gefängnis und 70 Jahre Ehrverluſt. 61 Jahre 
Freiheitöſtrafe, darunter mehr als ein halbes Hundert Jahre Zucht- 
haus, für neun angetrunkene Bauarbeiter wegen eines Exzeſſes, zu dem ſie 
durc< rohe Schimpfreden und die Schicßerei eine3 brutalen Bauunternehmers 
provoziert worden waren! Starres Entſeßen packte alles, was menſch- 
lich fühlte. Der Klaſſencharakter dieſes Urteils tritt deutlich hervor bei 
einem Vergleiche mit einem in derſelben Schwurgericht8periode unter dem- 
felben vorſigenden Richter gefällten Urteile. Ein Gutsbeſitzer hatte in einem 
Streite mit einem Knechte um den verdienten Lohn den Knecht mit der 
Heugabel ſo in den Kopf geſtochen, daß er bald darauf verſtarb. Das 
Gericht ahndete dieſe Roheit, die ein Menſchenleben koſtete, mit zwei Jahren 
Gefängnis. Selbſt unter dem Sozialiſtengeſeß ſind nicht entfernt ſo 
drakoniſche Urteile gefällt worden, wie jene8 Löbtauer Urteil. Jm Leipziger 
LandfriedenSbruch8prozeß Schumann und Genoſſen von 1886 wurde Schu= 
mann zu vier Jahren, ein Genoſſe zu zweieinhalb Jahren, drei andere 
zu je zwei Jahren Zuchthaus verurteilt, mehrere andere erhielten Gefängnis- 
ſtrafen. Was will dieſes Urteil unter dem Sozialiſtengeſetz beſagen gegen= 
über dem Dresdener Urteil unter dem Zuchthauskur8! Das erſchrekliche 
Löbtauer Urteil hat gezeigt, daß wir kein Zuchthausgeſetz brauchten. 

Allgentein war die Erregung über dieſes Schreckensurteil, ſo allgemein, 
daß die Regierung ſich veranlaßt ſah, im Dre3dener Journal eine Prozeß=- 
darſtellung =- die Verhandlungen waren ja geheim geführt worden --- zu 
geben. E3 ſtellte ſich bald heraus, daß dieſe Darſtellung weiter nicht8 war 
als eine Wiedergabe der Anklageſ<hrift. Wegen der deshalb an dem 
Journal geübten Kritik, durch die die Journalredakteure als Beamte in 
Ausübung ihre3 Berufes beleidigt worden ſein follten, ſtellte die Regie= 
rung gegen verſchiedene Parteiblätter Strafantrag und erzielte auch die Ver= 
urteilung der Angeklagten. Ueber die Berechtigung des Miniſteriums, für 
die Redakteure al8s Beamte der Regierung Strafantrag zu ſtellen, fagte das 
Oberlande5gericht: „Wäre der den Nedakteuren gemachte Vorwurf berechtigt, 
ſv hätten ſie ihre Dienſtpflicht verlezt und Disziplinarſtrafe zu gewärtigen 
gehabt. Das Miniſterium des Jnunern habe ſeit 1849 auf Grund eines 
Finanzgeſeßes die Oberaufſicht über das Blatt.“ Wie aber dadurch die 
Redakteure zu Beamten avancieron fonnten, iſt unklar geblieben. 

Das Löbtaner Urteil hatte auch zu einem denkwürdigen Prozeß wegen 
Veleidigung der Richter des Oberlandesgerichts geführt. Der Vorwärts 
hatte in einem Artikel: 53 Jahre Zuchthaus, die fächſtſche Rechtſprechung 
<arakteriſiert und u. a. geſagt, daß die Spruchpraxis des höchſten ſächſiſchen 
Gerichtöhofos, „der vft ohne Umſchweife die Angehörigen der Arbeiterpartei 
als minderen Ytechtes erklärt habe denn andere Staatsangehörige", wohlbekannt 
ſei. Das Landgericht Berlin I ſprach am 17. Juni 1899 den Angeklagten 

Jacobey frei, weil ihm in drei Fällen der Beweis der Wahrheit ge(ungc][ 
ſei. Die Freiſprechung Jacobey8 war für die fächſiſche Ordnung UYE(YL"[([)L 
die unangenehmſte Folge des Löbtauer Prozeſſes. Nicht nur die ſächſijche
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Ordnungspreſſe, ſondern alle Scarfſmacherorgane ſchäumten vor Wut. Grund 
hatten ſie dazu indes wirklich nicht, denn die LobesSäußerungen dieſer Organe 
gegen die fächſiſche Juſtiz wegen ihrer Urteile in Sozialiſtenprozeſſen haben 
nur zu oft recht zweifelhafte Komplimente enthalten. So ſchrieben 3. B. 
die Berliner Politiſchen Nachrichten am 4. Februar 1901: „Es5 iſt bekannt, 
wie in Sachſen entſprechend der größeren ſozialdemokratiſchen Gefahr alle 
berufenen Stellen, Regierung, Volksvertretung, Gerichte, um ſo rückſichts= 
lofer und ſchärfer gegen fie vorgehen.“ Die Juſtiz erſcheint hier als 
berufenes Organ zur Sozialiſtenbekämpfung! Am 27. September 1901 
leiſteten ſich die Berliner Neueſten Nachrichten, das Scharfmacherorgan, in 
einer Auslaſſung über die ſächſiſchen Landtagswahlen folgende Stilblüte: 
„Zugleich iſt bekannt, wie in Sachſen die Gerichte, die Verwaltung, alle 
öffentlichen Faktoren, beſonders ſc<arf, und nicht ſo von des Ge- 
dankens Bläſſe angekränkelt wie anderwärts, gegen die Sozial- 
demokratie vorgehen." Auch bier rangieren die Gerichte auf einer Stufe mit 
der Verwaltung, die Richter werden gleichſam zu Juſtizbeamten und erſcheinen 
nur als eine höhere Art von Polizeibeamten. Was immer die genannten 
Scharfmacherblätter der ſächſiſchen Juſtiz für Annehmlichkeiten fagen wollten, 
jedenfalls hat man ſie gegenüber den nichtſächſiſchen Gerichten herausſtreichen, 
fiella[fo als eine beſondere lobenäwerte Inſtitution im Klaſſenſtaate preiſen 
wollen. 

Veber das Löbtauer Urteil waren ſelbſt die Geſchworenen erſchrocfen, ſie hatten derartige Strafen für unmöglich gehalten. Einer der Herren, 
Dr. jur. Schanze, kaiſerlicher Regierungsrat, ſelbſt ein hervorragender Juriſt, hat ſelbſt unmittelbar nach dem Prozeß damals ein Gnadengeſuch 
veranlaßt. In der „Löbtauer Woche“ wurde das SchreckenSurteil auc<h im Reichstage ausführlich behandelt. Dex ſächſiſche Bundesratsbevollmächtigte 
Generalſtaat3anwalt Dr. Rüger, der heutige Finanzminiſter, nahm jich dabei heraus, die Löbtauer Vorgänge auf die „ſozialdemokratiſche Verhetzung“ zurückzuführen, und im Bruſtton höchſter Entrüſtung rief er aus: „Das, was Jhuer_[ ſolche Furcht einflößt, iſt der Umſtand, daß die armen Verführten nun ſehen müſſen, wie der Ginfluß ihrer Verheßer ſie zwar auf Jahre ins Zuchthaus bringen kann, daß aber ihr Einfluß nicht ſo weit reicht, ihnen die Türen des Zuchthauſes auch nur um eine Viertelſtunde eher zu öffnen, als es von Recht8 wegen zu geſc<hehen hat.“ Die Arbeiter haben bekanntlich in glänzender Weiſe für die Opfer dieſes einzigen Juſtizdramas 1[1[d ihre Angehörigen geforgt. Nach elf Monaten aber wurden bereits die erjten Opfer begnadigt, das leßte verließ im Sommer 1905 das Zuchthaus. Dieſe Begnadigungen bilden auch eine Kritik des Löbtauer Urteils. 

* = 

So hat die Juſtiz in Sachſen immer ihres Amtes gewaltet. Kein Streik, bei dem nicht auf viele Monate, ja Jahre Gefängnis erkannt worden wäre. Nur ein Beiſpiel. Der Dresdener Maurerſtreikf im Jahre 1899 währte zehn Wochen. An ihm waren 3500 Arbeiter beteiligt. Von dieſen wurden 21 Perſvnen in 18 Prozeſſen zu zwei Jahren zehn Monaten drei Wochen Gefängnis, jechs Tagen Haft und 20 Mk. Geldſtrafe ver-
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urteilt. Zwei Streikende erhielten wegen Beleidigung von Arbeitswilligen 
je fünf Monate Gefängnis. Wegen eigentlicher Streikvergehen (8 153 der 
Gewerbeordnung) erhielten ſechs Perſonen zwei Monate neunzehn Tage Ge- 
fängnis. Ueberall handelte es ſich um lächerlich geringfügige Delikte, zu 
denen die ausgeworfenen Strafen in gar keinem Verhältnis ſtanden. Aus 
den leßten Tagen dieſes Jahres aber wollen wir den Markranſtädter 
Landfriedensbruchprozeß erwähnen. Ein gewöhnlicher Tumult während 
des Kürſchnerſtreifls im Oktober 1905 wurde zu Landesfrieden3bruch ge= 
ſtempelt. Drei von den acht Angeklagten wurden zu je einem Jahr drei 
Monaten Geſfängnis verurteilt. Dem Bevollmächtigten der Kürſchner- 
verbandsfiliale, dem man nicht nachweiſen konnte, daß er auch nur einen 
Arbeitswilligen geſchlagen, wurde die Verantwortung für den „Landfrieden3= 
bruch“ aufgebürdet. Die Arbeitswilligen bekundeten als Zeugen vor Gericht, 
daß Kemniß, ſo hieß der Bevollmächtigte, ſie ſtet8 anſtändig behandelt, daß 
ex im Tumult ſogar einen krüppelhaften Arbeitswilligen beſchüßt habe. Der 
Markranſtädter Bürgermeiſter ſtellte ihm das denkbar beſte LeumundS8zeugnis 
aus, er kenne Kemniß nur als einen ruhigen, ſachlichen Mann. Half alles 
nichts. Kemniß wurde mit zwei anderen Angeklagten zu der angegebenen 
hohen Strafe wegen ſchweren Landfriedensbruchs verurteilt. Aber nicht 
nur das. Den Angeklagten wurden auch auf drei Jahre die Ehren= 
rechte aberfannt! Wegen einer Rempelei allergewöhnlichſter Art mit 
Arbeitswilligen, zu deren Schuße die Polizei unglaubliche Maßnahmen ge= 
troffen hatte, wurden kämpfenden Arbeitern die Ehrenrechte aberkannt. Cin 
Schrei der Eutrüſtung ging durch die ganze Arbeiterpreſſe. Diejenigen hatten 
jedoc<h nicht recht, die da meinten, daß dergleichen noc: nicht dageweſen ſei. 
Auch in Sachſen haben wir ähnliches ſchon erlebt. Jm November 1898 
ſollie ſich ein Maurer in Dresden der Erpreſſung ſchuldig gemacht haben, 
weil er einem Unternehmer, der den Lohn der Vereinbarung zuwider von 
45 auf 43 Pfg. reduziert hatte, in Ausſicht geſtellt hatte, daß er die nächſten 
vier Wochen keinen Maurer auf den Bau bekommen würde. Das Gericht 
erfannte nicht nur auf ſec<h3 Monate Gefängnis, ſondern auch auf drei 

Jahre Ehrenrechtsverluſt. 
Wie aber die ſächſiſche Juſtiz in rein politiſchen Prozeſſen arbeitet, 

dafür ſind die bereits erwähnten Dresdener Demonſtration5prozeſſe und der 

Aufreizung3prozeß gegen den Genoſſen Heinig in Leipzig typiſche Beiſpiele. 

Da8 iſt Klaſſenjuſtiz in allerſchärffter Form! 

Bekannt iſt, daß der Juſtizminiſter Dr. Otto die Gerichte anſpornte, 

die Demonſtration3prozeſſe mit möglichſter Eile abzutun. Als im Landtage 

dieſe Anweiſung der Gerichtöbehörden als eine unzuläſſige Beeinſluſſung der 

Richter bezeichnet wurde, antwortete der Juſtizminiſter (27. Januar 1906), 

was er getan habe, ſei ſein gutes Recht und ſeine Pflicht, einer näheren 

Einwirfung auf die Nichter aber habe er ſich enthalten. Die Anweiſung zur 

Eile war jedoch völlig ausreichend, die Nichter haben den Wink verſtanden. 

So weit iſt der Juſtizminiſter Dr. Otto nicht gegangen, wie ſein Vorgänger 

Dr. Schurig, der im Landtage (18. Januar 1894) offen zugegeben hat, 

daß er etwaige Richterſprüche „zwar nicht korrigieren, aber doc<h zum Gegen= 

ſtande vertraulicher Rückſprache mit den betreffenden Richtern machen“
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werde. Der Juſtizminiſter Abeken aber hat mancherlei Anordnungen ev= 
laſſen, die die Unabhängigkeit der Richter direkt in Frage ſtellten. 

Im Neichstage iſt oft über die unterſchiedliche Behandlung der Arbeiter 
durch Polizei und Gerichte Klage geführt worden. In der Sitßung des 
ReichsStags vom 1. Mai 1895 ſtand zur erſten Beratung der ſozialdemo=- 
kratiſche Geſeßentwurf über das Necht der Verſammlung und Vereinigung 
und der Koalition. Zur Begründung dieſes Geſezentwurfs wurde nament= 
lich „ſächſiſches“ Material verwendet. Der ſächſiſche Bundesratsbevollmächtigte 
verſuchte die Angriffe in einer langen Rede abzuſchwächen, beſtätigte aber ledig- 
lich die Anklagen unſerer Genoſſen. Dabei leiſtete ſich der Vertreter der 
ſächſiſchen RNegierung nach den ſtenographiſchen Berichten folgende Redeblüten: 

Die königlich ſächſiſc<e Regierung wendet die Dispoſitivbeſtimmungen 
des Vereinsgeſezes allen Parteien gegenüber gleichmäßig an, mögen die Par- 
teien konſervativ, nationalliberal, freiſinnig oder ſozialdemokratiſch ſein. (Zuruf 
bei den Sozialdemokraten.) Das verſteht ſich von ſelbſt, meine Herren; und 
dqß ſozialdemokratiſche Verſammlungen, in denen der Umiturz gepredigt 
wird (Lachen bei den Sozialdemokraten), anders behandelt werden, als harm- 
loſe unpolitiſche Vereinigungen oder politiſche Verfſammlungen von Par- 
teien, die auf dem Boden unſerer jezigen Geſellſchaftsordnung ſtehen, 
das werden Sie ſelbſt gar nicht anders erwarten. (Lachen bei den Sozial- 
demokraten.) = -- -- 

Die königlich ſächſiſc<e Regierung würde meinen, die Pflichten, die ſie 
gegenüber den friedliebenden Einwohnern des Landes hat, auf das gröb- 
lichſte zu verlezen, wenn ſie von den Waffen, die ihr die Geſezgebung in 
die Hand gegeben hat, nicht einen möglichſt au8giebigen Gebrauch machen 
wollte. Sie iſt der Meinung, daß die Handhabung des Vereinsgeſetzes, ſo wie 
fie bei uns geſchieht, ihre Pflicht und Schuldigkeit iſt, und möchte ich 
ak)nl[(b-- wie dies einmal in der ſächſiſhen Zweiten Kammer geſchehen iſt, das 
Vereinösgeſetz als ein Juwel unſerer Geſetzgebung bezeichnen (Lachen bei den 
Sozialdemokraten), -- ja, als ein Juwel unſerer Geſetgebung gerade in 
unſerer heutigen Zeit. Meine Regierung wird an dem Geſetz und an ſeiner 
Handhabung f_e]tlxalten, fo lange fie die große Mehrheit des Landtags, 
wie es gegenwärtig der Fall iſt, hinter ſich hat. 

Mit ſolchen Grundſätzen kann eine Negierung die elementarſten Volks- 
rc(l)t'c zertrümmern, das iſt kein Necht mehr, das 1ſt Willkür. Nach diejen 
k)icg161'1[][g=“>_prit[zipi€1[ verfuhr die ſächſiſche Negierung auch, als ſie die Wahl- 
);*c([)t*:*ver]e]]][mlnugcu unterdrückte. Der Vertreter der ſächtiſchen Yie- 
gierung aber, der in ſo ſchneidiger Weiſe die Politik ſeiner Negierung vertrat, 
war der außerordentliche Geſandte und bevollmächtigte Miniſter, Geheimer 
Legationsrat Dr. Graf von Hohenthal-Bergen. 

Das Syſtem Mehſch iſt alſo auch das Syjtem Hohenthal. 

<Sz



Was nun? 
Schlußbetrachtung und AuSsblide. 

Als 1896 den ſächſiſchen Arbeitern das Wahlrecht geraubt worden war, 
ging eine tiefe Erregung durc< das Volk. JIndes der Wahlrechtsraub wurde 
zunächſt hingenommen. Die Entrechtung erzeugte Gleichgültigkeit gegen die 
Staat3angelegenheiten. Die Arbeiter hatten ja noc< das Neich8tags8wahlrecht. 
Die wirtſchaftliche Konjunktur aber bewegte ſich in einer aufwärt8gehenden 
Linie. Obgleich die ſozialdemokratiſchen Stimmen bei der Reichstag8wahl 
im Jahre 1898 nicht unbedeutend zugenommen hatten, war doch in dieſer 
Stimmenzunahme kaum etwas von Erregung über die Wahlentrechtung zu 
erbliken. Die notoriſche Gleichgültigkeit der Maſſen wandelte ſich jedoch 
unter dem Einfluß der Verhältniſſe mr zu bald in das Gegenteil, iii ein 
ſtürmiſches Verlangen nach politiſcher Gleichberechtigung. Die konſervative 
Intereſſenpolitik hatte zunächſt zur Folge, daß ſich auch den LandeSangelegen=- 
heiten wieder mehr Aufmerkſamkeit zuwandte. An dem Widerſtande der 
Konſervativen war 1898 die Steuerreform geſcheitert, die auf einer Grund- 
lage aufgebaut war, die die Mehnert und Opiß der Negierung erſt vor- 
gezeic<net hatten. Der Landtag 1899/1900 verging, ohne daß etwas in der 
Steuerfrage geſchehen wäre. Die Reform wurde indes immer dringender. 
Der nächſte Landtag endlich brachte eine recht zweifelhafte Löſung: die 
Steuerklaſſen wurden durchgängig um 25 Prozent erhöht, der bisherige 
Stenerzuſchlag wurde ein daueruder. Aus „Gründen der Gerechtigkeit“ 
hatte man auch die ſchwachen Schultern mit einer Steuererhöhung bedacht, 
die ſich bei den unteren Klaſſen infolge der Abrundung nach oben bi8 
auf 30 Prozent erhöhte. Bei dem Vermögenstteuergeſelß aber hatten es die 
Agrarkonſervativen verſtanden, mit dem Rücken an die Wand zu kommen, 
indem ſie das landwirtſchaftliche Betriebsfapital von der Ergänzungsſteuer 
frei ließen. Obwohl der Finanzminiſter v, Waßdorf durch dieſe Reform 
den fonſervativen JIntereſſenpolitikern nach Möüglichfeit Rechnung getragen, 
war ihnen doch dieſer Miniſter, der gewiß kein Finanzgenie war, verhaßt 
geworden. Als 1898 die Steuerreform geſcheitert war, hattie Herr v. Waßdorf 
den Herren derbe Wahrheiten geſagt. Die Konſervativen hätten ſich ehrlich, 
jagte er, zu ihrem Meinungswechſel bekennen und nicht einem dritten etwas 
anhängen ſollen, was man ſelbſt durch den Meinungswechſel verſchuldet habe. 
Es gehöre ein gewiſſer Mut der Ueberzeugung dazu, dies anzuerkennen, dieſer 
Mut ſei indes nicht allenthalben vorhanden geweſen. Das war eine bittere 
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Pille für die Konſervativen. Im Februar benußten die konſervativen Intereſſen= 
politiker die unglaublichen Veberſchreitungen bei verſchiedenen Eiſenbahnbauten = fie gingen bis 80 Prozent --- zu einem Vorſtoß gegen den Finanz- miniſter. Die Ueberſchreitungen, die ſie biöher unbeanſtandet hatten hingehen laſſen, ſollten jet auf einmal eine Verfaſſung3verleßung ſein. Am 7. Februar kam es zu einer allgemeinen Miniſterkriſis, die dadurch ihr Ende erreichte, daß der Finanzminiſter fallen gelaſſen wurde, Das Dres8dener Journal, das Regierungsorgan, führte damals lebhafte Klage über die konſervative Fronde. Die Worte des Abg. Stöckel, jagie das fönigliche Amtsblatt, ließen es zweifelhaft erſcheinen, ob e8 den Konſervativen mit der Aufwerfung der Verfaſſungsfrage ſo ganz ernſt gewejen fei. Der genannte Abgeordnete hatte die Meinung ausgeſprochen, daß, wenn die Ueberſchreitungen in günſtigeren Jahren vorgefommen wären, gewiß eine herbe Kritik erfolgt ſei, zu einem Konflikte wäre es jedoch nicht gefommen. Auch die weiteren Ausführungen hätten deutlich gezeigt, daß es ſich nur um den Rücktritt des Finanzminiſter8 handelte, obwohl die Wahl der Miniſter ein unantaſtbares Kronrecht ſei. Im Anſchluß an dieſe Klage gab das Negierungs8organ einer Neußerung des Sachſenſpiegels, einer offiziöſen Korreſpondenz, Raum, die mit dieſer bezeichnenden Mahnung an die Adreſſe der Konſervativen ſ<lvß: „Die Landtagsfraktionen haben durch ihre ſchroffe Haltung zweifellos erneut Anlaß gegeben, daß die national und königstreu geſinnte Bevölkerung ernſtlich darüber nachzudenfen beginnt, ob es flug und ſtaats8- männiſc<h gehandelt war, durc< politiſche Inſtitutionen den ver- einigten Ordnungsparteien zu einem geſicherten Beſiße ihrer Macht zu verhelfen. Man vergeſſe alſo nicht, die politiſche Tugend, die dauernd politiſche Herrſchaft verbürgt, iſt Mäßigung und Selbſt- beherrſchung!“ Die Regierung empfand den Druck der konſervativen Herr- ſchaft ſehr empfindlich. 

Das Jahr 1902 war auch eine Zeit fortgeſegßter Aufregung, die her= vorgerufen wurde durch den Kampf gegen den Wuchertarif. In der berüch- tigten Dezembernacht brachten die Junker nach einer fortgeſehten Reihe von Nechtsbrüchen mit Hilfe des Zentrums und der Liberalen ihre Beute in Sicherheit. Das war fkurz vor den Neichstag5swahlen. Bei den Landtag3= wq[)lßn_ im Jahre 1901 hatte fich auch zum erſtenmal die Sozialdemokratie geſchloſſen an den Landtag8wahlen beteiligt. iatürlich ohne Erfolg. Da=- durch fam jedoch der Unwille des Volkes gegen das Dreiklaſſenwahlrecht in Bewxguug. So kamen die ))kcichßtug?]vm[)[cu mit ihrem „erſchrecklichen Er- gebnis“, das zur Anerkennung des Wahlunrechts durc<h die Negierung führte. DE[ Landtag 1903/04 verſtrich, ohne eine Löſung der Wahlrechtsfrage zu [)1'11[99)1 Und auch im gegenwärtigen Landtage will die Frage troß der heftigſten Wahlrechtsfrage nicht vom Flecke kommen. Herr v. Meßſch hat bekanntlich in der Beantwortung auf die Anfrage Goldſteins wegen der S(]'[)"c*[c*ic*][ der Dresdeuer Polizei ablehnend geantivortet. Die vereinigten ZY[)][]N'[mtwc*][ und Nationalliberalen machten der weiteren Beratung durch einen Schlußantrag ein Ende. (Es hieß ſpäter, daß dieſes gemeinſame Vor= gc'[)c*]'[ der bürgerlichen RParteien die Folge einer Abmachung der Regierung mit jenen Parteien geweſen ſei, wonach ſich die Regierung verpflichtet habe,



- 6833 - 

no< dem gegenwärtigen Landtage eine Vorlage zur Wahlreform zu 
machen. Im Landtage bildete ſich auch eine freie Kommiſſion, die aus etwa 

zwei bis drei Dußend Wahlrechtsvorſchlägen das Heilmittel ausknobeln ſollte. 
Die Kommiſſion brütet noc< über ihrer Arbeit, Herx v. Metſc<h aber hat 
längſt die Partie aufgegeben. Schon zu Anfang de3 Jahres wurde --- eine 
ganz ungewöhnliche Erſcheinung =- in den Amtsblättern der Regierung be= 

kannt gegeben, daß Herr v. Meßſch nac<h Schluß des Landtags aus dem Amte 

ſcheiden werde und zu ſeinem Nachfolger bereits der ſächſiſche Geſandte in 

Berlin, Graf Hohenthal-Bergen, ernannt worden ſei. Damit war an- 

gedeutet, daß Herr v. Mehſch auf die Löſung der Wahlrechtsſrage verzichtet 

hatte. Die Meinung, daß Herr v. Meßſch unbedingt noc< einen Reform= 

vorſchlag machen werde, „um ſich einen guten Abgang zu ſichern", iſt auf= 

gegeben. An den Folgen de3 Wahlrechtsraubes von 1896 iſt das Schiff des 

Polizeiminiſter3 geſcheitert, mit der Dreiklaſſenſchmach beladen ſcheidet Herr 

v. Meßbſch, dieſes Juwel von einem Miniſter für die kapitaliſtiſche Gefell- 

ſchaft, aus dem Amte. Wie Bismar> an dem Sozialiſtengeſeße, ſo iſt Herr 

v. Meßſch an dem Dreiklaſſenwahlſyſteme geſcheitert. Das entrechtete arbei- 

tende Volk jedoch triumphiert heute ebenſo wie damals, da das Sozialiſten= 

geſezß fiel. Zwar iſt das elende Dreiklaſſenwahlgeſeß heute noc< nicht be- 

ſeitigt. Der Vater dieſes elenden Geſezes aber, Herr v. Meßſch, der in 

heillofſer Verblendung ſich zum Werkzeug der reaktionären Landtagsparteien 

machte und das alte Wahlrecht zerſtörte, der Miniſter des Dreiklaſſenwahl- 

geſeße3 hat dieſem Wahlgeſeße ſelbſt den Todesſtoß verſeßt! 

Das Dreiklaſſenwahlſyſtem muß alſo beſeitigt werden. Doc<h wann 

wird die3 geſchehen? Und wie wird die Reform ausſehen? Das ſind die 

Fragen auf die das Volk ſtürmiſch Antwort heiſcht! 

Wie die Dinge jeßt ſtehen, iſt es ausgeſchloſſen, daß noc<h der gegen= 

wärtige Landtag die brennende Frage löſen wird. Auch ein außerordent= 

liher Landtag wird die Löſung kaum bringen. Dem Nachfolger des Herrn 

v. Meßſch, dem Grafen Hohenthal, wird alſo im nächſten ordentlichen 

Landtage die ſchwierige Aufgabe zufallen, die Frage, an der jein Vorgänger 

elendiglich Schiffbruch gelitten, zu löſen. Ueber das Wie der Reform jedoch 

herrſcht bei den bürgerlichen Parteien nach wie vor noch trojtlofe Un= 

flarheit. Doch dem ſei, wie ihm wolle. Bereits heute ſteht es feſt, daß 

nicht nur die Wahlreform wieder einmal verſchleppt iſt, ſondern auch daß 

man nicht daran denkt, das Verbrechen, das 1896 am Volke begangen 

worden iſt, zu ſühnen und ein freies Wahlrecht einzuführen. Das Drei= 

flaſſenwahlunrecht ſoll durch ein nenes Unrecht erſeht werden. Man will den 

Akt der Verblendung von 1896 durch eine neue verblendete Tat tilgen. 

Doch wenn ihnen zu raten iſt, mögen die Klaſſenpolitiker zur Beſinnung 

kommen. Ein neue8 Wahlunrecht ſchaffon heißt den Wahlrechtskampf in 

Permanenz erklären! 
Wir ſchreiben nicht mehr 1896. Zehn Jahre zwar find ſeit dem 

Verrat von damals erſt verfloſſen, eine kurze Spanne Zeit! Darin hat jich 

indeſſen ein gewaltiges Stück Geſchichte abgeſpielt, einen mächtigen Ruck nach 

vorwärt8 hat die Volk8bewegung gemacht. In allen Bundesſtaaten macht 

fich das Verlangen nach einem freieren Wahlrecht geltend. JIm bayriſchen
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Herrenhauſe hat ſelbſt Prinz Ludwig, der zukünftige Thronfolger, es 
ausgeſprochen, daß überall die politiſche Entwikelung von der Zenſus8wahl 
hingeht zum allgemeinen gleichen und unmittelbaren Wahlrecht, und daß 
alle, die im Frieden arbeiten und im Kriege fechten müſſen, den gleichen 
Anſpruch auf politiſche Rechte beſißen. Warum ſollen dieſe einfachen 
Wahrheiten nicht auch für Sachſen Gelitung haben? Der Wahlrechtskampf 
wird ſich in Sachſen nur um ſo heftiger und hißiger geſtalten, je länger 
dem Volke das allgemeine gleiche Wahlrecht vorenthalten wird. Nicht eher 
wird das Volk zur Ruhe kommen, als bis es ſein Recht errungen hat. 

Am 1. März dieſes Jahres tritt der neue Zolltarif in Kraft, der für 
breite Schichten des Volkes Hunger und Arbeitsloſigkeit bringen wird. Eine 
wirtſchaftliche Kriſe von noch nie gekanntem Umfang droht. Wirtſchaftliche 
Nöte in Verbindung mit politiſcher Entrechtung ſind aber ein gewaltiger 
Hebel der politiſchen Entwickelung. Unter ſolchen Zeichen ſollen im nächſten 
Jahre die Landtagswahlen unter dem gegenwärtigen, von allen Seiten 
preiSgegebenen Wahlunrechte vor ſich gehen! Der nächſte Landtag aber 
würde eine Volksbewegung erſtehen ſehen, die die gegenwärtige weit in den 
Schatten jtellen wird. Das arbeitende Volk wird ſich dann nicht mehr bei 
friedlichen Straßendemonſtrationen aufhalten, die Regierung wird dann nicht 
mehr die Bewegung durch Verſammlungsverbote niederbütteln können. Was 
uns Jena gelehrt, wurde in Hamburg zum erſtenmal praktiſch erprobt: der 
Maſſenſtreik wird ſchließlich die herrſchende Klaſſe zur Kapitu- 
lation zwingen. 

Die Wetterzeichen ſtehen auf Sturm! 
Die dauernde Entrechtung de8 arbeitenden Volkes, das im Frieden 

arbeiten und im Kriege fechten ſoll, muß ſc<hließlich zur Auflöſung jeder 
öffentlichen Ordnung, zum Zuſammenbruch aller öffentlichen Gewalten führen. 

Darum für alle Staatsbürger, für Männer und Frauen 
allgemeines und gleiches Wahl- und Stimmredht! 

Der Wille des Volkes ſei das oberſte Geſezz! 

MA
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